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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Staatssekretär 

Senalsverwal1ung tor Sladlenlwlcklung und Umwelt -10707 Beilin SIS BW 

Berlin, den .04.2015 

Begründung und Er' äuterung der Amtlichen Kostenschätzung gemäß§ 15 Absatz 1Satz1 
zum Volksbegehr6'n „Mietenvolksentscheid" 

Anlage 

1. l s und Ergebnis der amtlichen Kostenschätzung 

Der ~ietenvolksentscheid e.V. i.G„ c/o Stadtteilbüro Friedrichshain, Warschauer Straße 23, 10243 
Ber'fin, hat am 03. März 2015 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport den Entwurf „Ge-
;ltz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin (Berliner Wohnraum
versorgungsgesetz) - redigierte Entwurfsfassung; Stand 03. März 2015" eingereicht und zu die
sem Entwurf die Durchführung der amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Ab
stimmungsgesetz beantragt. 
Der Gesetzentwurf wurde meinem Haus am 04.03.2015 mit der Bitte um Kostenschätzung inner
halb eines Monats übersandt. Die Kostenschätzung ist bei Einhaltung der Frist unter Berücksichti
gung der Feiertage bis zum 02.04.2015 abzugeben. Die Frist wird mit Datum des heutigen Schrei
bens somit eingehalten. 

Dazu habe icti neben eigener Sachkunde fachliche Informationen der Investitionsbank Berlin und 
·des Vorstandes der Gesobau AG als Sprecher für die sechs städtischen Wohnungsbaugesell
schaften herangezogen sowie die Senatsverwaltung für Finanzen um Mithilfe gebeten .. 

Diese geschätzten Kosten setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen: 

Sprechzeiten 
nach telefonischer Vereinbarung 

E-Mail 
jochen.hucke@senstadtum.berlin.de 

Dienstgebäude: Württembergische Straße 6, 10707 Berlin-Wilmersdorf 
Telefon: 030 901394010 intern: (9139) 4010 
Fax: 030 90139-4011 
E-Mail: StSBW@senstadtu m.berlin .de 

Internet 
www.stadtentwicklung.berlin.de 

Fahrverbindungen: 
rn 3, 7 Fehrbelliner Platz 
~ 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz 
Internet: www.stadtentwicklung.berlin.de 
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Lfd. §und Absatz Kostenart in Stichworten Kosten im Kosten in fünf 
Nr. des Gesetz- ersten Jahr Jahren 

entwurfs (2017) (2017 - 2021) 
in Mio.€ in Mio.€ 

1 §5 
Zuführungen an den 

170,7 853,5 
Wohnraumförderfonds 

2 § 7 (2) 
Personal- und Sachmittelaufwand 

0,2 1,2 
Wohnraumförderfonds Berlin 

Umwandlung der städtischen 
3 §§ 10-12 Wohnungsbaugesellschaften in 109,1 545,1 

Anstalten öffentlichen Rechts 

4 § 22 (9) 
Vermögensschaden-Haftpflicht 

0,03 0,15 
Gesamt-Mieterrat 

Mietensubvention für Sozialmieter 
5 §30 der Einkommensklasse 100% bis 13,2 29,8 

140% § 9 (2) WoFG 

Mietensubvention für Sozialmieter 
6 § 31 der Einkommensklasse unter 100% 17,0 43,2 

.§_9l~WoFG 
Mietensubvention für 

7 §32 Transferleistungsbeziehende nach 21,1 100,1 
SGB II und XII 

8 §33 
Mietausgleich bei Wohnungen ohne 

79,8 366,7 
AnschlussförderuQg_ 

9 § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 21, 1 66,3 

10 § 37 (2) 
a) Übertragung von Sozial-

464,0 1.160,0 
mietwohnungen auf Berlin 

b) zusätzliche EK-Erhöhung 146,1 367,2 

11 insgesamt 
Summe der Kosten 
(lfd. Nrn. 1 - 10) 

1.042,3 3.533,3 
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2. Erläuterung der amtlichen Kostenschätzung 

Nachfolgend werden die Grundlagen, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Kostenschät
zung zu den einzelnen Positionen wie folgt erläutert: 

Der Kostenschätzung liegen folgende Annahmen zugrunde: 

(1) Die Initiatoren des Volksbegehrens würden ihr Ziel erreichen, gleichzeitig mit den Wahlen zum 
Berliner Abgeordnetenhaus einen Volksentscheid über ihren Gesetzesvorschlag durchzufüh
ren. 

(2) Der Gesetzesvorschlag (im Folgenden „GE" abgekürzt) würde im Volksentscheid angenom
men und träte damit im letzten Quartal 2016 in Kraft. 

(3) Das erste vollständige Haushaltsjahr, in dem der GE Kosten verursachen würde, wäre dann 
das Jahr 2017. Für dieses Haushaltsjahr wurde die Kostenschätzung vorgenommen. 

(4) Der angenommene GE würde während der der Legislaturperiode 2016 - 2020 längere Zeit 
unverändert fortgelten. Zusätzlich zur Kostenschätzung für 2017 wird deshalb - angelehnt an 
die Systematik der mehrjährigen Finanzplanung - eine Kostenschätzung für den Zeitraum 2017 · 
- 2021 erstellt. 

(5) Für die Vorschriften des GE zur Wohnraumförderung bei Modernisierung und Neubau (§§ 38 
bis 49 GE) wurden keine Kosten geschätzt. Es bleibt jeweils dem Berliner Abgeordnetenhaus 
vorbehalten, darüber zu entscheiden, welches Fördermittelvolumen für die Förderung der Mo
dernisierung und Instandsetzung und des Neubaus von Wohnungen bereitgestellt werden soll. 

(6) Für die Regelung des Gesetzentwurfes zur Fehlförderabgabe in § 40 wurde gleichfalls keine 
Kostenschätzung vorgenommen, da Umfang und Höhe einer solchen Abgabe vom Erlass ei
ner Rechtsverordnung abhängen, deren Maßgaben aktuell nicht feststehen oder abgeschätzt 
werden könnten. Hieraus erzielte Einnahmen/ Minderausgaben wären zudem kostenneutral, 
weil sie zusätzlich dem Förderfonds zufließen sollten. 

Die Kostenschätzung wird nachfolgend für die jeweiligen Vorschriften des GE erläutert, soweit 
diese als kostenwirksam eingeschätzt wurden. 
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2.1 Zu lfd. 1: § 5 Einnahmen des Wohnraumförderfonds 

Einnahmen aus der Wohnraumförderung werden im Landeshaushalt im Einzelplan der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bei Kapitel 12 95 veranschlagt. Von 2010 bis 2014 
hat Berlin hier insgesamt 1.132, 7 Mio. € aus den Rückflüssen (Verzinsung und Tilgung) von Dar
lehen der Wohnungsbauförderung früherer Förderjahrgänge vereinnahmt. 

Ist-Einnahmen aus der Wohnungsbauförderung 2010 - 2014 (in Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2010 2011 2012 2013 2014 _aesamt 
1295/16141 Zinsen 29,2 30,7 23,3 21,4 17,0 121,6 
1295/18141 Tilgurig_ 91,5 148,6 229,0 281,0 261,0 1.011, 1 

Der geltende Haushaltsplan 2015 sowie die geltende Finanzplanung 2016 bis 2021 erwarten Ein
nahmen von insgesamt 1.009,3 Mio. €. Diese Einnahmen bzw. Einnahmeerwartungen teilen sich 
wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre auf: 

Veranschlagtes Einnahmen-Soll aus der Wohnungsbauförderung 2015 - 2021 (ih Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 _g_esamt 
1295/16141 Zinsen 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 192,0 
1295/18141 Tilg_urig_ 117,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 717,3 

Aus dem Vergleich zwischen Ist-Einnahmen und geplanten Einnahmen ist zum einen erkennbar, 
dass die Tilgungseinnahmen in den Jahren 2011 bis 2014 - mit starken Schwankungen zwischen 
den einzelnen Haushaltsjahren - erheblich über den im Landeshaushalt veranschlagten planmäßi
gen Ansätzen für Rückflüsse aus der Darlehenstilgung lagen. Zum andern waren die tatsächlich 
erzielten Zinseinnahmen rückläufig. Sie lagen seit 2013 unter dem in der Haushaltsplanung veran
schlagten Einnahmensoli. Beides erklärt sich vor allem damit, dass bis Ende 2013 Aufwendungs
darlehen vorzeitig zum Barwert zurückgezahlt werden konnten und dass es bei dem anhaltend 
niedrigen Kapitalmarktzinsniveau für Fördernehmer z.T. wirtschaftlich attraktiv ist, die Förderdarle
hen zum Nominalbetrag freiwillig vorzeitig zurückzahlen. Bei freiwilliger vollständiger vorzeitiger 
Rückzahlung von Förderdarlehen enden die Förderbindungen mit dem Ablauf des zehnten Jahres 
nach dem Jahr der vollständigen Rückzahlung (siehe im Einzelnen§ 16 Wohnungsbindungsge
setz). 

Der GE möchte die vorzeitige Rückzahlung von Aufwendungsdarlehen künftig dadurch ausschlie
ßen, dass den Fördernehmern die Möglichkeit eröffnet werden soll, Förderobjekte gegen Erstat
tung ihrer Eigenmittel und der noch valutierenden Fremdmittel an landeseigene Unternehmen zu 
übertragen (siehe§ 37 des Gesetzentwurfs). Weiter unten (siehe im Einzelnen Abschnitt 2.6) wird 
erläutert, dass diese Regelung finanziell so attraktiv ist, dass voraussichtlich ein Großteil der För
dernehmer die Gelegenheit nutzen wird, um sich auf diesem Wege von ihren Wohnungsbeständen 
im Sozialen Wohnungsbau zu trennen. Aus diesem Grund wird die Einnahmeerwartung der Jahre 
2017 ff ohne einen weiteren Zuschlag für vorzeitige freiwillige Ablösungen von Aufwendungsdarle
hen in die amtliche Kostenschätzung übernommen. 

· Bisher fließen die genannten Einnahmen dem allgemeinen Landeshaushalt zu und können für 
sämtliche Zwecke verwendet werden, die das Berliner Abgeordnetenhaus bei seinen Entschei
dungen über den Landeshaushalt beschließt. Würde der Gesetzesvorschlag geltendes Recht, so 
würde die Entscheidungskompetenz des Landesgesetzgebers entsprechend eingeschränkt, und 
gemäß § 5 Nr. 1 und 2 des Gesetzentwurfs würden entsprechende Einnahmen ausschließlich 
dem Wohnraumförderfonds zufließen. 

Nach geltender Rechtslage enden die Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Ent
flechtungsgesetz (bisher rd. 32,6 Mio.€ pro Jahr) im Jahr 2019. Bei Einnahmeposition§ 5 Nr. 1 
wurde .deshalb für 2020 und 2021 die Einnahmeerwartung auf 0 €gesetzt. 
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Da das Gesetz erst ab Ende 2016 rechtskräftig werden könnte, wird für den Zeitraum 2017 bis 
2021 noch nicht mit wesentlichen Einnahmen aus§ 5 Nr. 3 und 4 gerechnet. Für diese Einnah
menpositionen wird deshalb jeweils ein „Erinnerungsbetrag" von 0, 1 Mio. € pro Jahr und Einnah
megruppe angesetzt. Für§ 5 Nr. 5 und 6 werden keine Kosten veranschlagt. 

Der GE sieht in § 5 Nr. 7 zudem vor, dass Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds (EFRE) für 
die energetische Sanierung des privaten Wohnungsbestandes und die Nutzung erneuerbarer 
Energien in den Fonds fließen sollen. Berlin erhält in der bis 2020 laufenden Strukturfondsperiode 
des Europäischen Regionalfonds voraussichtlich rd. 635 Mio. € EFRE-Mittel. Die EU-Kommission 
hat am 16.12.2014 das von Berlin vorgelegte operationelle Programm für die Berliner EFRE
Förderung genehmigt. Im operationellen Programm sind EFRE-Mittel in Höhe von rd. 95 Mio. €für 
Maßnahmen der C02-Minderung vorgesehen (Prioritätsachse 3). Diese Mittel sollen in etwa gleich 
hohen Jahresraten von rd. 14 Mio. € pro Jahr für Projekte der C02-Minderung einschließlich der 
Sanierung öffentlicher Gebäude fließen. Erhielte das Wohnraumversorgungsgesetz Gesetzeskraft, 
so müssten dann die für 2017 bis 2020 vorgesehenen Jahresraten von insgesamt rd. 56 Mio.€ 
aus den bisher im operationellen Programm vorgesehenen Verwendungen abgezogen und dem 
Wohnraumförderfonds zugeführt werden. Da zumindest bisher die Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung des Wohngebäudebestandes und des.Wohnungsbaus mittels EFRE
Förderung durch eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen der EU und Deutschland ausge
schlossen ist, müsste diese Vereinbarung geändert werden, um über diese EU-Mittel für die ange
dachten Maßnahmen verfügen zu können. 

Gemäß § 5 Nr. 8 entscheidet der Haushaltsgesetzgeber darüber, ob und wie viele weitere Haus
haltsmittel dem Wohnraumförderfonds noch zuzuführen sind. Da heute nicht vorhergesagt werden 
kann, wie der Haushaltsgesetzgeber jeweils entscheidet, wird für diese Einnahmenposition keine 
zusätzliche Einnahme angesetzt. 

Insgesamt ergibt sich somit folgende Einnahmeschätzung für den Zeitraum 2017 bis 2021: 

:.§:5 Nr, ... 2017 2018 2019 2020 2021 _g_esamt 
1 32,5 32,5 32,5 0 0 97,5 
2 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 
3 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0, 1 0,5 
4 0, 1 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0,5 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 . 0 0 
7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 
Gesamt 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 853,5 

2.2 Zu lfd. Nr. 2: § 7 Personal- und Sachmittelaufwand für die Verwaltung des Wohnraum
förderfonds 

Es wird davon ausgegangen, dass die Verwaltung des als nicht rechtsfähiges Sondervermögen zu 
führenden Wohnraumförderfonds etwa vier zusätzliche Personalstellen erfordert mit folgenden 
Eingruppierungen: 

Eine Dienstkraft höherer Dienst als Fondsverantwortliche Titelverwaltung mit Titelverwal
tungsbefugnissen und Aufgabenschwerpunkten Vertretung des Fonds nach außen, Fi
nanzmanagement (Gehaltsstufe E 14), 
Eine Dienstkraft gehobener Dienst (Gehaltsstufe E 12) als Stellvertretung der Fondsver
antwortlichen sowie Aufgabenschwerpunkt Liquiditätsplanung, Controlling und Reporting 
Zwei Dienstkräfte gehobener Dienst (Gehaltsstufen E 9 und E 10) mit Aufgabenschwer
punkten Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen 

Da das Sondervermögen keine Rechtsfähigkeit haben soll, wird davon ausgegangen, dass es in
nerhalb der öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist und dort bereits vorhandene Räumlichkeiten 
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und Ausstattungen nutzt. Als Sachkosten werden somit die üblichen Kosten für vier Büroarbeits
plätze in der Hauptverwaltung angesetzt 

Kostenschätzung zu Lfd. Nr. 2: 

Personal-

kosten 
2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt 

E 14 68.240€ 69.605€ 70.997€ 72.417€ 73.865€ 355.124 € 

E 12 57.150 € 58.293€ 59.459 € 60.648€ 61.861 € 297.411€ 

E 10 54.450 € 55.539€ 56.650€ 57.783€ 58.938€ 283.360€ 

E9 48.110€ 49.072€ 50.054 € 51.055€ 52.076 € 250.366 € 

Sachkosten 9.024€ 9.204€ 9.389€ 9.576€ 9.768€ 46.961 € 

in~esamt 236.974€ 241.713 € 246.548€ 251.479 € 256.508 € 1.233.222 € 

(Erhöhung um 2% p.a.) 

2.3 Zu lfd. Nr. 3: §§ 10 - 12 Umwandlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in 
Anstalten öffentlichen Rechts 

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften werden Ende 2015 voraussichtlich einen Bestand 
von rd. 300.000 Wohnungen haben (mindestens aber Ende 2016). 

§ 11 Abs. 1 GE sieht vor, dass die Nominalkapitalausstattung der in Anstalten öffentlichen Rechts 
umzuwandelnden Wohnungsbaugesellschaften um 1.800 € pro Wohnung erhöht werden soll. 

Die insgesamt zuzuführende Erhöhung des Nominalkapitals beläuft sich somit auf rd. 

300.000 Wohnungen x 1.800 €/Wohnung = rd. 540 Millionen €. 

Von diesen werden die fünf Jahresraten 2017 bis 2021 in der Kostenschätzung angesetzt. 

Zur Bildung von gemeinsamen Tochtergesellschaften ist für jede Tochtergesellschaft ein Stamm
kapital von 25.000 €erforderlich. Somit fallen für vier Gesellschaften einmalige Kosten von insge
samt 100.000 €an. 

Für die zusätzliche zu erbringenden Sozialarbeitsleistungen nach § 11 SGB XII werden 1 Mio.€ 
jährlich eingeschätzt. Damit sind für 2017 bis 2021 insgesamt 5 Mio.€ zu veranschlagen. 

Anmerkung zu§ 15 Gewährträgerhaftung, Anstaltslast und Rechtsaufsicht: 

Als Gewährträger für die Gesellschaften übernimmt das Land Berlin die Haftung für die Gesell
schaften, wenn Zahlungsansprüche der Kreditinstitute. Die derzeitigen Kreditverbindlichkeiten bei 
Kreditinstituten betragen rd. 8.000.000.000 €. 

2.4 Zu lfd. Nr. 4: § 22 Absatz 9: Vermögensschadenshaftpflicht für Gesamt-Mieterrat 

Als Kosten für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Mietglieder des Gesamtmieter
beitrats werden insgesamt 30.000 €pro Jahr geschätzt (insgesamt 150.000 €). 
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2.5 Zu lfd. Nm. 5 bis 9: §§ 30, 31, 32, 33 und 35: Mietensubvention im Sozialen Wohnungs
bau 

2.5.1 Vorbemerkung zum Verständnis des Gesetzentwurfs 

Der Vierte Abschnitt des Gesetzentwurfs(§§ 29 - 37 GE) regelt die Mietensubvention für Mieter
haushalte in Sozialwohnungen. Dabei sollen gemäß§ 33 Abs. 3 GE auch die Haushalte einen 
Anspruch auf Mietsubventionen haben, die bereits vor dem Ende der Eigenschaft öffentlich geför
dert Mieterinnen und Mieter in Häusern ohne Anschlussförderung waren und diese auch weiterhin 
noch bewohnen. 

Diverse Formulierungen der§§ 29 - 37 GE sind unklar. Zudem stimmen die Texte der Gesetzes
begründung in einigen Punkten nicht mit den Texten des Gesetzentwurfs überein. Deshalb wird 
der folgenden Kostenschätzung zunächst eine Erläuterung vorangestellt, wie die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt den vorgelegten Gesetzentwurf im Falle bestehender Un
klarheiten bzw. fehlender Übereinstimmung zwischen Gesetzestext und Text der Gesetzesbe
gründung auslegt: 

(1) Stichtag der Mietenfestlegung: Aus§ 30 Abs. 1 Satz 1 GE ergibt sich, dass „die vertraglich 
geschuldete Einzelmiete auf den Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten noch 
zum 31. Dezember des Kalenderjahres vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geförderten Woh
nungen festzulegen" ist. Dies ist der 31.12.2015. Denn im Falle der Durchführung eines Volks
entscheids gleichzeitig mit den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im Jahre 2016 würde 
der Entwurf bei für die Initiative positivem Ausgang des Volksentscheids gemäß§ 40 Abs. 1 
Abstimmungsgesetz dann noch im Jahr 2016 Gesetzeskraft erlangen. Falsch ist dagegen die 
Erläuterung in der Gesetzesbegründung zu § 30 Abs. 1, wonach die Obergrenze der dann ak
tuell festzusetzenden vertraglich geschuldeten Einzelmiete 5,74 €/m2 betragen solle. Denn bei 
dem Wert 5,74 €/m2 monatlich handelt es sich um die von der Investitionsbank Berlin ermittelte 
durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche im Jahr 2013. Siehe IBB Woh
nungsmarktbericht 2014, S. 65. Offensichtlich war es nicht die Absicht der Initiatoren, einen 
bestimmten Mietenfestbetrag als Bezugsgröße für die Bemessung der Mietensubvention zu 
benennen. Daraus ergibt sich für die amtliche Kostenschätzung die Schwierigkeit, eine Prog
nose darüber aufzustellen, wie hoch der Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmie
ten im öffentlich geförderten Wohnungsbau zum 31.12.2015 und zum 31.12.2017 voraussicht
lich sein wird. 

(2) Begriff der vertraglich geschuldeten Einzelmiete: Mangels genauerer Erläuterung in der Geset
zesbegründung wird aus dem Sinnzusammenhang „vertraglich geschuldete" Miete heraus da
von ausgegangen, dass hiermit die Miete gemeint ist, zu deren fristgemäßer Zahlung sich die 
jeweilige Mietpartei mit Unterzeichnung des Mietvertrages dem jeweiligen Vermieter gegen
über verpflichtet hat. Nicht gemeint sein dürfte hingegen die sich aus der Kostenmiete gemäß 
§ 8 Abs. 1 Wohnungsbindungsgesetz errechnende Einzelmiete gemäß § 8 a Abs. 5 Woh
nungsbindungsgesetz. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil die tatsächlich verlang
ten Mieten z.T. deutlich unterhalb der mietpreisrechtlich zulässigen Kostenmiete liegen. Für die 
amtliche Kostenschätzung ist somit zu prognostizieren, wie hoch der Durchschnitt der ge
schuldeten Einzelmieten gemäß der hier erläuterten Auslegung des § 30 Abs. 1 Satz 1 Ende 
2015 sowie wie der Durchschnitt der geschuldeten Einzelmieten gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 
Ende 2017 und Ende 2019 sein wird. 

(3) Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche monatlich als Bezugsgröße: Weiterhin wird davon ausge
gangen, dass die Bezugsgröße für die Mietensubvention die monatliche Nettokaltmiete pro m2 

Wohnfläche sein soll. Umlagen, Zuschläge und Vergütungen gemäß §§ 20 - 28 Neubaumie
tenverordnung werden nicht in die Durchschnittsbildung einbezogen. Würde auf die Miete pro 
Wohnung und/oder auf die Bruttokai!- oder Bruttowarmmiete abgestellt, so ergäben sich ge
wisse Quersubventionierungseffekte zwischen Haushalten, die mehr oder weniger Wohnfläche 
angemietet haben, höhere oder geringere Betriebskosten haben usw. 
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(4) „Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten ... geförderte Wohnungen" gemäß§ 
30 Abs. 1 Satz 1: Dies wird so ausgelegt, dass die tatsächlich verlangten Mieten sämtlicher 
vermieteten Wohnungen, für welche zum Stichtag 31.12.2015 noch die Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" gemäß § 13 Wohnungsbindungsgesetz galt, in die Ermittlung des Durchschnitts ein
bezogen werden (einschließlich der Wohnungen ohne Anschlussförderung und Eigenschaft 
„öffentlich gefördert"). 

2.5.2 Schätzung des Durchschnittswertes gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 sowie ge
mäß § 31 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 

Die Investitionsbank Berlin hat für den Monat November 2014 in einer Vermieterbefragung objekt
bezogene Durchschnittswerte der im Sozialen Wohnungsbau tatsächlich verlangten Mieten ermit
telt. Die Befragung erbrachte für 66 % des Sozialmietwohnungsbestandes auswertbare Ergebnis
se. Sie wird somit als eine für Zwecke der Kostenschätzung ausreichende Datengrundlage ange
sehen. 

Die im November 2014 durchschnittlich tatsächlich verlangte Miete im Sozialwohnungsbestand 
belief sich auf 5,91 €/m2 Wohnfläche monatlich. per Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen 
Miete betrug zum diesem Zeitpunkt 7,33 €/m 2

• Die diesen Werten zugrunde liegenden objektbezo
genen Durchschnittswerte der erfassten Bestände sind Ausgangspunkt für die Prognose der vo
raussichtlichen Durchschnittswerte zu den Stichtagen 31.12.2015 und 31.12.2017. 

Beim überwiegenden Anteil der Berliner Sozialmietwohnungen erfolgt nach geltendem Fördersys
tem zum 01.04. eines jeden Jahres 

• bei Förderobjekten, die sich noch in der Grundförderung (Objekte ohne Anschlussförde
rung) bzw. in der Anschlussförderung befinden, eine Verminderung der monatlichen lau
fenden Aufwendungshilfen um 0, 1278 €/m 2 Wohnfläche, 

• bei Objekten, die sich schon in der Bedienphase der Aufwendungsdarlehen befinden, so
wie bei Objekten, die mittels Baudarlehen der IBB gefördert worden sind, eine Zinsanhe
bung um den Zinssatz, welcher einer Erhöhung der preisrechtlich zulässigen Miete um 
0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich entspricht, 

• bei Objekte, die sich noch in der „Ruhephase" der Förderung befinden (d.h. nach Ablauf 
der Anschlussförderung die Aufwendungsdarlehen noch nicht bedienen müssen, weil vor
rangig zu bedienende Kapitalmarktmittel noch nicht vollständig getilgt sind), eine Mietan
hebung jährlich um nicht mehr als 0, 1278 €/m2 Wohnfläche. 

Hinzu kommt im 3-jährlichen Rhythmus die Erhöhung der lnstandhaltungspauschalen (zuletzt zum 
1.1.2014 ), deren Umfang durchschnittlich rund 0, 10 €/m 2 Wohnfläche mtl. umfasst. 

Bei den Wohnungen ohne Anschlussförderung, in denen aufgrund des Wegfalls der Anschlussför
derung die Kostenmiete ohne Förderung verlangt werden kann, erhöht sich der förderrechtliche 
Mieterhöhungsspielraum nur durch die Anpassung der lnstandhaltungspauschale. 

Würde der Gesetzesvorschlag Gesetzeskraft erlangen, so würde die zum 01.04.2016 anstehende 
fördersystembedingte Mietenanhebung um jährlich 0, 1278 €/m 2 Wohnfläche letztmalig möglich 
sein. Denn aus der Erläuterung zu § 34 Abs. 2 ergibt sich, dass mit der Formulierung „eine de
gressive Ausgestaltung der Rückzahlungsvereinbarungen von Fördermitteln ist nicht zulässig" das 
Land Berlin verpflichtet wird, ab 2017 keine jährliche Mietenanhebung im Sozialen Wohnungsbau 
mittels Zinserhöhung bzw. Verminderung der laufenden Aufwendungshilfen mehr vorzunehmen. 
Erhöhungen bleiben dann mithin auf die dreijährliche Erhöhungen der lnstandhaltungspauschalen 
zum 1.1.2017 und 1.1.2020 beschränkt. 

Die Fördernehmer bzw. Vermieter haben jederzeit die Möglichkeit, von den Mietern die förder
rechtlich zulässige Miete zu verlangen. Die Veränderung des o.g. Unterschieds zwischen vertrag
lich verlangter Miete sowie der nach der Fördersystematik preisrechtlich zulässigen Miete ist maß
geblich vom einzuschätzenden Verhalten der Fördernehmer abhängig. Gemäß den Ergebnissen 
der Vermieterbefragung 2014 der Investitionsbank Berlin schöpften nur 15 % der Vermieter die 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Seite 9 von 15 

preisrechtlich zulässige Miete voll aus. Für diese Vermieter wird sich im geltenden Fördersystem 
noch zweimal - zum 01.04.2015 und zum 01.04.2016- die Möglichkeit der Mieterhöhung um je
weils 0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich ergeben. Sämtliche anderen Vermieter haben darüber 
hinaus die rechtliche Möglichkeit, die tatsächlich verlangte Miete auf das Niveau der preisrechtlich 
zulässigen Miete anzuheben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der GE zwar künftige Steige
rungen der förderrechtlich zulässigen Miete begrenzt bzw. ausschießt, der GE aber keine Eingriffe 
in die bestehenden Rechte zum Verlangen der Miete vorsieht, sodass der Fördernehmer auch 
nach Einführung des Gesetzes die bis 2016 „aufgebaute" preisrechtlich zulässige Miete erst 2017 
oder später verlangen kann. 

Es ist damit zu rechnen, dass vor der Gesetzeseinführung die Eigentümer in etwa im bisherigen 
Rahmen die Mieten erhöhen bzw. weiterhin nicht in vollem Umfang die förderrechtlich zulässige 
Miete verlangen. Denn bei hohen Mietverlangen würden Mieten von Mieterinnen/Mietern gefordert, 
die eher geringe Einkommen haben (siehe unten), aber zu diesem Zeitpunkt (noch} keine Subven
tionsberechtigung besitzen, so dass ein massiver Umzugsdruck erzeugt würde. Nach Einführung 
des Gesetzes kann hingegen die bis zum 01.04.2016 jährlich gestiegene förder-/preisrechtlich 
zulässige Miete verlangt werden, wobei für die Mehrheit der Mieterinnen/Mieter (siehe unten) die 
Subventionierung auf ein niedrigeres Niveau gewährleistet ist. Ab 2017 ist daher damit zu rech
nen, dass die Eigentümer von Sozialmietwohnungen die rechtlich zulässige Miete flächendeckend 
verlangen, da aufgrund der Mietsubventionierung die Bezahlbarkeit gewährleistet ist (ggf. durch 
Nachzug subventionsberechtigter Mieter/Mieterinnen, sofern die verlangte Miete für Mieterinnen 
und Mieter ohne Subventionsberechtigung nach §§ 30-33 nicht mehr tragfähig ist). 

Für die vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2015 wird daher eine Fortentwicklung 
der tatsächlichen/geschuldeten Miete vom November 2014 (Vermieterbefragung) bei Objekten, bei 
der die verlangte Miete der preisrechtlich zulässigen Miete entspricht, mit einer weiteren Erhöhung 
des rechtlich Zulässigen (Erhöhung 1.4.2015) gerechnet, ansonsten wird eine Erhöhung der 
durchschnittlich verlangten Miete um +5 % des Objektdurchschnitts erwartet (entspricht im Ge
samtdurchschnitt 4,7%). Im Ergebnis wird zum 31.12.2015 eine durchschnittlich verlangte Einzel
miete gemäß§ 30 Abs. 1 Satz 1 von 6, 19 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß§ 31 Abs. 1 Satz 
1 von 5,57 €/m2 (6, 19 abzgl. 10 % ) prognostiziert, die den Subventionsberechnungen der Jahre 
2017 und 2018 zu Grunde gelegt wird. 

Die vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2017 werden im Durchschnitt den preis
rechtlich zulässigen Miete entsprechen (dargelegte Angleichung von verlangter und preisrechtlich 
zulässiger Miete). Für die Berechnungen wurde die preisrechtlich zulässige Miete um die bis dahin 
zulässigen Turnuserhebungen (1.4.2015 und 1.4.2016) sowie eine durchschnittliche Erhöhung der 
lnstandhaltungspauschalen zum 1.1.2017 (durchschnittlich 0, 10 €/m2

) fortgeschrieben. § 30 Abs. 
1 Satz 2 von 7,66 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß§ 31 Abs. 1 Satz 2 von 6,89 €/m2 (7,66 
abzgl. 10 % ) prognostiziert, die den Subventionsberechnungen der Jahre 2019 und 2020 zu Grun
de gelegt wird. 

Der Durchschnitt der vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2019 entspricht wie 2017 
dem Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen Miete. Da zwischen dem 31.12.2017 und 
31.12.2019 aufgrund § 34 GE keine Erhöhung der rechtlich zulässigen Miete erfolgt (erst wieder 
lnstandhaltungspauschalenerhöhung 1.1.2020), bleibt der Durchschnitt der vertraglich geschulde
ten Einzelmieten zum 31.12.2019 gegenüber dem 31.12.2017 unverändert. Für die Subventions
berechnungen im Jahr 2021 wird daher für § 30 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 7,66 
€/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß für§ 31 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 6,89 €/m2 (7,66 abzgl. 
10 % ) zu Grunde gelegt. 

Die für§§ 30, 31 GE geschätzten Durchschnittwerte zum Stand 31.12.2015, 31.12.2017, 
31.12.2019 gelten auch für Subventionierungen aufgrund §§ 33 Abs. 1 und 3 GE (Haushalte in 
Beständen ohne Anschlussförderung). 
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2.5.3 Mietwert für Transferleistungsbeziehende nach SGB II und XII (§ 32 sowie§ 33 GE) 

Gemäß§ 32 Abs. 1 GE wird die Miete auf den Betrag der nach den SGB 11 /SGB II sowie Asylbe
werberleistungsgesetz per Bescheid anerkannten Kosten der Unterkunft festgesetzt, wobei die 
Kosten inklusive Betriebs- und Heizkosten zu berücksichtigen sind. Diese Schätzungen beziehen 
sich ausschließlich auf den Nettokaltmietanteil bzw. es liegt die Annahme von nicht über
/unterproportionalen angemessenen Betriebskosten im Sozialwohnungsbestand zu Grunde. 
Grundlage der Berechnungen der Mietsubventionierung nach § 32 GE (Bestände mit Anschluss
förderung) sowie § 33 (Transferleistungsbezieher in Beständen ohne Anschlussförderung) sind 
5,83 €/m2/Wohnfläche/mtl. Dies entspricht dem "mittleren Wert" der personenabgängigen Orien
tierungswerte für Nettokaltmieten gern. AV Wohnen (5,30 €/m2) zzgl. des im März 2015 eingeführ
ten 10 %-Zuschlags für Sozialmietwohnungen. 

2.5.4 Maßgeblicher Wohnungsbestand und Schätzung der Bestände mit potenzieller 
Mietsubvention 

Für Subventionen aufgrund §§ 30-32 und 33 Abs.1. 2 GE wird der gemäß Abschmelzprozess sich 
reduzierende Bestand an Sozialmietwohnungen zu Grunde gelegt: 

Bestand 
Sozialmietwohnungen mit 
Anschlussförderung 
Sozialmietwohnungen ohne 
Anschlussförderung (mit 
Eigenschaft "öffentlich ge
fördert") 

1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 

105.176 99.924 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 

18.215 18.197 18.101 17.925 17.915 17.890 17.785 

Der Anteil der Wohnungen, bei denen die Miete oberhalb der entsprechenden Werte nach §§ 30-
32 GE liegt, wird für Bestände mit Anschlussförderung (§§ 30-32) sowie ohne Anschlussförderung 
und Eigenschaft „öffentlich gefördert" (§ 33 Abs. 1, 2) geschätzt, in dem für die einzelnen in der 
Vermieterbefragung erfassten Objekte für die Jahre 2017 - 2021 die preisrechtlich mögliche bzw. 
dann auch geforderte Miete mit den jeweiligen Grenzwerten (siehe oben 2.5.2 und 2.5.3) vergli
chen wird. Für Bestände mit Überschreitung wird zusätzlich der durchschnittliche Umfang der 
Überschreitung bestimmt, der die durchschnittliche Subventionierung pro m2 Wohnflächen von 
berechtigten Haushalten darstellt. So können z. B. 2017 bei 79 % der Wohnungen mit Anschluss
förderung Mieten oberhalb des Grenzwertes von § 30 GE (6, 19 €/m2

) verlangt werden, wobei dann 
bei Haushalten mit einem Einkommen von 100-140 % gern.§ 9 Abs. 2 WoFG durchschnittlich 
0,92 €/m 2 zu subventionieren wären; bei Wohnungen mit Anschlussförderung liegen die Mieten zu 
100 % oberhalb des Grenzwertes aufgrund §§ 33 i. V. m § 30 GE von 6, 19 €/m2, wobei dort bei 
Haushalten mit einem Einkommen von 100-140 % gern.§ 9 Abs. 2 WFG durchschnittlich 7,27 
€/m2 zu subventionieren wären. 

Für Subventionen aufgrund § 33 Absatz 3 und 4 GE ist der Bestand ohne Anschlussförderung und 
ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" (ehemalige Sozialmietwohnungen) Ausgangspunkt der 
Schätzung: Bei 9.685 Wohnungen dieser ehemaligen Sozialmietwohnungen wird ein Anteil 70 % 
mit Mieterhaushalten geschätzt, die zum Ende der Förderung dort wohnten (=6. 779 Wohnun
gen/Haushalte ).1 Weitere mögliche Erhöhungen der Wohnungszahl ohne Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" aufgrund § 5 WoG sind für die Kostenschätzung zu vernachlässigen (Haushalte für 10 
Jahre subventionsberechtigt gern. § 33 Abs. 4 GE) 

Die maximale Miete für Mieterinnen/Mieter von Wohnungen ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" 
richtet sich nach dem BGB. Die dortigen Mieten werden daher in Anlehnung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete geschätzt. Gemäß Mietspiegel 2013 beträgt für die typische Baujahrsklasse die
ser Bestände (Baujahr 1991-2002) in mittlerer Lage und der prägenden Wohnungsgröße 60-90 m2 

Bei einer Gültigkeit des WoG Berlin von 6 Jahren im Jahr 2017 ergibt sich eine mittlere Ausschei
dungszeit von 3 Jahren. Bei einer üblichen Fluktuation von 10 % p.a. ergibt sich eine Gesamtum
zugsquote von 30 %. 
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die ortsübliche Vergleichsmiete 6,87 €/m 2 (Spannenmitte); bei einer angenommenen Steigerung 
um 5 % alle 2 Jahre ergeben sich durchschnittliche erwartete Mieten von 7,57 €/m2 (2017) bzw. 
7,95 €/m 2 (2019), die jeweils über den o.g. Mietwerten gemäß§§ 30-32 liegen. 

2.5.5 Schätzung des Anteils der Mieter mit Berechtigung einer Mietsubvention 2017 sowie 
2018 ff. 

Von Mietsubventionen ausgeschlossen sind Mieterinnen und Mieter, deren Einkommen oberhalb 
der Berliner Einkommensgrenzen des Sozialen Wohnungsbaus liegen (Überschreitung der Ein
kommensgrenze gemäß§ 9 Abs. 2 WFG um mehr als 40 %). Gemäß einer vom Institut Analyse & 
Konzepte im Februar/März 2015 durchgeführten Mieterbefragung lag der Anteil dieser Haushalte 
bei rd. 34 %. Des Weiteren liegt der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von 100 - 140 % 
Einkommen gern. § 9 Abs. 2 WoFG (Berechtigtenkreis § 30 GE) bei 23 % sowie mit Einkommen 
unter 100 % Einkommen gern.§ 9 Abs. 2 WoFG, aber ohne Grundleistungsbezug (Berechtigten
kreis § 31 GE) bei rd. 17 %. Auf Grundleistungsbezieher-Haushalte (Berechtigtenkreis § 32 GE) 
entfallen 26 %. Die Einkommensgrenzen nach §§ 30-32 GE gelten auch für Subventionen nach §§ 
33 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 3. Für die Schätzung wird mit einer gleichmäßigen Verteilung der Ein
kommensgruppen innerhalb der verschiedenen Bestandstypen gerechnet (mit/ohne Anschlussför
derung bzw. mit/ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert"). Es werden bei unveränderten Rahmen
bedingungen bis 2017 keine maßgeblichen Veränderungen der Bewohnerstruktur erwartet. 

Die Anteile der Haushalte 2017 verteilen sich wie folgt 
Einkommen über >140 % § 9 II WoFG 34% 
Einkommen zwischen 100 % und 140 % § 9 II WoFG 23% 
Einkommen unter 100 % § 911 WoFG (ohne Grundleistungsbezieher) 17% 
Grundleistungsbezug SGB II/XII bzw. Leistungen§ 3 AsyllBG 26% 

Ab 2018 wird sich der Anteil der Haushalte mit Einkommen über 140 % § 9 II WoFG reduzieren, 
da a) bei normaler Fluktuation (10 % p.a.) aufgrund§ 36 GE eine Neuvermietung nur an Wohnbe
rechtigte (mit Einkommen bis 140 % § 9 II WoFG) erfolgen kann und b) auch verstärkte Woh
nungswechsel dieser Gruppe höchstwahrscheinlich sind (gestiegenes Mietniveau, aber keine 
Subventionsberechtigung). Es wird von einer jährlichen Reduzierung der Einkommensgruppe über 
140 % § 9 Abs. 2 WoFG um 3 Prozentpunkte und eine Erhöhung der anderen drei Gruppen um 
jeweils 1 Prozentpunkt ausgegangen. 

2.5.6 Hochrechnung der Mietsubvention auf den Gesamtbestand 
Für den fortgeschriebenen Bestand mit und ohne Anschlussförderung 2017-2021 sowie die nach 
§§ 33 Abs. 3, 4 berechtigten Mieterhaushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen erfolgt jeweils die 
Hochrechnung der Subventionsfälle anhand 

der 2017-2021 fortgeschriebenen Zahl der Sozialmietwohnungen (§§ 30-32, 31 Abs. 1) 
bzw. Haushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen (§ 33 Abs. 3) 
der Quoten von Beständen mit Überschreitung der Miet-Grenzwerte nach § 30-32 (Anteil 
Bestände bzw. durchschnittliche Überschreitung pro qm), 
der Anteile der Haushalte der jeweiligen Berechtigtenkreise, 
einer durchschnittlichen Wohnfläche von 70 m2 pro Wohnung. 

2.5.7 zu Lfd. Nr. 5-8 Mietsubvention nach§§ 30-33 GE 

Die folgende Übersicht zeigt das Ergebnis der Kostenschätzung zur Mietsubventionierung auf
grund §§ 30-33 GE nach Einzeljahren bzw. das Berechnungsergebnis gemäß der unter 2.5.2-2.5.6 
dargestellten Datengrundlagen und Annahmen. Details der Berechnungen der Kostenschätzungen 
sind in der Anlage dargestellt. 
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Geschätzte Kosten §§ 30-33 GE in Mio.€ 2017 2018 2019 2020 2021 
2017-
2021 

Mietsubventionierung Bestand mit Anschlussförde-
rung_ 
lfd. Nr. 5 / § 30 GE (Einkommen 100 %-140 % § 911 13.2 12.8 1,3 1,2 1,2 29,8 
WoFG) 
lfd. Nr. 6 / § 31 GE (Einkommen unter 100 % § 911 17,0 16,6 3,3 3,2 3, 1 43,2 
WoFG) 
lfd. Nr. 7 !__§_ 32 GE J_Grundleistur:ig__sbeziehei:l_ 21,1 20,6 19,9 19,4 19,1 100,1 
Mietsubventionierung Bestand ohne Anschlussförde-
rung 
lfd. Nr. 8 /§ 33 insgesamt, darunter 79,8 79,2 68,9 68,8 70,1 366,7 
mit Eigenschaft öff. gefördert(§ 33 Abs. 1/2 i.V.m. §§ 30· 73,4 72,7 64,2 64,1 63,7 338,2 
32 GE) 
ohne Eigensch. öff. gefördert(§ 33 Abs. 3/4 i.V.m. §§ 30· 6,3 6,5 4,7 4,7 6,3 28,5 
32 GE) 

2.6 Zu lfd. Nr. 9: § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 

§ 35 GE trifft Regelungen zum Antragsverfahren für die Mietsubvention nach dem vierten Ab· 
schnitt. Dabei sieht § 35 Abs. 2 GE für die Bescheinigungen .oder Bescheide nach §§ 30 bis 32 
explizit einen Erneuerungsrhythmus von zwei Jahren vor. Für Anträge auf Subventionen nach § 33 
Abs. 1, 2 GE (Bestände mit Anschlussförderung und Eigenschaft öffentlich gefördert) sowie§§ 33 
Abs. 3, 4 GE(Mieter von ehern. Sozialmietwohnungen ohne Anschlussförderung) wurden hingegen 
keine zeitlichen Regelungen getroffen. Für die Antragsverfahren nach § 33 GE wird für die Kos
tenschätzung der gleiche Zweijahresrhythmus angenommen, wie er für §§ 30 bis 32 GE vorgege
ben ist. 

Für die zweijährlichen Prüfungen erscheint es als höchstwahrscheinlich, dass (fast) alle Mieter
haushalte eine Prüfung/Bescheidung in den Jahren 2017, 2019 und 2021 beantragen werden. 
Auch von Nichtberechtigten sind i. d. R. Anträge zu erwarten, da Mieterhaushalte mit weit über 
den Grenze liegendem Einkommen unwahrscheinlich sind (so auch die Mietbefragung 2015) urid 
dementsprechend insbesondere 2017 eine Mietsubvention durch entsprechende Anträge ange
strebt wird. Die Zahl der Wohnungen mit potenzieller Mietsubvention (siehe oben) entspricht daher 
der Anzahl der zu erwartenden Bescheide/Bescheinigungen. 

In den Jahren 2018 und 2020 wird für Zwischenprüfungen wegen reduziertem Einkommen auf 
Antrag gemäß § 35 Abs. 3 GE sowie Neubescheidungen bei Mieterwechsel ein Umfang von 10 % 
der Haushalte/Wohnungen angenommen. 

Als Kosten für die Prüfung/Bescheidung werden die durchschnittlichen Produktkosten der Bearbei· 
tung für einen Wohngeldantrag zu Grunde gelegt (Dezember 2014: 17 4 €/Bescheid), da die dorti· 
gen Schritte der Prüfung des Einkommens, der einschlägigen Miethöhe sowie der Zahlbarma
chung einer Subvention den Anforderungen der§§ 30 ff. GE am nächsten kommt. Die Produktkos
ten erhöhen sich um 1 % p. a. 

Der Verwaltungsaufwand setzt sich im Betrachtungszeitraum somit folgendermaßen zusammen: 

2017 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 
2017· 
2021 

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 30-32 GE 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 33 Abs. 1, 2 GE 18.101 17.925 17.915 17.890 17.785 

Pot. Haushalte für Subventionierung nach && 33 3, 4 GE 6.765 6.942 6.952 6.977 7.082 

Regelanträge/Bescheide nach§ 35 II GE (100%-2-jährlich) 117.788 0 112.499 0 109.144 

Änderungsanträge/Bescheide nach§ 35 III GE+ Fluktuation 
0 11.779 0 11.250 0 

(10% in Jahren ohne Regelprüfung) 

Antr!ille in~esamt 117.788 11.779 112.499 11.250 109.144 

Kosten _QrO Antr~ 179 181 183 185 187 

Antragsverfahren nach§ 35 GE insg.(Mio. €) 21,1 2,1 20,6 2,1 20,4 66,3 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Seite 13 von 15 

2.7 Zu lfd. Nr. 10: § 37 Absatz 2 Übertragung von Sozialmietwohnungen auf Berlin 

Das geltende Recht des Sozialen Wohnungsbaus enthält keine Vorgaben, zu welchem Kaufpreis 
ein Fördernehmer ein Förderobjekt des Sozialen Wohnungsbaus veräußern kann. 

Kaufpreise für Immobilien ergeben sich üblicherweise aus dem Verhältnis von Angebot und Nach
frage am jeweiligen Immobilienmarkt, sowie im Ergebnis der Vereinbarungen, welche Verkäufer 
und Käufer im Kaufvertrag festlegen. 

Mit§ 37 Absatz 2 des GE soll erstmals eine gesetzliche Regelung dafür eingeführt werden, dass 
die gemäß diesem Gesetz zu gründenden Anstalten öffentlichen Rechts einem veräußerungswilli
gen Eigentümer ein Förderobjekt unabhängig von den Marktverhältnissen und dem Zustand des 
Objektes abnehmen müssen. Der Preis für die Übernahme des Objektes bemisst sich nämlich 
weder an den Angebots- und Nachfrageverhältnissen, noch am laufenden Mietertrag oder am je
weiligen lnstandhaltungszustand des Förderobjektes. Ausschlaggebend sind allein 

• die „noch valutierenden Fremdmittel" sowie 
• das „dem Objekt zuzurechnende Eigenkapital" 

Für die Zwecke der amtlichen Kostenschätzung wird angenommen, dass mit den genannten Grö
ßen die Eigenkapital- und Fremdmittelansätze aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 2 ff 
Zweite Berechnungsverordnung gemeint sind, nicht .aber die aus eventuellen Weiterverkäufen der 
resultierenden Finanzierungen, welche nicht in die Kostenmietberechnung einfließen. 

Nicht berücksichtigt wurden anteilige Restvaluten und anteilige Verkehrswerte zu Gewerbeteilen. 
Diese lassen sich maschinell nicht ermitteln. Es ist unverbindlich davon auszugehen, dass sich 
aus den Gewerbeteilen keine potentielle erhöhte Belastung des Landes ergeben würde, weil die 
hierauf lastenden anteiligen Restvaluten in keinem schlechteren Verhältnis zu den anteiligen Ver
kehrswerten stehen dürften, als die geförderten Wohnteile. Die Erhebung basiert also ausschließ
lich auf den Daten der Wohnteile. 

Die Höhe der noch valutierenden Fremdmittel und des eingebrachten Eigenkapitals lässt sich 
ebenfalls nicht maschinell ermitteln. Diese Daten wurden daher manuell ermittelt für 17 ausge
wählte Objekte. Einige davon befinden sich bereits im Eigentum städtischer Unternehmen. Wir 
gehen aber davon aus, dass sich hieraus keine signifikanten Abweichungen im Hinblick auf Ent
schuldung, Ist-Miete usw. ergeben. 

Die Ist-Mieten bilden die Grundlage der Objektschätzwerte (die erfahrungsgemäß etwas unterhalb 
der Beleihungswerte und aktuell deutlich unterhalb der Verkehrswerte liegen dürften). 
Die Ist-Mieten wurden für die Musterobjekte entsprechend der für die statistische Mietenauswer
tung eingereichten Daten berücksichtigt. Wurden keine Daten gemeldet, wurde von Durch
schnittswerten der jeweiligen WP-Jahre ausgegangen. 

Auf die ermittelten Objektschätzwerte wurde ein Aufschlag von 20 % vorgenommen, um realisti
schere aktuelle Verkehrswerte zu ermittteln. 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 -1986): 

Auf dieser Basis wurde festgestellt, dass für einen Teil der 17 Objekte die Valuten zuzüglich Ei
genkapitalanteil oberhalb der Verkehrswerte liegen, nämlich bei 8 Objekten bzw. 46 % (bezogen 
auf die anteilige Wohnfläche). Beim Rest der Objekte liegt der Verkehrswert oberhalb der Restva
luten (zuzüglich Eigenkapitalanteil). Hier würde also durch einen Verkauf zum Verkehrswert keine 
Zusatzbelastung des Landes Berlin entstehen. 

Für die genannten 8 Objekte, deren Valuten oberhalb des Verkehrswertes liegen, wurde ermittelt, 
dass die Differenz zwischen Valuten und Verkehrswert (die vom Land zu tragen wäre) bei durch
schnittlich 350,54 EUR/ m2 Wohnfläche liegt. 
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Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 54.741 WE 
mit 3.721.839 m2 Wfl.; inkl. Barwertablösungen mit Restrate) ebenfalls zu 46 % von einer Zuzah
lung des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 3.721.839 m2 Wfl. X 46 % = 1.712.046 m2 Wfl. X 350,54 EUR/ m2 

= 600.140.600 EUR 

Objekte, die von der Nichtgewährung der Anschlussförderung betroffen sind: 

Die Erhebung wurde auf fünf Objekte beschränkt. Davon liegen bei 3 Objekten (die allerdings 88 
% der untersuchten Gesamtwohnfläche entsprechen) die Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteil) 
oberhalb der Verkehrswerte, durchschnittlich um 477,82 EUR/ m2 Wfl. 

Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 19.298 WE 
mit 1.393.315 m2 Wfl., davon einige inzwischen ohne AD) ebenfalls zu 88 % von einer Zuzahlung 
des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 1.393.315 m2 Wfl. x 88 % = 1.226.117 m2 Wfl. x 477,82 EUR/ m2 

= rd. 585.863.200 EUR 

Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

Es wurden drei Musterobjekte zur Ermittlung der durchschnittlichen Belastung mit Aufwendungs
darlehen, Bundessondermittel und Eigenkapitalanteil berücksichtigt. Weitere Fremdmittel wurden 
nicht berücksichtigt. 

Für die Valuten der Baudarlehen liegt eine Erhebung per 30.04.2014 vor (insg. 1.109.373,97 
EUR). 

Auf Basis der Valuten der Baudarlehen, der sonstigen Valuten (AD, Bundessondermittel) und der 
Eigenkapitalanteile ergibt sich für das Gesamtportfolio (12.901 WE mit 881.470 m2 Wfl.) ein 

Gesamtbetrag der Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteile) von rd. 
Verkehrswert (auf Basis einer Durchschnitts-Ist-Miete von 5,97 EUR/ m2

) 

Zuzahlung Land Berlin 

1.170.385.160 EUR 
867.863.900 EUR 
302.521.260 EUR 

zusammenfassend ergibt sich zunächst folgender Schätzwert für die zu erwartende Belastung für 
das Land Berlin: 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 - 1986): 
Objekte ohne Anschlussförderung (ab WP 1987): 
Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

600.140.600 EUR 
585.863.200 EUR 
302.521.260 EUR 

1.488.525.060 EUR 

Von den betroffenen Objekten befinden sich bereits im Eigentum städtischer Gesellschaften 17 % 
im Segment WP 72-86 (mit Anschlussforderung), 18 % im Segment ab WP 1987 (ohne Anschluss
forderung) und 40 % im Segment IBB-Baudarlehen ab WP 1989. 
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Somit ergibt sich für das Land folgende Gesamtbelastung, bezogen auf die verbleibenden Eigen
. tümer: 

Objekte mit AFÖ (WP 1972 -1986): 600.140.600 EUR x 83 % = 498.116.700 EUR 
Objekte ohne AFÖ (ab WP 1987): 585.863.200 EUR x 82 % = 480.407.800 EUR.· 
Objekte mit IBB-Baudarl. (ab WP 1989): 302.521.260 EUR x 60 % = 181.512.800 EUR 

1.160.037.300 EUR 

Durch den Erwerb der Objekte ergibt sich für die Wohnungsbaugesellschaften eine Grunder
werbssteuerpflicht. Unter Zugrundelegung der zuvor stehenden Berechnungen berechnet sich ein 
Verkehrswert für die zu erwerbenden Objekte von 3.017.392.626 €.Damit wären durch die Gesell
schaften Grunderwerbssteuern von insgesamt 196.130.520 €zu entrichten. Diese würden dem 
Land Berlin als Einnahmen zufließen, müssten aber den Gesellschaften vom Land Berlin erstattet 
werden .. Da sich diese Zahlungsströme aufheben, werden diese Beträge weder bei den Einnah
men noch bei den Kosten berücksichtigt 

Zur Finanzierung des Erwerbs der Objekte müssen die Gesellschaften entsprechendes Eigenka
pital nachweisen. Üblicherweise wird von den finanzierenden Banken ein Eigenkapitalanteil von 
30% erwartet. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Gesellschaften aufgrund der sonsti
gen von den Gesellschaften erwarteten Aufgaben zusätzliche Sicherheiten angeboten werden. 
Geht man von einem Verkehrswert der zu erwerbenden Objekte in Höhe von 3.017 Mio.€ aus, ist 
ein Eigenkapital von 907 Mio. € aufzubringen. Unter Berücksichtigung der Zuführung von Eigen
kapital an die Gesellschaften nach § 10 in Höhe von 540 Mio. € müsste das Land Berlin den Ge
sellschaften zum Erwerb der Objekte ein zusätzliches Eigenkapital von 367 Mio. € zur Verfügung 
stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

( Prof. Dr. Ing. 



/ 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Staatssekretär 

Senalsverwal1ung tor Sladlenlwlcklung und Umwelt -10707 Beilin SIS BW 

Berlin, den .04.2015 

Begründung und Er' äuterung der Amtlichen Kostenschätzung gemäß§ 15 Absatz 1Satz1 
zum Volksbegehr6'n „Mietenvolksentscheid" 

Anlage 

1. l s und Ergebnis der amtlichen Kostenschätzung 

Der ~ietenvolksentscheid e.V. i.G„ c/o Stadtteilbüro Friedrichshain, Warschauer Straße 23, 10243 
Ber'fin, hat am 03. März 2015 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport den Entwurf „Ge-
;ltz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin (Berliner Wohnraum
versorgungsgesetz) - redigierte Entwurfsfassung; Stand 03. März 2015" eingereicht und zu die
sem Entwurf die Durchführung der amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Ab
stimmungsgesetz beantragt. 
Der Gesetzentwurf wurde meinem Haus am 04.03.2015 mit der Bitte um Kostenschätzung inner
halb eines Monats übersandt. Die Kostenschätzung ist bei Einhaltung der Frist unter Berücksichti
gung der Feiertage bis zum 02.04.2015 abzugeben. Die Frist wird mit Datum des heutigen Schrei
bens somit eingehalten. 

Dazu habe icti neben eigener Sachkunde fachliche Informationen der Investitionsbank Berlin und 
·des Vorstandes der Gesobau AG als Sprecher für die sechs städtischen Wohnungsbaugesell
schaften herangezogen sowie die Senatsverwaltung für Finanzen um Mithilfe gebeten .. 

Diese geschätzten Kosten setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen: 

Sprechzeiten 
nach telefonischer Vereinbarung 

E-Mail 
jochen.hucke@senstadtum.berlin.de 

Dienstgebäude: Württembergische Straße 6, 10707 Berlin-Wilmersdorf 
Telefon: 030 901394010 intern: (9139) 4010 
Fax: 030 90139-4011 
E-Mail: StSBW@senstadtu m.berlin .de 

Internet 
www.stadtentwicklung.berlin.de 

Fahrverbindungen: 
rn 3, 7 Fehrbelliner Platz 
~ 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz 
Internet: www.stadtentwicklung.berlin.de 
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Lfd. §und Absatz Kostenart in Stichworten Kosten im Kosten in fünf 
Nr. des Gesetz- ersten Jahr Jahren 

entwurfs (2017) (2017 - 2021) 
in Mio.€ in Mio.€ 

1 §5 
Zuführungen an den 

170,7 853,5 
Wohnraumförderfonds 

2 § 7 (2) 
Personal- und Sachmittelaufwand 

0,2 1,2 
Wohnraumförderfonds Berlin 

Umwandlung der städtischen 
3 §§ 10-12 Wohnungsbaugesellschaften in 109,1 545,1 

Anstalten öffentlichen Rechts 

4 § 22 (9) 
Vermögensschaden-Haftpflicht 

0,03 0,15 
Gesamt-Mieterrat 

Mietensubvention für Sozialmieter 
5 §30 der Einkommensklasse 100% bis 13,2 29,8 

140% § 9 (2) WoFG 

Mietensubvention für Sozialmieter 
6 § 31 der Einkommensklasse unter 100% 17,0 43,2 

.§_9l~WoFG 
Mietensubvention für 

7 §32 Transferleistungsbeziehende nach 21,1 100,1 
SGB II und XII 

8 §33 
Mietausgleich bei Wohnungen ohne 

79,8 366,7 
AnschlussförderuQg_ 

9 § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 21, 1 66,3 

10 § 37 (2) 
a) Übertragung von Sozial-

464,0 1.160,0 
mietwohnungen auf Berlin 

b) zusätzliche EK-Erhöhung 146,1 367,2 

11 insgesamt 
Summe der Kosten 
(lfd. Nrn. 1 - 10) 

1.042,3 3.533,3 
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2. Erläuterung der amtlichen Kostenschätzung 

Nachfolgend werden die Grundlagen, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Kostenschät
zung zu den einzelnen Positionen wie folgt erläutert: 

Der Kostenschätzung liegen folgende Annahmen zugrunde: 

(1) Die Initiatoren des Volksbegehrens würden ihr Ziel erreichen, gleichzeitig mit den Wahlen zum 
Berliner Abgeordnetenhaus einen Volksentscheid über ihren Gesetzesvorschlag durchzufüh
ren. 

(2) Der Gesetzesvorschlag (im Folgenden „GE" abgekürzt) würde im Volksentscheid angenom
men und träte damit im letzten Quartal 2016 in Kraft. 

(3) Das erste vollständige Haushaltsjahr, in dem der GE Kosten verursachen würde, wäre dann 
das Jahr 2017. Für dieses Haushaltsjahr wurde die Kostenschätzung vorgenommen. 

(4) Der angenommene GE würde während der der Legislaturperiode 2016 - 2020 längere Zeit 
unverändert fortgelten. Zusätzlich zur Kostenschätzung für 2017 wird deshalb - angelehnt an 
die Systematik der mehrjährigen Finanzplanung - eine Kostenschätzung für den Zeitraum 2017 · 
- 2021 erstellt. 

(5) Für die Vorschriften des GE zur Wohnraumförderung bei Modernisierung und Neubau (§§ 38 
bis 49 GE) wurden keine Kosten geschätzt. Es bleibt jeweils dem Berliner Abgeordnetenhaus 
vorbehalten, darüber zu entscheiden, welches Fördermittelvolumen für die Förderung der Mo
dernisierung und Instandsetzung und des Neubaus von Wohnungen bereitgestellt werden soll. 

(6) Für die Regelung des Gesetzentwurfes zur Fehlförderabgabe in § 40 wurde gleichfalls keine 
Kostenschätzung vorgenommen, da Umfang und Höhe einer solchen Abgabe vom Erlass ei
ner Rechtsverordnung abhängen, deren Maßgaben aktuell nicht feststehen oder abgeschätzt 
werden könnten. Hieraus erzielte Einnahmen/ Minderausgaben wären zudem kostenneutral, 
weil sie zusätzlich dem Förderfonds zufließen sollten. 

Die Kostenschätzung wird nachfolgend für die jeweiligen Vorschriften des GE erläutert, soweit 
diese als kostenwirksam eingeschätzt wurden. 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Seite 4 von 15 

2.1 Zu lfd. 1: § 5 Einnahmen des Wohnraumförderfonds 

Einnahmen aus der Wohnraumförderung werden im Landeshaushalt im Einzelplan der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bei Kapitel 12 95 veranschlagt. Von 2010 bis 2014 
hat Berlin hier insgesamt 1.132, 7 Mio. € aus den Rückflüssen (Verzinsung und Tilgung) von Dar
lehen der Wohnungsbauförderung früherer Förderjahrgänge vereinnahmt. 

Ist-Einnahmen aus der Wohnungsbauförderung 2010 - 2014 (in Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2010 2011 2012 2013 2014 _aesamt 
1295/16141 Zinsen 29,2 30,7 23,3 21,4 17,0 121,6 
1295/18141 Tilgurig_ 91,5 148,6 229,0 281,0 261,0 1.011, 1 

Der geltende Haushaltsplan 2015 sowie die geltende Finanzplanung 2016 bis 2021 erwarten Ein
nahmen von insgesamt 1.009,3 Mio. €. Diese Einnahmen bzw. Einnahmeerwartungen teilen sich 
wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre auf: 

Veranschlagtes Einnahmen-Soll aus der Wohnungsbauförderung 2015 - 2021 (ih Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 _g_esamt 
1295/16141 Zinsen 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 192,0 
1295/18141 Tilg_urig_ 117,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 717,3 

Aus dem Vergleich zwischen Ist-Einnahmen und geplanten Einnahmen ist zum einen erkennbar, 
dass die Tilgungseinnahmen in den Jahren 2011 bis 2014 - mit starken Schwankungen zwischen 
den einzelnen Haushaltsjahren - erheblich über den im Landeshaushalt veranschlagten planmäßi
gen Ansätzen für Rückflüsse aus der Darlehenstilgung lagen. Zum andern waren die tatsächlich 
erzielten Zinseinnahmen rückläufig. Sie lagen seit 2013 unter dem in der Haushaltsplanung veran
schlagten Einnahmensoli. Beides erklärt sich vor allem damit, dass bis Ende 2013 Aufwendungs
darlehen vorzeitig zum Barwert zurückgezahlt werden konnten und dass es bei dem anhaltend 
niedrigen Kapitalmarktzinsniveau für Fördernehmer z.T. wirtschaftlich attraktiv ist, die Förderdarle
hen zum Nominalbetrag freiwillig vorzeitig zurückzahlen. Bei freiwilliger vollständiger vorzeitiger 
Rückzahlung von Förderdarlehen enden die Förderbindungen mit dem Ablauf des zehnten Jahres 
nach dem Jahr der vollständigen Rückzahlung (siehe im Einzelnen§ 16 Wohnungsbindungsge
setz). 

Der GE möchte die vorzeitige Rückzahlung von Aufwendungsdarlehen künftig dadurch ausschlie
ßen, dass den Fördernehmern die Möglichkeit eröffnet werden soll, Förderobjekte gegen Erstat
tung ihrer Eigenmittel und der noch valutierenden Fremdmittel an landeseigene Unternehmen zu 
übertragen (siehe§ 37 des Gesetzentwurfs). Weiter unten (siehe im Einzelnen Abschnitt 2.6) wird 
erläutert, dass diese Regelung finanziell so attraktiv ist, dass voraussichtlich ein Großteil der För
dernehmer die Gelegenheit nutzen wird, um sich auf diesem Wege von ihren Wohnungsbeständen 
im Sozialen Wohnungsbau zu trennen. Aus diesem Grund wird die Einnahmeerwartung der Jahre 
2017 ff ohne einen weiteren Zuschlag für vorzeitige freiwillige Ablösungen von Aufwendungsdarle
hen in die amtliche Kostenschätzung übernommen. 

· Bisher fließen die genannten Einnahmen dem allgemeinen Landeshaushalt zu und können für 
sämtliche Zwecke verwendet werden, die das Berliner Abgeordnetenhaus bei seinen Entschei
dungen über den Landeshaushalt beschließt. Würde der Gesetzesvorschlag geltendes Recht, so 
würde die Entscheidungskompetenz des Landesgesetzgebers entsprechend eingeschränkt, und 
gemäß § 5 Nr. 1 und 2 des Gesetzentwurfs würden entsprechende Einnahmen ausschließlich 
dem Wohnraumförderfonds zufließen. 

Nach geltender Rechtslage enden die Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Ent
flechtungsgesetz (bisher rd. 32,6 Mio.€ pro Jahr) im Jahr 2019. Bei Einnahmeposition§ 5 Nr. 1 
wurde .deshalb für 2020 und 2021 die Einnahmeerwartung auf 0 €gesetzt. 
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Da das Gesetz erst ab Ende 2016 rechtskräftig werden könnte, wird für den Zeitraum 2017 bis 
2021 noch nicht mit wesentlichen Einnahmen aus§ 5 Nr. 3 und 4 gerechnet. Für diese Einnah
menpositionen wird deshalb jeweils ein „Erinnerungsbetrag" von 0, 1 Mio. € pro Jahr und Einnah
megruppe angesetzt. Für§ 5 Nr. 5 und 6 werden keine Kosten veranschlagt. 

Der GE sieht in § 5 Nr. 7 zudem vor, dass Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds (EFRE) für 
die energetische Sanierung des privaten Wohnungsbestandes und die Nutzung erneuerbarer 
Energien in den Fonds fließen sollen. Berlin erhält in der bis 2020 laufenden Strukturfondsperiode 
des Europäischen Regionalfonds voraussichtlich rd. 635 Mio. € EFRE-Mittel. Die EU-Kommission 
hat am 16.12.2014 das von Berlin vorgelegte operationelle Programm für die Berliner EFRE
Förderung genehmigt. Im operationellen Programm sind EFRE-Mittel in Höhe von rd. 95 Mio. €für 
Maßnahmen der C02-Minderung vorgesehen (Prioritätsachse 3). Diese Mittel sollen in etwa gleich 
hohen Jahresraten von rd. 14 Mio. € pro Jahr für Projekte der C02-Minderung einschließlich der 
Sanierung öffentlicher Gebäude fließen. Erhielte das Wohnraumversorgungsgesetz Gesetzeskraft, 
so müssten dann die für 2017 bis 2020 vorgesehenen Jahresraten von insgesamt rd. 56 Mio.€ 
aus den bisher im operationellen Programm vorgesehenen Verwendungen abgezogen und dem 
Wohnraumförderfonds zugeführt werden. Da zumindest bisher die Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung des Wohngebäudebestandes und des.Wohnungsbaus mittels EFRE
Förderung durch eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen der EU und Deutschland ausge
schlossen ist, müsste diese Vereinbarung geändert werden, um über diese EU-Mittel für die ange
dachten Maßnahmen verfügen zu können. 

Gemäß § 5 Nr. 8 entscheidet der Haushaltsgesetzgeber darüber, ob und wie viele weitere Haus
haltsmittel dem Wohnraumförderfonds noch zuzuführen sind. Da heute nicht vorhergesagt werden 
kann, wie der Haushaltsgesetzgeber jeweils entscheidet, wird für diese Einnahmenposition keine 
zusätzliche Einnahme angesetzt. 

Insgesamt ergibt sich somit folgende Einnahmeschätzung für den Zeitraum 2017 bis 2021: 

:.§:5 Nr, ... 2017 2018 2019 2020 2021 _g_esamt 
1 32,5 32,5 32,5 0 0 97,5 
2 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 
3 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0, 1 0,5 
4 0, 1 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0,5 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 . 0 0 
7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 
Gesamt 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 853,5 

2.2 Zu lfd. Nr. 2: § 7 Personal- und Sachmittelaufwand für die Verwaltung des Wohnraum
förderfonds 

Es wird davon ausgegangen, dass die Verwaltung des als nicht rechtsfähiges Sondervermögen zu 
führenden Wohnraumförderfonds etwa vier zusätzliche Personalstellen erfordert mit folgenden 
Eingruppierungen: 

Eine Dienstkraft höherer Dienst als Fondsverantwortliche Titelverwaltung mit Titelverwal
tungsbefugnissen und Aufgabenschwerpunkten Vertretung des Fonds nach außen, Fi
nanzmanagement (Gehaltsstufe E 14), 
Eine Dienstkraft gehobener Dienst (Gehaltsstufe E 12) als Stellvertretung der Fondsver
antwortlichen sowie Aufgabenschwerpunkt Liquiditätsplanung, Controlling und Reporting 
Zwei Dienstkräfte gehobener Dienst (Gehaltsstufen E 9 und E 10) mit Aufgabenschwer
punkten Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen 

Da das Sondervermögen keine Rechtsfähigkeit haben soll, wird davon ausgegangen, dass es in
nerhalb der öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist und dort bereits vorhandene Räumlichkeiten 
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und Ausstattungen nutzt. Als Sachkosten werden somit die üblichen Kosten für vier Büroarbeits
plätze in der Hauptverwaltung angesetzt 

Kostenschätzung zu Lfd. Nr. 2: 

Personal-

kosten 
2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt 

E 14 68.240€ 69.605€ 70.997€ 72.417€ 73.865€ 355.124 € 

E 12 57.150 € 58.293€ 59.459 € 60.648€ 61.861 € 297.411€ 

E 10 54.450 € 55.539€ 56.650€ 57.783€ 58.938€ 283.360€ 

E9 48.110€ 49.072€ 50.054 € 51.055€ 52.076 € 250.366 € 

Sachkosten 9.024€ 9.204€ 9.389€ 9.576€ 9.768€ 46.961 € 

in~esamt 236.974€ 241.713 € 246.548€ 251.479 € 256.508 € 1.233.222 € 

(Erhöhung um 2% p.a.) 

2.3 Zu lfd. Nr. 3: §§ 10 - 12 Umwandlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in 
Anstalten öffentlichen Rechts 

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften werden Ende 2015 voraussichtlich einen Bestand 
von rd. 300.000 Wohnungen haben (mindestens aber Ende 2016). 

§ 11 Abs. 1 GE sieht vor, dass die Nominalkapitalausstattung der in Anstalten öffentlichen Rechts 
umzuwandelnden Wohnungsbaugesellschaften um 1.800 € pro Wohnung erhöht werden soll. 

Die insgesamt zuzuführende Erhöhung des Nominalkapitals beläuft sich somit auf rd. 

300.000 Wohnungen x 1.800 €/Wohnung = rd. 540 Millionen €. 

Von diesen werden die fünf Jahresraten 2017 bis 2021 in der Kostenschätzung angesetzt. 

Zur Bildung von gemeinsamen Tochtergesellschaften ist für jede Tochtergesellschaft ein Stamm
kapital von 25.000 €erforderlich. Somit fallen für vier Gesellschaften einmalige Kosten von insge
samt 100.000 €an. 

Für die zusätzliche zu erbringenden Sozialarbeitsleistungen nach § 11 SGB XII werden 1 Mio.€ 
jährlich eingeschätzt. Damit sind für 2017 bis 2021 insgesamt 5 Mio.€ zu veranschlagen. 

Anmerkung zu§ 15 Gewährträgerhaftung, Anstaltslast und Rechtsaufsicht: 

Als Gewährträger für die Gesellschaften übernimmt das Land Berlin die Haftung für die Gesell
schaften, wenn Zahlungsansprüche der Kreditinstitute. Die derzeitigen Kreditverbindlichkeiten bei 
Kreditinstituten betragen rd. 8.000.000.000 €. 

2.4 Zu lfd. Nr. 4: § 22 Absatz 9: Vermögensschadenshaftpflicht für Gesamt-Mieterrat 

Als Kosten für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Mietglieder des Gesamtmieter
beitrats werden insgesamt 30.000 €pro Jahr geschätzt (insgesamt 150.000 €). 
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2.5 Zu lfd. Nm. 5 bis 9: §§ 30, 31, 32, 33 und 35: Mietensubvention im Sozialen Wohnungs
bau 

2.5.1 Vorbemerkung zum Verständnis des Gesetzentwurfs 

Der Vierte Abschnitt des Gesetzentwurfs(§§ 29 - 37 GE) regelt die Mietensubvention für Mieter
haushalte in Sozialwohnungen. Dabei sollen gemäß§ 33 Abs. 3 GE auch die Haushalte einen 
Anspruch auf Mietsubventionen haben, die bereits vor dem Ende der Eigenschaft öffentlich geför
dert Mieterinnen und Mieter in Häusern ohne Anschlussförderung waren und diese auch weiterhin 
noch bewohnen. 

Diverse Formulierungen der§§ 29 - 37 GE sind unklar. Zudem stimmen die Texte der Gesetzes
begründung in einigen Punkten nicht mit den Texten des Gesetzentwurfs überein. Deshalb wird 
der folgenden Kostenschätzung zunächst eine Erläuterung vorangestellt, wie die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt den vorgelegten Gesetzentwurf im Falle bestehender Un
klarheiten bzw. fehlender Übereinstimmung zwischen Gesetzestext und Text der Gesetzesbe
gründung auslegt: 

(1) Stichtag der Mietenfestlegung: Aus§ 30 Abs. 1 Satz 1 GE ergibt sich, dass „die vertraglich 
geschuldete Einzelmiete auf den Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten noch 
zum 31. Dezember des Kalenderjahres vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geförderten Woh
nungen festzulegen" ist. Dies ist der 31.12.2015. Denn im Falle der Durchführung eines Volks
entscheids gleichzeitig mit den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im Jahre 2016 würde 
der Entwurf bei für die Initiative positivem Ausgang des Volksentscheids gemäß§ 40 Abs. 1 
Abstimmungsgesetz dann noch im Jahr 2016 Gesetzeskraft erlangen. Falsch ist dagegen die 
Erläuterung in der Gesetzesbegründung zu § 30 Abs. 1, wonach die Obergrenze der dann ak
tuell festzusetzenden vertraglich geschuldeten Einzelmiete 5,74 €/m2 betragen solle. Denn bei 
dem Wert 5,74 €/m2 monatlich handelt es sich um die von der Investitionsbank Berlin ermittelte 
durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche im Jahr 2013. Siehe IBB Woh
nungsmarktbericht 2014, S. 65. Offensichtlich war es nicht die Absicht der Initiatoren, einen 
bestimmten Mietenfestbetrag als Bezugsgröße für die Bemessung der Mietensubvention zu 
benennen. Daraus ergibt sich für die amtliche Kostenschätzung die Schwierigkeit, eine Prog
nose darüber aufzustellen, wie hoch der Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmie
ten im öffentlich geförderten Wohnungsbau zum 31.12.2015 und zum 31.12.2017 voraussicht
lich sein wird. 

(2) Begriff der vertraglich geschuldeten Einzelmiete: Mangels genauerer Erläuterung in der Geset
zesbegründung wird aus dem Sinnzusammenhang „vertraglich geschuldete" Miete heraus da
von ausgegangen, dass hiermit die Miete gemeint ist, zu deren fristgemäßer Zahlung sich die 
jeweilige Mietpartei mit Unterzeichnung des Mietvertrages dem jeweiligen Vermieter gegen
über verpflichtet hat. Nicht gemeint sein dürfte hingegen die sich aus der Kostenmiete gemäß 
§ 8 Abs. 1 Wohnungsbindungsgesetz errechnende Einzelmiete gemäß § 8 a Abs. 5 Woh
nungsbindungsgesetz. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil die tatsächlich verlang
ten Mieten z.T. deutlich unterhalb der mietpreisrechtlich zulässigen Kostenmiete liegen. Für die 
amtliche Kostenschätzung ist somit zu prognostizieren, wie hoch der Durchschnitt der ge
schuldeten Einzelmieten gemäß der hier erläuterten Auslegung des § 30 Abs. 1 Satz 1 Ende 
2015 sowie wie der Durchschnitt der geschuldeten Einzelmieten gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 
Ende 2017 und Ende 2019 sein wird. 

(3) Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche monatlich als Bezugsgröße: Weiterhin wird davon ausge
gangen, dass die Bezugsgröße für die Mietensubvention die monatliche Nettokaltmiete pro m2 

Wohnfläche sein soll. Umlagen, Zuschläge und Vergütungen gemäß §§ 20 - 28 Neubaumie
tenverordnung werden nicht in die Durchschnittsbildung einbezogen. Würde auf die Miete pro 
Wohnung und/oder auf die Bruttokai!- oder Bruttowarmmiete abgestellt, so ergäben sich ge
wisse Quersubventionierungseffekte zwischen Haushalten, die mehr oder weniger Wohnfläche 
angemietet haben, höhere oder geringere Betriebskosten haben usw. 
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(4) „Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten ... geförderte Wohnungen" gemäß§ 
30 Abs. 1 Satz 1: Dies wird so ausgelegt, dass die tatsächlich verlangten Mieten sämtlicher 
vermieteten Wohnungen, für welche zum Stichtag 31.12.2015 noch die Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" gemäß § 13 Wohnungsbindungsgesetz galt, in die Ermittlung des Durchschnitts ein
bezogen werden (einschließlich der Wohnungen ohne Anschlussförderung und Eigenschaft 
„öffentlich gefördert"). 

2.5.2 Schätzung des Durchschnittswertes gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 sowie ge
mäß § 31 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 

Die Investitionsbank Berlin hat für den Monat November 2014 in einer Vermieterbefragung objekt
bezogene Durchschnittswerte der im Sozialen Wohnungsbau tatsächlich verlangten Mieten ermit
telt. Die Befragung erbrachte für 66 % des Sozialmietwohnungsbestandes auswertbare Ergebnis
se. Sie wird somit als eine für Zwecke der Kostenschätzung ausreichende Datengrundlage ange
sehen. 

Die im November 2014 durchschnittlich tatsächlich verlangte Miete im Sozialwohnungsbestand 
belief sich auf 5,91 €/m2 Wohnfläche monatlich. per Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen 
Miete betrug zum diesem Zeitpunkt 7,33 €/m 2

• Die diesen Werten zugrunde liegenden objektbezo
genen Durchschnittswerte der erfassten Bestände sind Ausgangspunkt für die Prognose der vo
raussichtlichen Durchschnittswerte zu den Stichtagen 31.12.2015 und 31.12.2017. 

Beim überwiegenden Anteil der Berliner Sozialmietwohnungen erfolgt nach geltendem Fördersys
tem zum 01.04. eines jeden Jahres 

• bei Förderobjekten, die sich noch in der Grundförderung (Objekte ohne Anschlussförde
rung) bzw. in der Anschlussförderung befinden, eine Verminderung der monatlichen lau
fenden Aufwendungshilfen um 0, 1278 €/m 2 Wohnfläche, 

• bei Objekten, die sich schon in der Bedienphase der Aufwendungsdarlehen befinden, so
wie bei Objekten, die mittels Baudarlehen der IBB gefördert worden sind, eine Zinsanhe
bung um den Zinssatz, welcher einer Erhöhung der preisrechtlich zulässigen Miete um 
0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich entspricht, 

• bei Objekte, die sich noch in der „Ruhephase" der Förderung befinden (d.h. nach Ablauf 
der Anschlussförderung die Aufwendungsdarlehen noch nicht bedienen müssen, weil vor
rangig zu bedienende Kapitalmarktmittel noch nicht vollständig getilgt sind), eine Mietan
hebung jährlich um nicht mehr als 0, 1278 €/m2 Wohnfläche. 

Hinzu kommt im 3-jährlichen Rhythmus die Erhöhung der lnstandhaltungspauschalen (zuletzt zum 
1.1.2014 ), deren Umfang durchschnittlich rund 0, 10 €/m 2 Wohnfläche mtl. umfasst. 

Bei den Wohnungen ohne Anschlussförderung, in denen aufgrund des Wegfalls der Anschlussför
derung die Kostenmiete ohne Förderung verlangt werden kann, erhöht sich der förderrechtliche 
Mieterhöhungsspielraum nur durch die Anpassung der lnstandhaltungspauschale. 

Würde der Gesetzesvorschlag Gesetzeskraft erlangen, so würde die zum 01.04.2016 anstehende 
fördersystembedingte Mietenanhebung um jährlich 0, 1278 €/m 2 Wohnfläche letztmalig möglich 
sein. Denn aus der Erläuterung zu § 34 Abs. 2 ergibt sich, dass mit der Formulierung „eine de
gressive Ausgestaltung der Rückzahlungsvereinbarungen von Fördermitteln ist nicht zulässig" das 
Land Berlin verpflichtet wird, ab 2017 keine jährliche Mietenanhebung im Sozialen Wohnungsbau 
mittels Zinserhöhung bzw. Verminderung der laufenden Aufwendungshilfen mehr vorzunehmen. 
Erhöhungen bleiben dann mithin auf die dreijährliche Erhöhungen der lnstandhaltungspauschalen 
zum 1.1.2017 und 1.1.2020 beschränkt. 

Die Fördernehmer bzw. Vermieter haben jederzeit die Möglichkeit, von den Mietern die förder
rechtlich zulässige Miete zu verlangen. Die Veränderung des o.g. Unterschieds zwischen vertrag
lich verlangter Miete sowie der nach der Fördersystematik preisrechtlich zulässigen Miete ist maß
geblich vom einzuschätzenden Verhalten der Fördernehmer abhängig. Gemäß den Ergebnissen 
der Vermieterbefragung 2014 der Investitionsbank Berlin schöpften nur 15 % der Vermieter die 
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preisrechtlich zulässige Miete voll aus. Für diese Vermieter wird sich im geltenden Fördersystem 
noch zweimal - zum 01.04.2015 und zum 01.04.2016- die Möglichkeit der Mieterhöhung um je
weils 0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich ergeben. Sämtliche anderen Vermieter haben darüber 
hinaus die rechtliche Möglichkeit, die tatsächlich verlangte Miete auf das Niveau der preisrechtlich 
zulässigen Miete anzuheben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der GE zwar künftige Steige
rungen der förderrechtlich zulässigen Miete begrenzt bzw. ausschießt, der GE aber keine Eingriffe 
in die bestehenden Rechte zum Verlangen der Miete vorsieht, sodass der Fördernehmer auch 
nach Einführung des Gesetzes die bis 2016 „aufgebaute" preisrechtlich zulässige Miete erst 2017 
oder später verlangen kann. 

Es ist damit zu rechnen, dass vor der Gesetzeseinführung die Eigentümer in etwa im bisherigen 
Rahmen die Mieten erhöhen bzw. weiterhin nicht in vollem Umfang die förderrechtlich zulässige 
Miete verlangen. Denn bei hohen Mietverlangen würden Mieten von Mieterinnen/Mietern gefordert, 
die eher geringe Einkommen haben (siehe unten), aber zu diesem Zeitpunkt (noch} keine Subven
tionsberechtigung besitzen, so dass ein massiver Umzugsdruck erzeugt würde. Nach Einführung 
des Gesetzes kann hingegen die bis zum 01.04.2016 jährlich gestiegene förder-/preisrechtlich 
zulässige Miete verlangt werden, wobei für die Mehrheit der Mieterinnen/Mieter (siehe unten) die 
Subventionierung auf ein niedrigeres Niveau gewährleistet ist. Ab 2017 ist daher damit zu rech
nen, dass die Eigentümer von Sozialmietwohnungen die rechtlich zulässige Miete flächendeckend 
verlangen, da aufgrund der Mietsubventionierung die Bezahlbarkeit gewährleistet ist (ggf. durch 
Nachzug subventionsberechtigter Mieter/Mieterinnen, sofern die verlangte Miete für Mieterinnen 
und Mieter ohne Subventionsberechtigung nach §§ 30-33 nicht mehr tragfähig ist). 

Für die vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2015 wird daher eine Fortentwicklung 
der tatsächlichen/geschuldeten Miete vom November 2014 (Vermieterbefragung) bei Objekten, bei 
der die verlangte Miete der preisrechtlich zulässigen Miete entspricht, mit einer weiteren Erhöhung 
des rechtlich Zulässigen (Erhöhung 1.4.2015) gerechnet, ansonsten wird eine Erhöhung der 
durchschnittlich verlangten Miete um +5 % des Objektdurchschnitts erwartet (entspricht im Ge
samtdurchschnitt 4,7%). Im Ergebnis wird zum 31.12.2015 eine durchschnittlich verlangte Einzel
miete gemäß§ 30 Abs. 1 Satz 1 von 6, 19 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß§ 31 Abs. 1 Satz 
1 von 5,57 €/m2 (6, 19 abzgl. 10 % ) prognostiziert, die den Subventionsberechnungen der Jahre 
2017 und 2018 zu Grunde gelegt wird. 

Die vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2017 werden im Durchschnitt den preis
rechtlich zulässigen Miete entsprechen (dargelegte Angleichung von verlangter und preisrechtlich 
zulässiger Miete). Für die Berechnungen wurde die preisrechtlich zulässige Miete um die bis dahin 
zulässigen Turnuserhebungen (1.4.2015 und 1.4.2016) sowie eine durchschnittliche Erhöhung der 
lnstandhaltungspauschalen zum 1.1.2017 (durchschnittlich 0, 10 €/m2

) fortgeschrieben. § 30 Abs. 
1 Satz 2 von 7,66 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß§ 31 Abs. 1 Satz 2 von 6,89 €/m2 (7,66 
abzgl. 10 % ) prognostiziert, die den Subventionsberechnungen der Jahre 2019 und 2020 zu Grun
de gelegt wird. 

Der Durchschnitt der vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2019 entspricht wie 2017 
dem Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen Miete. Da zwischen dem 31.12.2017 und 
31.12.2019 aufgrund § 34 GE keine Erhöhung der rechtlich zulässigen Miete erfolgt (erst wieder 
lnstandhaltungspauschalenerhöhung 1.1.2020), bleibt der Durchschnitt der vertraglich geschulde
ten Einzelmieten zum 31.12.2019 gegenüber dem 31.12.2017 unverändert. Für die Subventions
berechnungen im Jahr 2021 wird daher für § 30 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 7,66 
€/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß für§ 31 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 6,89 €/m2 (7,66 abzgl. 
10 % ) zu Grunde gelegt. 

Die für§§ 30, 31 GE geschätzten Durchschnittwerte zum Stand 31.12.2015, 31.12.2017, 
31.12.2019 gelten auch für Subventionierungen aufgrund §§ 33 Abs. 1 und 3 GE (Haushalte in 
Beständen ohne Anschlussförderung). 
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2.5.3 Mietwert für Transferleistungsbeziehende nach SGB II und XII (§ 32 sowie§ 33 GE) 

Gemäß§ 32 Abs. 1 GE wird die Miete auf den Betrag der nach den SGB 11 /SGB II sowie Asylbe
werberleistungsgesetz per Bescheid anerkannten Kosten der Unterkunft festgesetzt, wobei die 
Kosten inklusive Betriebs- und Heizkosten zu berücksichtigen sind. Diese Schätzungen beziehen 
sich ausschließlich auf den Nettokaltmietanteil bzw. es liegt die Annahme von nicht über
/unterproportionalen angemessenen Betriebskosten im Sozialwohnungsbestand zu Grunde. 
Grundlage der Berechnungen der Mietsubventionierung nach § 32 GE (Bestände mit Anschluss
förderung) sowie § 33 (Transferleistungsbezieher in Beständen ohne Anschlussförderung) sind 
5,83 €/m2/Wohnfläche/mtl. Dies entspricht dem "mittleren Wert" der personenabgängigen Orien
tierungswerte für Nettokaltmieten gern. AV Wohnen (5,30 €/m2) zzgl. des im März 2015 eingeführ
ten 10 %-Zuschlags für Sozialmietwohnungen. 

2.5.4 Maßgeblicher Wohnungsbestand und Schätzung der Bestände mit potenzieller 
Mietsubvention 

Für Subventionen aufgrund §§ 30-32 und 33 Abs.1. 2 GE wird der gemäß Abschmelzprozess sich 
reduzierende Bestand an Sozialmietwohnungen zu Grunde gelegt: 

Bestand 
Sozialmietwohnungen mit 
Anschlussförderung 
Sozialmietwohnungen ohne 
Anschlussförderung (mit 
Eigenschaft "öffentlich ge
fördert") 

1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 

105.176 99.924 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 

18.215 18.197 18.101 17.925 17.915 17.890 17.785 

Der Anteil der Wohnungen, bei denen die Miete oberhalb der entsprechenden Werte nach §§ 30-
32 GE liegt, wird für Bestände mit Anschlussförderung (§§ 30-32) sowie ohne Anschlussförderung 
und Eigenschaft „öffentlich gefördert" (§ 33 Abs. 1, 2) geschätzt, in dem für die einzelnen in der 
Vermieterbefragung erfassten Objekte für die Jahre 2017 - 2021 die preisrechtlich mögliche bzw. 
dann auch geforderte Miete mit den jeweiligen Grenzwerten (siehe oben 2.5.2 und 2.5.3) vergli
chen wird. Für Bestände mit Überschreitung wird zusätzlich der durchschnittliche Umfang der 
Überschreitung bestimmt, der die durchschnittliche Subventionierung pro m2 Wohnflächen von 
berechtigten Haushalten darstellt. So können z. B. 2017 bei 79 % der Wohnungen mit Anschluss
förderung Mieten oberhalb des Grenzwertes von § 30 GE (6, 19 €/m2

) verlangt werden, wobei dann 
bei Haushalten mit einem Einkommen von 100-140 % gern.§ 9 Abs. 2 WoFG durchschnittlich 
0,92 €/m 2 zu subventionieren wären; bei Wohnungen mit Anschlussförderung liegen die Mieten zu 
100 % oberhalb des Grenzwertes aufgrund §§ 33 i. V. m § 30 GE von 6, 19 €/m2, wobei dort bei 
Haushalten mit einem Einkommen von 100-140 % gern.§ 9 Abs. 2 WFG durchschnittlich 7,27 
€/m2 zu subventionieren wären. 

Für Subventionen aufgrund § 33 Absatz 3 und 4 GE ist der Bestand ohne Anschlussförderung und 
ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" (ehemalige Sozialmietwohnungen) Ausgangspunkt der 
Schätzung: Bei 9.685 Wohnungen dieser ehemaligen Sozialmietwohnungen wird ein Anteil 70 % 
mit Mieterhaushalten geschätzt, die zum Ende der Förderung dort wohnten (=6. 779 Wohnun
gen/Haushalte ).1 Weitere mögliche Erhöhungen der Wohnungszahl ohne Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" aufgrund § 5 WoG sind für die Kostenschätzung zu vernachlässigen (Haushalte für 10 
Jahre subventionsberechtigt gern. § 33 Abs. 4 GE) 

Die maximale Miete für Mieterinnen/Mieter von Wohnungen ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" 
richtet sich nach dem BGB. Die dortigen Mieten werden daher in Anlehnung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete geschätzt. Gemäß Mietspiegel 2013 beträgt für die typische Baujahrsklasse die
ser Bestände (Baujahr 1991-2002) in mittlerer Lage und der prägenden Wohnungsgröße 60-90 m2 

Bei einer Gültigkeit des WoG Berlin von 6 Jahren im Jahr 2017 ergibt sich eine mittlere Ausschei
dungszeit von 3 Jahren. Bei einer üblichen Fluktuation von 10 % p.a. ergibt sich eine Gesamtum
zugsquote von 30 %. 
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die ortsübliche Vergleichsmiete 6,87 €/m 2 (Spannenmitte); bei einer angenommenen Steigerung 
um 5 % alle 2 Jahre ergeben sich durchschnittliche erwartete Mieten von 7,57 €/m2 (2017) bzw. 
7,95 €/m 2 (2019), die jeweils über den o.g. Mietwerten gemäß§§ 30-32 liegen. 

2.5.5 Schätzung des Anteils der Mieter mit Berechtigung einer Mietsubvention 2017 sowie 
2018 ff. 

Von Mietsubventionen ausgeschlossen sind Mieterinnen und Mieter, deren Einkommen oberhalb 
der Berliner Einkommensgrenzen des Sozialen Wohnungsbaus liegen (Überschreitung der Ein
kommensgrenze gemäß§ 9 Abs. 2 WFG um mehr als 40 %). Gemäß einer vom Institut Analyse & 
Konzepte im Februar/März 2015 durchgeführten Mieterbefragung lag der Anteil dieser Haushalte 
bei rd. 34 %. Des Weiteren liegt der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von 100 - 140 % 
Einkommen gern. § 9 Abs. 2 WoFG (Berechtigtenkreis § 30 GE) bei 23 % sowie mit Einkommen 
unter 100 % Einkommen gern.§ 9 Abs. 2 WoFG, aber ohne Grundleistungsbezug (Berechtigten
kreis § 31 GE) bei rd. 17 %. Auf Grundleistungsbezieher-Haushalte (Berechtigtenkreis § 32 GE) 
entfallen 26 %. Die Einkommensgrenzen nach §§ 30-32 GE gelten auch für Subventionen nach §§ 
33 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 3. Für die Schätzung wird mit einer gleichmäßigen Verteilung der Ein
kommensgruppen innerhalb der verschiedenen Bestandstypen gerechnet (mit/ohne Anschlussför
derung bzw. mit/ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert"). Es werden bei unveränderten Rahmen
bedingungen bis 2017 keine maßgeblichen Veränderungen der Bewohnerstruktur erwartet. 

Die Anteile der Haushalte 2017 verteilen sich wie folgt 
Einkommen über >140 % § 9 II WoFG 34% 
Einkommen zwischen 100 % und 140 % § 9 II WoFG 23% 
Einkommen unter 100 % § 911 WoFG (ohne Grundleistungsbezieher) 17% 
Grundleistungsbezug SGB II/XII bzw. Leistungen§ 3 AsyllBG 26% 

Ab 2018 wird sich der Anteil der Haushalte mit Einkommen über 140 % § 9 II WoFG reduzieren, 
da a) bei normaler Fluktuation (10 % p.a.) aufgrund§ 36 GE eine Neuvermietung nur an Wohnbe
rechtigte (mit Einkommen bis 140 % § 9 II WoFG) erfolgen kann und b) auch verstärkte Woh
nungswechsel dieser Gruppe höchstwahrscheinlich sind (gestiegenes Mietniveau, aber keine 
Subventionsberechtigung). Es wird von einer jährlichen Reduzierung der Einkommensgruppe über 
140 % § 9 Abs. 2 WoFG um 3 Prozentpunkte und eine Erhöhung der anderen drei Gruppen um 
jeweils 1 Prozentpunkt ausgegangen. 

2.5.6 Hochrechnung der Mietsubvention auf den Gesamtbestand 
Für den fortgeschriebenen Bestand mit und ohne Anschlussförderung 2017-2021 sowie die nach 
§§ 33 Abs. 3, 4 berechtigten Mieterhaushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen erfolgt jeweils die 
Hochrechnung der Subventionsfälle anhand 

der 2017-2021 fortgeschriebenen Zahl der Sozialmietwohnungen (§§ 30-32, 31 Abs. 1) 
bzw. Haushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen (§ 33 Abs. 3) 
der Quoten von Beständen mit Überschreitung der Miet-Grenzwerte nach § 30-32 (Anteil 
Bestände bzw. durchschnittliche Überschreitung pro qm), 
der Anteile der Haushalte der jeweiligen Berechtigtenkreise, 
einer durchschnittlichen Wohnfläche von 70 m2 pro Wohnung. 

2.5.7 zu Lfd. Nr. 5-8 Mietsubvention nach§§ 30-33 GE 

Die folgende Übersicht zeigt das Ergebnis der Kostenschätzung zur Mietsubventionierung auf
grund §§ 30-33 GE nach Einzeljahren bzw. das Berechnungsergebnis gemäß der unter 2.5.2-2.5.6 
dargestellten Datengrundlagen und Annahmen. Details der Berechnungen der Kostenschätzungen 
sind in der Anlage dargestellt. 
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Geschätzte Kosten §§ 30-33 GE in Mio.€ 2017 2018 2019 2020 2021 
2017-
2021 

Mietsubventionierung Bestand mit Anschlussförde-
rung_ 
lfd. Nr. 5 / § 30 GE (Einkommen 100 %-140 % § 911 13.2 12.8 1,3 1,2 1,2 29,8 
WoFG) 
lfd. Nr. 6 / § 31 GE (Einkommen unter 100 % § 911 17,0 16,6 3,3 3,2 3, 1 43,2 
WoFG) 
lfd. Nr. 7 !__§_ 32 GE J_Grundleistur:ig__sbeziehei:l_ 21,1 20,6 19,9 19,4 19,1 100,1 
Mietsubventionierung Bestand ohne Anschlussförde-
rung 
lfd. Nr. 8 /§ 33 insgesamt, darunter 79,8 79,2 68,9 68,8 70,1 366,7 
mit Eigenschaft öff. gefördert(§ 33 Abs. 1/2 i.V.m. §§ 30· 73,4 72,7 64,2 64,1 63,7 338,2 
32 GE) 
ohne Eigensch. öff. gefördert(§ 33 Abs. 3/4 i.V.m. §§ 30· 6,3 6,5 4,7 4,7 6,3 28,5 
32 GE) 

2.6 Zu lfd. Nr. 9: § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 

§ 35 GE trifft Regelungen zum Antragsverfahren für die Mietsubvention nach dem vierten Ab· 
schnitt. Dabei sieht § 35 Abs. 2 GE für die Bescheinigungen .oder Bescheide nach §§ 30 bis 32 
explizit einen Erneuerungsrhythmus von zwei Jahren vor. Für Anträge auf Subventionen nach § 33 
Abs. 1, 2 GE (Bestände mit Anschlussförderung und Eigenschaft öffentlich gefördert) sowie§§ 33 
Abs. 3, 4 GE(Mieter von ehern. Sozialmietwohnungen ohne Anschlussförderung) wurden hingegen 
keine zeitlichen Regelungen getroffen. Für die Antragsverfahren nach § 33 GE wird für die Kos
tenschätzung der gleiche Zweijahresrhythmus angenommen, wie er für §§ 30 bis 32 GE vorgege
ben ist. 

Für die zweijährlichen Prüfungen erscheint es als höchstwahrscheinlich, dass (fast) alle Mieter
haushalte eine Prüfung/Bescheidung in den Jahren 2017, 2019 und 2021 beantragen werden. 
Auch von Nichtberechtigten sind i. d. R. Anträge zu erwarten, da Mieterhaushalte mit weit über 
den Grenze liegendem Einkommen unwahrscheinlich sind (so auch die Mietbefragung 2015) urid 
dementsprechend insbesondere 2017 eine Mietsubvention durch entsprechende Anträge ange
strebt wird. Die Zahl der Wohnungen mit potenzieller Mietsubvention (siehe oben) entspricht daher 
der Anzahl der zu erwartenden Bescheide/Bescheinigungen. 

In den Jahren 2018 und 2020 wird für Zwischenprüfungen wegen reduziertem Einkommen auf 
Antrag gemäß § 35 Abs. 3 GE sowie Neubescheidungen bei Mieterwechsel ein Umfang von 10 % 
der Haushalte/Wohnungen angenommen. 

Als Kosten für die Prüfung/Bescheidung werden die durchschnittlichen Produktkosten der Bearbei· 
tung für einen Wohngeldantrag zu Grunde gelegt (Dezember 2014: 17 4 €/Bescheid), da die dorti· 
gen Schritte der Prüfung des Einkommens, der einschlägigen Miethöhe sowie der Zahlbarma
chung einer Subvention den Anforderungen der§§ 30 ff. GE am nächsten kommt. Die Produktkos
ten erhöhen sich um 1 % p. a. 

Der Verwaltungsaufwand setzt sich im Betrachtungszeitraum somit folgendermaßen zusammen: 

2017 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 
2017· 
2021 

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 30-32 GE 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 33 Abs. 1, 2 GE 18.101 17.925 17.915 17.890 17.785 

Pot. Haushalte für Subventionierung nach && 33 3, 4 GE 6.765 6.942 6.952 6.977 7.082 

Regelanträge/Bescheide nach§ 35 II GE (100%-2-jährlich) 117.788 0 112.499 0 109.144 

Änderungsanträge/Bescheide nach§ 35 III GE+ Fluktuation 
0 11.779 0 11.250 0 

(10% in Jahren ohne Regelprüfung) 

Antr!ille in~esamt 117.788 11.779 112.499 11.250 109.144 

Kosten _QrO Antr~ 179 181 183 185 187 

Antragsverfahren nach§ 35 GE insg.(Mio. €) 21,1 2,1 20,6 2,1 20,4 66,3 
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2.7 Zu lfd. Nr. 10: § 37 Absatz 2 Übertragung von Sozialmietwohnungen auf Berlin 

Das geltende Recht des Sozialen Wohnungsbaus enthält keine Vorgaben, zu welchem Kaufpreis 
ein Fördernehmer ein Förderobjekt des Sozialen Wohnungsbaus veräußern kann. 

Kaufpreise für Immobilien ergeben sich üblicherweise aus dem Verhältnis von Angebot und Nach
frage am jeweiligen Immobilienmarkt, sowie im Ergebnis der Vereinbarungen, welche Verkäufer 
und Käufer im Kaufvertrag festlegen. 

Mit§ 37 Absatz 2 des GE soll erstmals eine gesetzliche Regelung dafür eingeführt werden, dass 
die gemäß diesem Gesetz zu gründenden Anstalten öffentlichen Rechts einem veräußerungswilli
gen Eigentümer ein Förderobjekt unabhängig von den Marktverhältnissen und dem Zustand des 
Objektes abnehmen müssen. Der Preis für die Übernahme des Objektes bemisst sich nämlich 
weder an den Angebots- und Nachfrageverhältnissen, noch am laufenden Mietertrag oder am je
weiligen lnstandhaltungszustand des Förderobjektes. Ausschlaggebend sind allein 

• die „noch valutierenden Fremdmittel" sowie 
• das „dem Objekt zuzurechnende Eigenkapital" 

Für die Zwecke der amtlichen Kostenschätzung wird angenommen, dass mit den genannten Grö
ßen die Eigenkapital- und Fremdmittelansätze aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 2 ff 
Zweite Berechnungsverordnung gemeint sind, nicht .aber die aus eventuellen Weiterverkäufen der 
resultierenden Finanzierungen, welche nicht in die Kostenmietberechnung einfließen. 

Nicht berücksichtigt wurden anteilige Restvaluten und anteilige Verkehrswerte zu Gewerbeteilen. 
Diese lassen sich maschinell nicht ermitteln. Es ist unverbindlich davon auszugehen, dass sich 
aus den Gewerbeteilen keine potentielle erhöhte Belastung des Landes ergeben würde, weil die 
hierauf lastenden anteiligen Restvaluten in keinem schlechteren Verhältnis zu den anteiligen Ver
kehrswerten stehen dürften, als die geförderten Wohnteile. Die Erhebung basiert also ausschließ
lich auf den Daten der Wohnteile. 

Die Höhe der noch valutierenden Fremdmittel und des eingebrachten Eigenkapitals lässt sich 
ebenfalls nicht maschinell ermitteln. Diese Daten wurden daher manuell ermittelt für 17 ausge
wählte Objekte. Einige davon befinden sich bereits im Eigentum städtischer Unternehmen. Wir 
gehen aber davon aus, dass sich hieraus keine signifikanten Abweichungen im Hinblick auf Ent
schuldung, Ist-Miete usw. ergeben. 

Die Ist-Mieten bilden die Grundlage der Objektschätzwerte (die erfahrungsgemäß etwas unterhalb 
der Beleihungswerte und aktuell deutlich unterhalb der Verkehrswerte liegen dürften). 
Die Ist-Mieten wurden für die Musterobjekte entsprechend der für die statistische Mietenauswer
tung eingereichten Daten berücksichtigt. Wurden keine Daten gemeldet, wurde von Durch
schnittswerten der jeweiligen WP-Jahre ausgegangen. 

Auf die ermittelten Objektschätzwerte wurde ein Aufschlag von 20 % vorgenommen, um realisti
schere aktuelle Verkehrswerte zu ermittteln. 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 -1986): 

Auf dieser Basis wurde festgestellt, dass für einen Teil der 17 Objekte die Valuten zuzüglich Ei
genkapitalanteil oberhalb der Verkehrswerte liegen, nämlich bei 8 Objekten bzw. 46 % (bezogen 
auf die anteilige Wohnfläche). Beim Rest der Objekte liegt der Verkehrswert oberhalb der Restva
luten (zuzüglich Eigenkapitalanteil). Hier würde also durch einen Verkauf zum Verkehrswert keine 
Zusatzbelastung des Landes Berlin entstehen. 

Für die genannten 8 Objekte, deren Valuten oberhalb des Verkehrswertes liegen, wurde ermittelt, 
dass die Differenz zwischen Valuten und Verkehrswert (die vom Land zu tragen wäre) bei durch
schnittlich 350,54 EUR/ m2 Wohnfläche liegt. 
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Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 54.741 WE 
mit 3.721.839 m2 Wfl.; inkl. Barwertablösungen mit Restrate) ebenfalls zu 46 % von einer Zuzah
lung des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 3.721.839 m2 Wfl. X 46 % = 1.712.046 m2 Wfl. X 350,54 EUR/ m2 

= 600.140.600 EUR 

Objekte, die von der Nichtgewährung der Anschlussförderung betroffen sind: 

Die Erhebung wurde auf fünf Objekte beschränkt. Davon liegen bei 3 Objekten (die allerdings 88 
% der untersuchten Gesamtwohnfläche entsprechen) die Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteil) 
oberhalb der Verkehrswerte, durchschnittlich um 477,82 EUR/ m2 Wfl. 

Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 19.298 WE 
mit 1.393.315 m2 Wfl., davon einige inzwischen ohne AD) ebenfalls zu 88 % von einer Zuzahlung 
des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 1.393.315 m2 Wfl. x 88 % = 1.226.117 m2 Wfl. x 477,82 EUR/ m2 

= rd. 585.863.200 EUR 

Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

Es wurden drei Musterobjekte zur Ermittlung der durchschnittlichen Belastung mit Aufwendungs
darlehen, Bundessondermittel und Eigenkapitalanteil berücksichtigt. Weitere Fremdmittel wurden 
nicht berücksichtigt. 

Für die Valuten der Baudarlehen liegt eine Erhebung per 30.04.2014 vor (insg. 1.109.373,97 
EUR). 

Auf Basis der Valuten der Baudarlehen, der sonstigen Valuten (AD, Bundessondermittel) und der 
Eigenkapitalanteile ergibt sich für das Gesamtportfolio (12.901 WE mit 881.470 m2 Wfl.) ein 

Gesamtbetrag der Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteile) von rd. 
Verkehrswert (auf Basis einer Durchschnitts-Ist-Miete von 5,97 EUR/ m2

) 

Zuzahlung Land Berlin 

1.170.385.160 EUR 
867.863.900 EUR 
302.521.260 EUR 

zusammenfassend ergibt sich zunächst folgender Schätzwert für die zu erwartende Belastung für 
das Land Berlin: 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 - 1986): 
Objekte ohne Anschlussförderung (ab WP 1987): 
Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

600.140.600 EUR 
585.863.200 EUR 
302.521.260 EUR 

1.488.525.060 EUR 

Von den betroffenen Objekten befinden sich bereits im Eigentum städtischer Gesellschaften 17 % 
im Segment WP 72-86 (mit Anschlussforderung), 18 % im Segment ab WP 1987 (ohne Anschluss
forderung) und 40 % im Segment IBB-Baudarlehen ab WP 1989. 
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Somit ergibt sich für das Land folgende Gesamtbelastung, bezogen auf die verbleibenden Eigen
. tümer: 

Objekte mit AFÖ (WP 1972 -1986): 600.140.600 EUR x 83 % = 498.116.700 EUR 
Objekte ohne AFÖ (ab WP 1987): 585.863.200 EUR x 82 % = 480.407.800 EUR.· 
Objekte mit IBB-Baudarl. (ab WP 1989): 302.521.260 EUR x 60 % = 181.512.800 EUR 

1.160.037.300 EUR 

Durch den Erwerb der Objekte ergibt sich für die Wohnungsbaugesellschaften eine Grunder
werbssteuerpflicht. Unter Zugrundelegung der zuvor stehenden Berechnungen berechnet sich ein 
Verkehrswert für die zu erwerbenden Objekte von 3.017.392.626 €.Damit wären durch die Gesell
schaften Grunderwerbssteuern von insgesamt 196.130.520 €zu entrichten. Diese würden dem 
Land Berlin als Einnahmen zufließen, müssten aber den Gesellschaften vom Land Berlin erstattet 
werden .. Da sich diese Zahlungsströme aufheben, werden diese Beträge weder bei den Einnah
men noch bei den Kosten berücksichtigt 

Zur Finanzierung des Erwerbs der Objekte müssen die Gesellschaften entsprechendes Eigenka
pital nachweisen. Üblicherweise wird von den finanzierenden Banken ein Eigenkapitalanteil von 
30% erwartet. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Gesellschaften aufgrund der sonsti
gen von den Gesellschaften erwarteten Aufgaben zusätzliche Sicherheiten angeboten werden. 
Geht man von einem Verkehrswert der zu erwerbenden Objekte in Höhe von 3.017 Mio.€ aus, ist 
ein Eigenkapital von 907 Mio. € aufzubringen. Unter Berücksichtigung der Zuführung von Eigen
kapital an die Gesellschaften nach § 10 in Höhe von 540 Mio. € müsste das Land Berlin den Ge
sellschaften zum Erwerb der Objekte ein zusätzliches Eigenkapital von 367 Mio. € zur Verfügung 
stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

( Prof. Dr. Ing. 
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Begründung und Erläuterung der Amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 
zum Volksbegehren „Mietenvolksentscheid" 

Anlage 

1. Anlass und Ergebnis der amtlichen Kostenschätzung 

Der Mietenvolksentscheid e.V. i.G„ c/o Stadtteilbüro Friedrichshain, Warschauer Straße 23, 10243 
Berlin, hat am 03. März 2015 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport den Entwurf „Ge
setz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumver$orgung in Berlin (Berliner Wohnraum
versorgungsgesetz) - redigierte Entwurfsfassung; Stand 03. März 2015" eingereicht und zu die
sem Entwurf die Durchführung der amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Ab
stimmungsgesetz beantragt. 
Der Gesetzentwurf wurde meinem Haus am 04.03.2015 mit der Bitte um Kostenschätzung inner
halb eines Monats übersandt. Die Kostenschätzung ist bei Einhaltung der Frist unter Berücksichti
gung der Feiertage die Kostenschätzung bis zum 02.04.2015 abzugeben. Die Frist wird mit Datum 
des heutigen Schreibens somit eingehalten. 

Dazu habe ich neben eigener Sachkunde fachliche Informationen der Investitionsbank Berlin und 
des Vorstandes der Gesobau AG als Sprecher für die sechs städtischen Wohnungsb.augesell
schaften herangezogen sowie die Senatsverwaltung für Finanzen um Mithilfe gebeten . . 

Diese geschätzten Kosten setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen: 

Sprechzeiten 
nach telefonischer Vereinbarung 

E-Mail 
lmm!@senstadlum.berlin.de 

Die~stgebäude : Württembergische Straße 6, 10707 Ber1in-Wilmersdorf 
Telefon: 030 90139-4010 intern: (9139) 4010 
Fax: 030 901 39-4011 
E-Mail: StSBW@senstadtum.berlin.de 

Internet 
www.stadtenlwicklung.berlin.de 

Fahrverbindungen: 
ffi 3, 7 Fehrbelliner Platz 
~ 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz 
Internet: www.sladtenlwicklung.berlin.de 
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Lfd. Nr. §und Absatz Kostenart in Stichworten Kosten im Kosten in fünf 
des Gesetz- ersten Jahr Jahren 

entwurfs (2017) (2017 -2021) 
in Mio.€ in Mio.€ 

1 §5 
Zuführungen an den 

.170,7 853,5 
Wohnraumfördertonds 

2 § 7 (2) 
Personal- und Sachmittelaufwand 

0,2 1,2 
Wohnraumförderfonds Berlin 

· Umwandlung der städtischen 
3 §§ 10-12 Wohnungsbaugesellschaften in 109,1 545,1 

Anstalten öffentlichen Rechts · 

4 § 22 (9) 
Vermögensschaden-Haftpflicht 

0,03 0,2 
Gesamt-Mieterrat 

Mietensubyention für Sozialmieter der 
5 § 30 Einkommensklasse 100% bis 140% § 13,2 29,8 

9 (2) WoFG 

Mietensubvention für Sozialmieter der 
6 § 31 Einkommensklasse unter 100% § 9 17,0 43,2 

i21WoFG 

' 
Mietensubventlon für 

7 § 32 Transferleistungsbeziehende nach 21, 1 100,1 
SGB II und XII 

8 § 33 
Mietausgleich bei Wohnungen ohne 

79,8 366,7 
Anschlussförderu'!9_ 

9 § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 21 , 1 66,3 

10 § 37 (2) 
a) Übertragung von Sozial-

464,0 1.160,0 
mietwohnungen auf Berlin 

b) zusätzliche EK-Erhöhung 146,1 367,2 ( 

11 insgesamt 
Summe der Kosten 

1.042,3 3.533,3 
(lfd. Nrn. 1 - 10) 
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2. Erläuterung der amtlichen Kostenschätzung 

Nachfolgend werden die Grundlagen, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Kostenschät
zung zu den einzelnen Positionen wie folgt erläutert: 

Der Kostenschätzung liegen folgende Annahmen zugrunde: 

(1) Die Initiatoren des Volksbegehrens würden ihr Ziel erreichen, gleichzeitig mit den Wahlen zum 
Berliner Abgeordnetenhaus einen Volksentscheid über ihren Gesetzesvorschlag durchzufüh
ren. 

(2) Der Gesetzesvorschlag (im Folgenden „GE" abgekürzt) würde im Volksentscheid angenom
men und träte damit im letzten Quartal 2016 in Kraft. 

(3) Das erste vollständige Haushaltsjahr, in dem der GE Kosten verursachen würde, wäre dann 
das Jahr 2017. Für dieses Haushaltsjahr wurde die Kostenschätzung vorgenommen. 

(4) Der angenommene GE würde während der der Legislaturperiode 2016- 2020 längere Zeit 
unverändert fortgelten. Zusätzlich zur Kostenschätzung für 2017 wird deshalb - angelehnt an 
die Systematik der mehrjährigen Finanzplanung - eine Kostenschätzung für den Zeitraum 2017 
- 2021 erstellt. 

(5) Für die Vorschriften des GE zur Wohnraumförderung bei Modernisierung und Neubau (§§ 38 
bis 49 GE) wurden keine Kosten geschätzt. Es bleibt jeweils dem Berliner Abgeordnetenhaus 
vorbehalten, darüber zu entscheiden, welches Fördermittelvolumen für die Förderung der Mo
dernisierung und Instandsetzung und des Neubaus von Wohnungen bereitgestellt werden soll. 

(6) Für die Regelung des Gesetzentwurfes zur Fehlförderabgabe in § 40 wurde gleichfalls keine 
Kostenschätzung vorgenommen, da Umfang und Höhe einer solchen Abgabe vom Erlass ei
ner Rechtsverordnung abhängen, deren Maßgaben aktuell nicht feststehen oder abgeschätzt 
werden könnten. 

Die Kostenschätzung wird nachfolgend für die jeweiligen Vorschriften des GE erläutert, soweit 
diese als kostenwirksam eingeschätzt wurden. 
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2.1 Zu lfd. 1: § 5 Einnahmen des Wohnraumförderfonds 

Einnahmen aus der Wohnraumförderung werden im Landeshaushalt im Einzelplan der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bei Kapitel 12 95 veranschlagt. Von 2010 bis 2014 
hat Berlin hier insgesamt 1.132, 7 Mio. € aus den Rückflüssen (Verzinsung und Tilgung) von Dar
lehen der Wohnungsbauförderung früherer Förderjahrgänge vereinnahmt. 

Ist-Einnahmen aus der Wohnungsbauförderung 2010- 2014 (in Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2010 2011 2012 2013 2014 _gesamt 
1295/16141 Zinsen 29,2 30,7 23,3 21,4 17,0 121,6 
1295/18141 Tilgung_ 91,5 148,6 229,0 281,0 261,0 1.011,1 

Der geltende Haushaltsplan 2015 sowie die geltende Finanzplanung 2016 bis 2019 erwarten Ein
nahmen von insgesamt 637,3 Mio.€. Diese Einnahmen bzw. Einnahmeerwartungen teilen sich 
wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre auf: 

Veranschlagtes Einnahmen-Soll aus der Wohnungsbauförderung 2015 - 2021 (in Mio. €) 

Haushaltstitel Einnahme 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 _g_esamt 
1295/16141 Zinsen 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 192,0 
1295/18141 Til_g_uQg_ 117,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 717,3 

. Aus dem Vergleich zwischen Ist-Einnahmen und geplanten Einnahmen ist zum einen erkennbar, 
dass die Tilgungseinnahmen in den Jahren 2011 bis 2014 - mit starken Schwankungen zwischen 
den einzelnen Haushaltsjahren - erheblich über den im Landeshaushalt veranschlagten planmäßi
gen Ansätzen für Rückflüsse aus der Darlehenstilgung lagen. Zum andern waren die tatsächlich 
erzielten Zinseinnahmen rückläufig. Sie lagen seit 2013 unter dem in der Haushaltsplanung veran
schlagten Einnahmensoli. Beides erklärt sich vor allem damit, dass bis Ende 2013 Aufwendungs
darlehen vorzeitig zum Barwert zurückgezahlt werden konnten und dass es bei dem anhaltend 
niedrigen Kapitalmarktzinsniveau für Fördernehmer z. T. wirtschaftlich attraktiv ist, die Förderdarle
hen zum Nominalbetrag freiwillig vorzeitig zurückzahlen. Bei freiwilliger vollständiger vorzeitiger 
Rückzahlung von Förderdarlehen enden die Förderbindungen mit dem Ablauf des zehnten Jahres 
nach dem Jahr der vollständigen Rückzahlung (siehe im Einzelnen§ 16 Wohnungsbindungsge- . 
setz). 

Der GE möchte die vorzeitige Rückzahlung von Aufwendungsdarlehen künftig dadurch ausschlie
ßen, dass den Fördernehmern die Möglichkeit eröffnet werden soll, Förderobjekte gegen Erstat
tung ihrer Eigenmittel und der noch valutierenden Fremdmittel an landeseigenes Unternehmen zu 
übertragen (siehe§ 37 des Gesetzentwurfs). Weiter unten (siehe im Einzelnen Abschnitt 2.6) wird 
erläutert, dass diese Regelung finanziell so attraktiv ist, dass voraussichtlich die meisten Förder
nehmer die Gelegenheit nutzen werden, um sich auf diesem Wege vom Sozialen Wohnungsbau in 
Berlin zu verabschieden. Aus diesem Grund wird die Einnahmeerwartung der Jahre 2017 ff ohne 
einen weiteren Zuschlag für vorzeitige freiwillige Ablösungen von Aufwendungsdarlehen in die 
amtliche Kostenschätzung übernommen. 

Bisher fließen die genannten Einnahmen dem allgemeinen Landeshaushalt zu und können für 
sämtliche Zwecke verwendet werden, die das Berliner Abgeordnetenhaus bei seinen Entschei
dungen über den Landeshaushalt beschließt. Würde der Gesetzesvorschlag geltendes Recht, so 
würde die Entscheidungskompetenz des Landesgesetzgebers entsprechend eingeschränkt, und 
gemäß § 5 Nr. 1 und 2 des Gesetzentwurfs würden entsprechende Einnahmen ausschließlich 
dem Wohnraumförderfonds zufließen. 

Nach geltender Rechtslage enden die Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Ent
flechtungsgesetz (bisher rd. 32,6 Mio.€ pro Jahr) im Jahr 2019. Bei Einnahmeposition § 5 Nr. 1 
wurde deshalb für 2020 und 2021 die Einnahmeerwartung auf 0 €gesetzt. 

( 
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Da das Gesetz erst ab Ende 2016 rechtskräftig werden könnte, wird für den Zeitraum 2017 bis 
2021 noch nicht mit wesentlichen Einnahmen aus § 5 Nr. 3 und 4 gerechnet. Für diese Einnah
menpositionen wird deshalb jeweils ein „Erinnerungsbetrag" von 0, 1 Mio.€ pro Jahr und Einnah
megruppe angesetzt. Für§ 5 Nr. 5 und 6 werden keine Kosten veranschlagt. 

Der GE sieht in § 5 Nr. 7 zudem vor, dass Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds (EFRE) für 
die energetische Sanierung des privaten Wohnungsbestandes und die Nutzung erneuerbarer 
Energien in den Fonds fließen sollen. Berlin erhält in der bis 2020 laufenden Strukturfondsperiode 
des Europäischen Regionalfonds voraussichtlich rd. 635 Mio. € EFRE-Mittel. Die EU-Kommission 
hat am 16.12.2014 das von Berlin vorgelegte operationelle Programm für die Berliner EFRE
Förderung genehmigt. Im operationellen Programm sind EFRE-Mittel in Höhe von rd. 95 Mio.€ für 
Maßnahmen der C02-Minderung vorgesehen (Prioritätsachse 3). Diese Mittel sollen in etwa gleich 
hohen Jahresraten von rd. 14 Mio.€ pro Jahr für Projekte der C02-Minderung einschließlich der 
Sanierung öffentlicher Gebäude fließen. Erhielte das Wohnraumversorgungsgesetz Gesetzeskraft, 
so müssten dann die für 2017. bis 2020 vorgesehenen Jahresraten von insgesamt rd. 56 Mio. € 
aus den bisher im operationellen Programm vorgesehenen Verwendungen abgezogen und dem 
Wohnraumförderfonds zugeführt werden. Da zumindest bisher die Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung des Wohngebäudebestandes und des Wohnungsbaus mittels EFRE
Förderung durch eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen der EU und Deutschland ausge
schlossen ist, müsste diese Vereinbarung geändert werden, um über diese EU-Mittel für die ange
dachten Maßnahmen verfügen zu können. 

Gemäß § 5 Nr. 8 entscheidet der Haushaltsgesetzgeber darüber, ob und wie viele weitere Haus
haltsmittel dem Wohnraumförderfonds noch zuzuführen sind. Da heute nicht vorhergesagt werden 
kann, wie der Haushaltsgesetzgeber jeweils entscheidet, wird für diese Einnahmenposition keine 
zusätzliche Einnahme angesetzt. 

Insgesamt ergibt sich somit folgende Einnahmeschätzung für den Zeitraum 2017 bis 2021: 

_§S Nr, ... 2017 2018 2019 2020 2021 __g_esamt 
1 32,5 32,5 32,5 0 0 97,5 
2 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 
3 0, 1 0,1 0,1 0, 1 0, 1 0,5 
4 0, 1 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0,5 
5 0 0 0 o· 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 
Gesamt 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 853,5 
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2.2 Zu lfd. Nr. 2: § 7 Personal- und Sachmittelaufwand für die Verwaltung des Wohnraum
förderfonds 

Es wird davon ausgegangen, dass die Verwaltung des als nicht rechtsfähiges Sondervermögen zu 
führenden Wohnraumförderfonds etwa vier zusätzliche Personalstellen erfordert mit folgenden 
Eingruppierungen: 

Eine Dienstkraft höherer Dienst als Fondsverantwortliche Titelverwaltung mit Titelverwal
tungsbefugnissen und Aufgabenschwerpunkten Vertretung des Fonds nach außen, Fi
nanzmanagement (Gehaltsstufe E 14), 
Eine Dienstkraft gehobener Dienst (Gehaltsstufe E 12) als Stellvertretung der Fondsver
antwortlichen sowie Aufgabenschwerpunkt Liquiditätsplanung, Controlling und Reporting 
Zwei Dienstkräfte gehobener Dienst (Gehaltsstufen E 9 und E 10) mit Aufgabenschwer
punkten Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen 

Da das Sondervermögen keine Rechtsfähigkeit haben soll, wird davon ausgegangen, dass es in
nerhalb der öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist und dort bereits vorhandene Räumlichkeiten 
und Ausstattungen nutzt. Als Sachkosten werden somit die üblichen Kosten für vier Büroarbeits
plätze in der Hauptverwaltung angesetzt 

Kostenschätzung zu Lfd. Nr. 2: 

Personal-
2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt 

kosten 

E 14 68.240€ 69.605€ 70.997€ 72.417 € 73.865€ .355.124€ 

E 12 57.150 € 58.293 € 59.459 € 60.648€ 61.861 € 297.411€ 
E 10 54.450€ 55.539€ 56.650 € 57.783 € 58.938€ 283.360€ 
E9 48.110 € 49.072€ 50.054€ 51.055€ 52.076€ 250.366 € 

Sachkosten 9.024€ 9.204€ 9.389€ 9.576 € 9.768 € 46.961 € 

in~samt 236.974 € 241.713 € 246.548€ 251.479 € 256.508 € 1.233.222 € 

(Erhöhung um 2% p.a.) 
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2.3 Zu lfd. Nr. 3: §§ 10 -12 Umwandlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in 
Anstalten öffentlichen Rechts 

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften werden Ende 2015 voraussichtlich einen Bestand 
von rd. 300.000 Wohnungen haben. 

§ 11 Abs. 1 GE sieht vor, dass die Nominalkapitalausstattung der in Anstalten öffentlichen Rechts 
umzuwandelnden Wohnungsbaugesellschaften um 1.800 € pro Wohnung erhöht werden soll. 

Die insgesamt zuzuführende Erhöhung des Nominalkapitals beläuft sich somit auf rd. 

300.000 Wohnungen x 1.800 €/Wohnung = rd. 540 Millionen€. 

Von diesen werden die fünf Jahresraten 2017 bis 2021 in der Kostenschätzung angesetzt. 

Zur Bildung von gemeinsamen Tochtergesellschaften ist für jede Tochtergesellschaft ein Stamm
kapital von 25.000 €erforderlich. Somit fallen für vier Gesellschaften Kosten von 100.000 €an. 

Für die zusätzliche zu erbringenden Sozialarbeitsleistungen nach § 11 SGB XI 1 werden 1 Mio. € · 
jährlich eingeschätzt. Damit sind für 2017 bis 2021 insgesamt 5 Mio.€ zu veranschlagen. 
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··-··············································································· 
2.4 Zu lfd. Nr. 4: § 22 Absatz 9: Vermögensschadenshaftpflicht für Gesamt-Mieterrat 

Als Kosten für die Versicherung werden insgesamt 30.000 € pro Jahr geschätzt (insgesamt 
150.000 €). 

2.5 Zu lfd. Nm. 5 bis 9: §§ 30, 31, 32, 33 und 35: Mietensubvention im Sozialen Wohnungs
bau 

2.5.1 Vorbemerkung zum Verständnis des Gesetzentwurfs 

Der Vierte Abschnitt des Gesetzentwurfs (§§ 29 - 37 GE) regelt die Mietensubvention für Mieter
haushalte in Sozialwohnungen. Dabei sollen gemäß § 33 Abs. 3 GE auch die Haushalte einen 
Anspruch auf Mietsubventionen haben, die bereits vor dem Ende der Eigenschaft öffentlich geför
dert Mieterinnen und Mieter in Häusern ohne Anschlussförderung waren und diese auch weiterhin 
noch bewohnen. 

Diverse Formulierungen der§§ 29 - 37 GE sind unklar. Zudem stimmen die Texte der Gesetzes
begründung in einigen Punkten nicht mit den Texten des Gesetzentwurfs überein. Deshalb wird 
der folgenden Kostenschätzung zunächst eine Erläuterung vorangestellt, wie die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt den vorgelegten Gesetzentwurf im Falle bestehender Un
klarheiten bzw. fehlender Übereinstimmung zwischen Gesetzestext und Text der Gesetzesbe
gründung auslegt: 

(1) Stichtag der Mietenfestlegung: Aus§ 30 Abs. 1 Satz 1 GE ergibt sich, dass „die vertraglich 
geschuldete Einzelmiete auf den Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten noch 
zum 31. Dezember des Kalenderjahres vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geförderten Woh
nungen festzulegen" ist. Dies ist der 31.12.2015. Denn im Falle der Durchführung eines Volks
entscheids gleichzeitig mit den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im Jahre 2016 würde 
der Entwurf bei für die Initiative positivem Ausgang des Volksentscheids gemäß§ 40 Abs. 1 
Abstimmungsgesetz dann noch im Jahr 2016 Gesetzeskraft erlangen. Falsch ist dagegen die 
Erläuterung in der Gesetzesbegründung zu § 30 Abs. 1, wonach die Obergrenze der dann ak
tuell festzusetzenden vertraglich geschuldeten Einzelmiete 5, 7 4 €/m2 betragen solle. Denn bei 
dem Wert 5,74 €/m2 monatlich handelt es sich um die von der Investitionsbank Berlin ermittelte 
durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche im Jahr 2013. Siehe IBB Woh
nungsmarktbericht 2014, S. 65. Offensichtlich war es nicht die Absicht der Initiatoren, einen 
bestimmten Mietenfestbetrag als Bezugsgröße für die Bemessung der Mietensubvention zu 
benennen. Daraus ergibt sich für die amtliche Kostenschätzung die Schwierigkeit, eine Prog
nose darüber aufzustellen, wie hoch der D.urchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmie
ten im öffentlich geförderten Wohnungsbau zum 31.12.2015 und zum 31.12.2017 voraussicht
lich sein wird. 

(2) Begriff der vertraglich geschuldeten Einzelmiete: Mangels genauerer Erläuterung in der Geset
zesbegründung wird aus dem Sinnzusammenhang „vertraglich geschuldete" Miete heraus da
von ausgegangen, dass hiermit die Miete gemeint ist, zu deren fristgemäßer Zahlung sich die 
jeweilige Mietpartei mit Unterzeichnung des Mietvertrages dem jeweiligen Vermieter gegen
über verpflichtet hat. Nicht gemeint sein dürfte hingegen die sich aus der Kostenmiete gemäß 
§ 8 Abs. 1 Wohnungsbindungsgesetz errechnende Einzelmiete gemäß § 8 a Abs. 5 Woh
nungsbindungsgesetz. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil im Berliner Sozialwoh
nungsbestand die tatsächlich verlangten Mieten z.T. deutlich unterhalb der mietpreisrechtlich 
zulässigen Kostenmiete liegen. Für die amtliche Kostenschätzung ist somit zu prognostizieren, 
wie hoch der Durchschnitt der geschuldeten Einzelmieten gemäß der hier erläuterten Ausle
gung des§ 30 Abs. 1 Satz 1 Ende 2015 sowie wie der Durchschnitt der geschuldeten Einzel
mieten gemäß§ 30 Abs. 1 Satz 2 Ende 2017 und Ende 2019 sein wird. 
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(3) Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche monatlich als Bezugsgröße: Weiterhin wird davon ausge
gangen, dass die Bezugsgröße für die Mietensubvention die monatliche Nettokaltmiete pro m2 

Wohnfläche sein soll. Umlagen, Zuschläge und Vergütungen gemäß§§ 20 - 28 Neubaumie
tenverordnung werden nicht in die Durchschnittsbildung einbezogen. Würde auf die Miete pro 
Wohnung und/oder auf die Bruttokai!- oder Bruttowarmmiete abgestellt, so ergäben sich ge
wisse Quersubventionierungseffekte zwischen Haushalten, die mehr oder weniger Wohnfläche 
angemietet haben, höhere oder geringere Betriebskosten haben usw. 

(4) „Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten .„ geförderte Wohnungen" gemäß§ 
30 Abs. 1 Satz 1: Dies wird so ausgelegt, dass die tatsächlich verlangten Mieten sämtlicher 
vermieteten Wohnungen, für welche zum Stichtag 31.12.2015 noch die Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" gemäß § 13 Wohnungsbindungsgesetz galt, in die Ermittlung des Durchschnitts ein
bezogen werden (einschließlich der Wohnungen ohne Anschlussförderung und Eigenschaft 
„öffentlich gefördert"). 

2.5.2 Schätzung des Durchschnittswertes gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 sowie ge
mäß§ 31 Abs. 1 Satz 1 und Satz.2 

Die Investitionsbank Berlin hat für den Monat November 2014 in einer Vermieterbefragung objekt
bezogene Durchschnittswerte der im Sozialen Wohnungsbau tatsächlich verlangten Mieten ermit
telt. Die Befragung erbrachte für 66 % des Sozialmietwohnungsbestandes auswertbare Ergebnis
se. Sie wird somit als eine für Zwecke der Kostenschätzung ausreichende Datengrundlage ange
sehen. 

Die im November 2014 durchschnittlich tatsächlich verlangte Miete im Sozialwohnungsbestand 
belief sich auf 5,91 €/m 2 Wohnfläche monatlich. Der Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen 
Miete betrug zum diesem Zeitpunkt 7,33 €/m 2

• Die diesen Werten zugrunde liegenden objektbezo
genen Durchschnittswerte der erfassten Bestände sind Ausgangspunkt für die Prognose der vo
raussichtlichen Durchschnittswerte zu den Stichtagen 31.12.2015 und 31.12.2017. 

Beim überwiegenden Anteil der Berliner Sozialmietwohnungen erfolgt nach geltendem Fördersys
tem zum 01.04. eines jeden Jahres 

• bei Förderobjekten, die sich noch in der Grundförderung (Objekte ohne Anschlussförde
rung) bzw. in der Anschlussförderung befinden, eine Verminderung der monatlichen lau
fenden Aufwendungshilfen um 0, 1278 €/m2 Wohnfläche, 

• bei Objekten, die sich schon in der Bedienphase der Aufwendungsdarlehen befinden, so
wie bei Objekten, die mittels Baudarlehen der IBB gefördert worden sind, eine Zinsanhe
bung um den Zinssatz, welcher einer Erhöhung der preisrechtlich zulässigen Miete um 
0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich entspricht, 

• Fördernehmer, deren Objekte sich noch in der „Ruhephase" der Förderung befinden (d.h. 
nach Ablauf der Anschlussförderung die Aufwendungsdarlehen noch nicht bedienen müs
sen, weil vorrangig zu bedienende Kapitalmarktmittel noch nicht vollständig getilgt sind) 
sowie Fördernehmer von Objekten, die zwischen 1969 und 1971 mittels Annuitätshilfen 
gefördert worden sind, haben sich ebenfalls dazu verpflichtet, die Miete jährlich um nicht 
mehr als 0, 1278 €/m2 Wohnfläche anzuheben. 

Hinzu kommt im 3-jährlichenRhythmus die Erhöhung der lnstandhaltungspauschalen (zuletzt zum 
1.1.2014 ), deren Umfang durchschnittlich rund 0, 10 €/m2 Wohnfläche mtl. umfasst. 

Bei den Wohnungen ohne Anschlussförderung, in denen aufgrund des Wegfalls der Anschlussför
derung die Kostenmiete ohne Förderung verlangt werden kann, erhöht sich der förderrechtliche 
Mieterhöhungsspielraum nur durch die Anpassung der lnstandhaltungspauschale. 

Würde der Gesetzesvorschlag Gesetzeskraft erlangen, so würde die zum 01.04.2016 anstehende 
fördersystembedingte Mietenanhebung um jährlich 0, 1278 €/m2 Wohnfläche letztmalig möglich 
sein. Denn aus der Erläuterung zu § 34 Abs. 2 ergibt sich, dass mit der Formulierung „eine de
gressive Ausgestaltung der Rückzahlungsvereinbarungen von Fördermitteln ist nicht zulässig" das 
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Land Berlin verpflichtet wird, ab 2017 keine jährliche Mietenanhebung im Sozialen Wohnungsbau 
mittels Zinserhöhung bzw. Verminderung der laufenden Aufwendungshilfen mehr vorzunehmen. 
Erhöhungen bleiben dann mithin auf die 3-jährliche Erhöhungen der lnstandhaltungspauschalen 
zum 1.1.2017 und 1.1.2020 beschränkt. 

Die Fördernehmer bzw. Vermieter haben jederzeit die Möglichkeit, von den Mietern die förder
rechtlich zulässige Miete zu verlangen. Die Veränderung des o.g. Unterschieds zwischen vertrag
lich verlangter Miete sowie der nach der Fördersystematik preisrechtlich zulässigen Miete ist maß
geblich vom einzuschätzenden Verhalten der Fördernehmer abhängig. Gemäß den Ergebnissen 
der Vermieterbefragung 2014 der Investitionsbank Berlin schöpften nur 15 % der Vermieter die 
preisrechtlich zulässige Miete voll aus. Für diese Vermieter wird sich im geltenden Fördersystem 
noch zweimal - zum 01.04.2015 und zum 01.04.2016 - die Möglichkeit der Mieterhöhung um je
weils 0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich ergeben. Sämtliche anderen Vermieter haben darüber 
hinaus die rechtliche Möglichkeit, die tatsächlich verlangte Miete auf das Niveau der preisrechtlich 
zulässigen Miete anzuheben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzesentwurf zwar künf
tige Steigerungen der förderrechtlich zulässigen Miete begrenzt bzw. ausschießt, der Geset
zesentwurf aber keine Eingriffe in die bestehenden Rechte zum Verlangen der Miete vorsieht, so
dass der Fördernehmer auch nach Einführung des Gesetzes die bis 2016 „aufgebaute" preisrecht
lich zulässige Miete erst 2017 oder später verlangen kann. 

Es ist damit zu rechnen, dass vor der Gesetzeseinführung die Eigentümer in etwa im bisherigen 
Rahmen die Mieten erhöhen bzw. weiterhin nicht in vollem Umfang die förderrechtlich zulässige 
Miete verlangen. Denn bei hohen Mietverlangen würden Mieten von Mietrinnen/Mietern gefordert, 
die eher geringe Einkommen haben (siehe unten), aber zu diesem Zeitpunkt (noch) keine Subven
tionsberechtigung besitzen, so dass ein massiver Umzugsdruck erzeugt würde. Nach Einführung 
des Gesetzes kann hingegen die bis zum 01.04.2016 jährlich gestiegene förder-/preisrechtlich 
zulässige Miete verlangt werden, wobei für die Mehrheit der Mieterinnen/Mieter (siehe unten) die 
Subventionierung auf ein niedrigeres Niveau gewährleistet ist. Ab 2017 ist daher damit zu rech
nen, dass die Eigentümer von Sozialmietwohnungen die rechtlich zulässige Miete flächendeckend 
verlangen, da aufgrund der Mietsubventionierung die Bezahlbarkeit gewährleistet ist (ggf. durch 
Nachzug subventionsberechtigter Mieter/Mieterinnen, sofern die verlangte Miete für Mieterinnen 
und Mieter ohne Subventionsberechtigung nach §§ 30-33 nicht mehr tragfähig ist). 

Für die vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2015 wird daher eine Fortentwicklung 
der tatsächlichen/geschuldeten Miete vom November 2014 (Vermieterbefragung) bei Objekten, bei 
der die verlangte Miete der preisrechtlich zulässigen Miete entspricht, mit einer weiteren Erhöhung 
des rechtlich Zulässigen (Erhöhung 1.4.2015) gerechnet, ansonsten wird eine Erhöhung der 
durchschnittlich verlangten Miete um +5 % des Objektdurchschnitts erwartet (entspricht im Ge
samtdurchschnitt 4, 7% ). Im Ergebnis wird zum 31.12.2015 eine durchschnittlich verlangte Einzel
miete gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 von 6, 19 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß § 31 Abs. 1 Satz 
1 von 5,57 €/m2 (6, 19 abzgl. 10 % ) prognostiziert, die den Subventionsberechnungen der Jahre 
2017 und 2018 zu Grunde gelegt wird. 

Für den Durchschnitt der vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2017 ist ein Durch
schnitt in Höhe des Durchschnitts der preisrechtlich zulässigen Miete zu erwarten (dargelegte An
gleichung von verlangter und preisrechtlich zulässiger Miete). Für die Berechnungen wurde die 
preisrechtlich zulässige Miete um die bis dahin zulässigen Turnuserhebungen (1.4.2015 und 
1.4.2016) sowie eine durchschr.iittliche Erhöhung der lnstandhaltungspauschalen zum 1.1.2017 
(durchschnittlich 0, 10 €/m 2

) fortgeschrieben. § 30 Abs. 1 Satz 2 von 7,66 €/m2/Wohnfläche/mtl. 
sowie gemäß§ 31 Abs. 1 Satz 2 von 6,89 €/m2 (7,66 abzgl. 10 %) prognostiziert, die den Sub
ventionsberechnungen der Jahre 2019 und 2020 zu Grunde gelegt wird. 

Der Durchschnitt der vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2019 entspricht wie 2017 
dem Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen Miete. Da zwischen dem 31.12.2017 und 
31.12.2019 aufgrund§ 34 GE keine Erhöhung der rechtlich zulässigen Miete erfolgt (erst wieder 
lnstandhaltungspauschalenerhöhung 1.1.2020), bleibt der Durchschnitt der vertraglich geschulde
ten Einzelmieten zum 31.12.2019 gegenüber dem 31.12.2017 unverändert. Für die Subventions-
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berechnungen im Jahr 2021 wird daher für § 30 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 7,66 
€/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß für§ 31 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 6,89 €/m2 (7,66 abzgl. 
1 O % ) zu G5runde gelegt. 

Die für§§ 30, 31 GE geschätzten Durchschnittwerte zum Stand 31.12.2015, 31.12.2017, 
31.12.2019 gelten auch für Subventionierungen aufgrund §§ 33 Abs. 1 und 3 GE (Haushalte in 
Beständen ohne Anschlussförderung). 

2.5.3 Mietwert für Transferleistungsbeziehende nach SGB II und XII (§ 32 sowie§ 33 GE) 

Gemäß§ 32 Abs. 1 GE wird die Miete auf den Betrag der nach den SGB 11 /SGB II sowie Asylbe
werberleistungsgesetz per Bescheid anerkannten Kosten der Unterkunft festgesetzt, wobei die 
Kosten inklusive Betriebs- und Heizkosten zu berücksichtigen sind. Diese Schätzungen beziehen 
sich ausschließlich auf den Nettokaltmietanteil bzw. es liegt die Annahme von nicht über
/unterproportionalen angemessenen Betriebskosten im Sozialwohnungsbestand zu Grunde. 
Grundlage der Berechnungen der Mietsubventionierung nach § 32 GE (Bestände mit Anschluss
förderung) sowie § 33 (Transferleistungsbezieher in Beständen ohne Anschlussförderung) sind 
5,83 €/m2/Wohnfläche/mtl. Dies entspricht dem "mittleren Wert" der personenabgängigen Orien
tierungswerte für Nettokaltmieten gern. AV Wohnen (5,30 €/m2

) zzgl. des im März 2015 eingeführ
ten 10 %-Zuschlags für Sozialmietwohnungen. 

2.5.4 Maßgeblicher Wohnungsbestand und Schätzung der Bestände mit potenzieller 
Mietsubvention 

Für Subventionen aufgrund §§ 30-32 und 33 Abs.1. 2 GE wird der gemäß Abschmelzprozess sich 
reduzierende Bestand an Sozialmietwohnungen zu Grunde gelegt: 

Bestand 
Sozialmietwohnungen mit 
Anschlussförderung 
Sozialmietwohnungen ohne 
Anschlussförderung (mit 
Eigenschaft "öffentlich ge
fördert") 

1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 

105.176 99.924 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 

18.215 18.197 18.101 17.925 17.915 17.890 17.785 

Der Anteil der Wohnungen, bei denen die Miete oberhalb der entsprechenden Werte nach §§ 30-
32 GE liegt, wird für Bestände mit Anschlussförderung (§§ 30-32) sowie ohne Anschlussförderung 
und Eigenschaft „öffentlich gefördert" (§ 33 Abs. 1, 2) geschätzt, in dem für die einzelnen in der 
Vermieterbefragung erfassten Objekte für die Jahre 2017 - 2021 die preisrechtlich mögliche bzw. 
dann auch geforderte Miete mit den jeweiligen Grenzwerten (siehe oben 2.5.2 und 2.5.3) vergli
chen wird. Für Bestände mit Überschreitung wird zusätzlich der durchschnittliche Umfang der 
Überschreitung bestimmt, der die durchschnittliche Subventionierung pro m2 Wohnflächen von 
berechtigten Haushalten darstellt. So können z. B. 2017 bei 79 % der Wohnungen mit Anschluss
förderung Mieten oberhalb des Grenzwertes von § 30 GE (6, 19 €/m2

) verlangt werden, wobei dann 
bei Haushalten mit einem Einkommen von 100-140 % gern.§ 9 Abs. 2 WoFG durchschnittlich 
0,92 €/m 2 zu subventionieren wären; bei Wohnungen mit Anschlussförderung liegen die Mieten zu 
100 % oberhalb des Grenzwertes aufgrund §§ 33 i. V. m § 30 GE von 6, 19 €/m2, wobei dort bei 
Haushalten mit einem Einkommen von 100 - 140 % gern. § 9 Abs. 2 WFG durchschnittlich 7,27 
€/m 2 zu subventionieren wären. 

Für Subventionen aufgrund § 33, Absatz 3,4 GE ist der Bestand ohne Anschlussförderung und 
ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" (ehemalige Sozialmietwohnungen) Ausgangspunkt der 
Schätzung: Bei 9.685 Wohnungen dieser ehemaligen Sozialmietwohnungen wird ein Anteil 70 % 
mit Mieterhaushalten geschätzt, die zum Ende der Förderung dort wohnten (=6.779 Wohnun-
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gen/Haushalte).1 Weitere mögliche Erhöhungen der Wohnungszahl ohne Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" aufgrund§ 5 WoG sind für die Kostenschätzung zu vernachlässigen (Haushalte für 10 
Jahre subventionsberechtigt gern. § 33 Abs. 4 GE) 

Die maximale Miete für Mieterinnen/Mieter von Wohnungen ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" 
richtet sich nach dem BGB. Die dortigen Mieten werden daher in Anlehnung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete geschätzt. Gemäß Mietspiegel 2013 beträgt für die typische Baujahrsklasse die
ser Bestände (Baujahr 1991-2002) in mittlerer Lage und der prägenden Wohnungsgröße 60-90 m2 

die ortsübliche Vergleichsmiete 6,87 €/m 2 (Spannenmitte); bei einer angenommenen Steigerung 
um 5 % alle 2 Jahre ergeben sich durchschnittliche erwartete Mieten von 7,57 €/m 2 (2017) bzw. 
7,95 €/m 2 (2019), die jeweils über den o.g. Mietwerten gemäß§§ 30-32 liegen. 

2.5.5 Schätzung des Anteils der Mieter mit Berechtigung einer Mietsubvention 2017 sowie 
2018 ff. 

Von Mietsubventionen ausgeschlossen sind Mieterinnen und Mieter, deren Einkommen oberhalb 
der Berliner Einkommensgrenzen des Sozialen Wohnungsbaus liegen (Überschreitung der Ein
kommensgrenze gemäß§ 9 Abs. 2 WFG um mehr als 40 %). Gemäß einer vom Institut Analyse & 
Konzepte im Februar/März 2015 durchgeführten Mieterbefragung lag der Anteil dieser Haushalte 
bei rd. 34 %. Des Weiteren liegt der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von 100-140 % 
Einkommen gern. § 9 Abs. 2 WoFG (Berechtigtenkreis § 30 GE) bei 23 % sowie mit Einkommen 
unter 100 % Einkommen gern. § 9 Abs. 2 WoFG, aber ohne Grundleistungsbezug (Berechtigten
kreis § 31 GE) bei rd. 17 %. Auf Grundleistungsbezieher-Haushalte (Berechtigtenkreis § 32 GE) 
entfallen 26 %. Die Einkommensgrenzen nach §§ 30-32 GE gelten auch für Subventionen nach §§ 
33 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 3. Für die Schätzung wird mit einer gleichmäßigen Verteilung der Ein
kommensgruppen innerhalb der verschiedenen Bestandstypen gerechnet (mit/ohne Anschlussför
derung bzw. mit/ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert"). Es werden bei unveränderten Rahmen
bedingen bis 2017 keine maßgeblichen Veränderungen der Bewohnerstruktur erwartet. 

Die Anteile der Haushalte 2017 verteilen sich wie folgt 
Einkommen über >140 % § 911 WoFG 34% 
Einkommen zwischen 100 % und 140 % § 9 II WoFG 23% 
Einkommen unter 100 % § 911 WoFG (ohne Grundleistungsbezieher) 17% 
Grundleistungsbezug SGB II/XII bzw. Leistungen§ 3 Asyl!BG 26% 

Ab 2018 wird sich der Anteil der Haushalte mit Einkommen über 140 % § 911 WoFG reduzieren, 
da a) bei normaler Fluktuation (10 % p.a.) aufgrund§ 36 GE eine Neuvermietung nur an Wohnbe
rechtigte (mit Einkommen bis 140 % § 9 II WoFG) erfolgen kann und b) auch verstärkte Woh
nungswechsel dieser Gruppe höchstwahrscheinlich sind (gestiegenes Mietniveau, aber keine 
Subventionsberechtigung). Es wird von einer jährlichen Reduzierung der Einkommensgruppe über 
140 % § 9 Abs. 2 WoFG um 3 Prozentpunkte und eine Erhöhung der anderen drei Gruppen um 
jeweils 1 Prozentpunkt ausgegangen. 

2.5.6 Hochrechnung der Mietsubvention auf den Gesamtbestand 
Für den fortgeschriebenen Bestand mit und ohne Anschlussförderung 2017-2021 sowie die nach 
§§ 33 Abs. 3, 4 berechtigten Mieterhaushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen erfolgt jeweils die 
Hochrechnung der Subventionsfälle anhand 

der 2017~2021 fortgeschriebenen Zahl der Sozialmietwohnungen (§§ 30-32, 31Abs.1) 
bzw. Haushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen (§ 33 Abs. 3) 
der Quoten von Beständen mit Überschreitung der Miet-Grenzwerte nach § 30-32 (Anteil 
Bestände bzw. durchschnittliche Überschreitung pro qm), 
der Anteile der Haushalte der jeweiligen Berechtigtenkreise, 
einer durchschnittlichen Wohnfläche von 70 m 2 pro Wohnung. 

Bei einer Gültigkeit des WoG Berlin von 6 Jahren im Jahr 2017 ergibt sich eine mittlere Ausschei
dungszeit von 3 Jahren. Bei einer üblichen Fluktuation von 10 % p.a. ergibt sich eine Gesamtum
zugsquote von 30 %. 
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2.5.7 zu Lfd. Nr. 5-8 Mietsubvention nach§§ 30-33 GE 

Die folgende Übersicht zeigt das Ergebnis der Kostenschätzung zur Mietsubventionierung auf
grund §§ 30-33 GE nach Einzeljahren bzw. das Berechnungsergebnis gemäß der unter 2.5.2-2.5.6 
dargestellten Datengrundlagen und Annahmen. Details der Berechnungen der Kostenschätzungen 
sind in der Anlage dargestellt. 

Geschätzte Kosten§§ 30-33 GE in Mio.€ 2017 2018 2019 2020 2021 
2017-
2021 

Mietsubventionierung Bestand mit Anschlussförde-
ru'!ll 
lfd. Nr. 5 / § 30 GE (Einkommen 100 %-140 % § 9 II 13,2 12,8 1,3 1,2 1,2 29,8 
WoFG) 
lfd .. Nr. 6 / § 31 GE (Einkommen unter 100 % § 9 II 17,0 16,6 3,3 3,2 3,1 43,2 
WoFG) 
lfd. Nr. 7 /_§_ 32 GE JGrundleistu~beziehei:l_ 21,1 20,6 19,9 19,4 19, 1 100, 1 
Mietsubventionierung Bestand ohne Anschlussförde-
rung 
lfd. Nr. 81§ 33 insgesamt, darunter 79,8 79,2 68,9 68,8 70,1 366,7 
mit Eigenschaft äff. gefördert(§ 33 Abs. 1/2 i.V.m. §§ 30- 73,4 72,7 64,2 64, 1 63,7 338,2 
32 GE) 
ohne Eigensch. äff. gefördert(§ 33 Abs. 3/4 i.V.m. §§ 30- 6,3 6,5 4,7 4,7 6,3 28,5 
32G~ 

2.6 Zu lfd. Nr. 9: § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 

§ 35 GE trifft Regelungen zum Antragsverfahren für die Mietsubvention nach dem vierten Ab
schnitt. Dabei sieht§ 35 Abs. 2 GE für di.e Bescheinigungen oder Bescheide nach§§ 30 bis 32 
explizit einen Erneuerungsrhythmus von 2 Jahren vor. Für Anträge auf Subventionen nach § 33 
Abs. 1, 2 GE (Bestände mit Anschlussförderung und Eigenschaft öffentlich gefördert) sowie§§ 33 
Abs. 3, 4 GE(Mieter von ehern. Sozialmietwohnungen ohne Anschlussförderung) wurden hingegen 
keine zeitlichen Regelungen getroffen. Für die Antragsverfahren nach § 33 GE wird für die Kos
tenschätzung der gleiche 2-Jahresrhythmus angenommen, wie er für§§ 30 bis 32 GE vorgegeben 
ist. 

Für die zweijährlichen Prüfungen erscheint es als höchstwahrscheinlich, dass (fast) alle Mieter
haushalte eine Prüfung/Bescheidung in den Jahren 2017, 2019 und 2021 beantragen werden. 
Auch von Nichtberechtigten sind i. d. R. Anträge zu erwarten, da Mieterhaushalte mit weit über 
den Grenze liegendem Einkommen unwahrscheinlich sind (so auch die Mietbefragung 2015) und 
dementsprechend insbesondere 2017 eine Mietsubvention durch entsprechende angestrebt wird. 
Die Zahl der Wohnungen mit potenzieller Mietsubvention (siehe oben) entspricht daher der Anzahl 
der zu erwartenden Bescheide/Bescheinigungen. 

In den J<?hren 2018 und 2020 wird für Zwischenprüfungen wegen reduziertem Einkommen auf 
Antrag gemäß§ 35 Abs. 3 sowie Neubescheidungen bei Mieterwechsel ein Umfang von 10 % der · 
Haushalte/Wohnungen angenommen. 

Als Kosten für die Prüfung/Bescheidung werden die durchschnittlichen Produktkosten der Bearbei
tung für einen Wohngeldantrag zu Grunde gelegt (Dezember 2014: 174 €/Bescheid}, da die dorti
gen Schritte der Prüfung des Einkommens, der einschlägigen Miethöhe sowie der Zahlbarma
chung einer Subvention den Anforderungen der.§§ 30 ff. GE am nächsten kommt. Die Produktkos
ten erhöhen sich um 1 % p. a. 

Der Verwaltungsaufwand setzt sich im Betrachtungszeitraum somit folgendermaßen zusammen: 
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2017 l 2018 I 2019 I 2020 1 2021 
2017-

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 30-32 GE 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 33 Abs. 1, 2 GE 18.101 17.925 17.915 17.890 17.785 

Pot. Haushalte für Subventionierurig_ nach && 33 3, 4 GE 6.765 6.942 6.952 6.977 7.082 

Regelanträge/Bescheide nach§ 35 II GE (100%-2-jährlich) 117.788 0 112.499 0 109.144 

Änderungsanträge/Bescheide nach§ 35 III GE + Fluktuation 
0 11.779 0 11.250 0 

(10% in Jahren ohne Regelprüfung) 

Antr~e in~samt 117.788 11.779 112.499 11.250 109.144 

Kosten _gr:o Antr"ll..fil 179 181 183 185 187 

Antragsverfahren nach § 35 GE insg.(Mio. €) 21,1 2,1 20,6 2,1 20,4 

2.7 Zu lfd. Nr. 10: § 37 Absatz 2 Übertragung von Sozialmietwohnungen auf Berlin 

Das geltende Recht des Sozialen Wohnungsbaus enthält keine Vorgaben, zu welchem Kaufpreis 
ein Fördernehmer ein Förderobjekt des Sozialen Wohnungsbaus veräußern kann. 

Kaufpreise für Immobilien ergeben sich üblicherweise aus dem Verhältnis von Angebot und Nach
frage am jeweiligen Immobilienmarkt, sowie im Ergebnis der Vereinbarungen, welche Verkäufer 
und Käufer im Kaufvertrag festlegen. 

2021 

66,3 

Mit § 37 Absatz 2 des Gesetzentwurfs soll erstmals eine gesetzliche Regelung dafür eingeführt 
werden, dass die gemäß diesem Gesetz zu gründenden Anstalten öffentlichen Rechts einem ver
äußerungswilligen Eigentümer ein Förderobjekt unabhängig von den Marktverhältnissen und dem 
Zustand des Objektes abnehmen müssen. Der Preis für die Übernahme des Objektes bemisst sich 
nämlich weder an den Angebots- und Nachfrageverhältnissen, noch am laufenden Mietertrag oder 
am jeweiligen lnstandhaltungszustand des Förderobjektes. Ausschlaggebend sind allein 

• die „noch valutierenden Fremdmittel" sowie 
• das „dem Objekt zuzurechnende Eigenkapital" 

Für die Zwecke der amtlichen Kostenschätzung wird angenommen, dass mit den genannten Grö
ßen die Eigenkapital- und Fremdmittelansätze aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 2 ff 
Zweite Berechnungsverordnung gemeint sind, nicht aber die aus eventuellen Weiterverkäufen der 
resultierenden Finanzierungen, welche nicht in die Kostenmietberechnung einfließen. 

Nicht berücksichtigt wurden anteilige Restvaluten und anteilige Verkehrswerte zu Gewerbeteilen. 
Diese lassen sich maschinell nicht ermitteln. Es ist unverbindlich davon auszugehen, dass sich 
aus den Gewerbeteilen keine potentielle erhöhte Belastung des Landes ergeben würde, weil die 
hierauf lastenden anteiligen Restvaluten in keinem schlechteren Verhältnis zu den anteiligen Ver
kehrswerten stehen dürften, al.s die geförderten Wohnteile. Die Erhebung basiert also ausschließ
lich auf den Daten der Wohnteile. 

Die Höhe der noch valutierenden Fremdmittel und des eingebrachten Eigenkapitals lässt sich 
ebenfalls nicht maschinell ermitteln. Diese Daten wurden daher manuell ermittelt für 17 ausge
wählte Objekte. Einige davon befinden sich bereits im Eigentum städtischer Unternehmen. Wir 
gehen aber davon aus, dass sich hieraus keine signifikanten Abweichungen im Hinblick auf Ent
schuldung, Ist-Miete usw. ergeben. 

Die Ist-Mieten bilden die Grundlage der Objektschätzwerte (die erfahrungsgemäß etwas unterhalb 
der Beleihungswerte und aktuell deutlich unterhalb der Verkehrswerte liegen dürften). 
Die Ist-Mieten wurden für die Musterobjekte entsprechend der eingereichten Daten (statistische 
Mietenauswertung) berücksichtigt. Wurden keine Daten gemeldet, wurde von von Durchschnitts
werten der jeweiligen WP-Jahre ausgegangen. 
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Auf die ermittelten Objektschätzwerte wurde ein Aufschlag von 20 % vorgenommen, um realisti
schere aktuelle Verkehrswerte zu ermittteln. 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 - 1986): 

Auf dieser Basis wurde festgestellt, dass für einen Teil der 17 Objekte die Valuten zuzüglich Ei
genkapitalanteil oberhalb der Verkehrswerte liegen, nämlich bei 8 Objekten bzw. 46 % (bezogen 
auf die anteilige Wohnfläche). Beim Rest der Objekte liegt der Verkehrswert oberhalb der Restva
luten (zuzüglich Eigenkapitalanteil), hier würde also durch einen Verkauf zum Verkehrswert keine 
Zusatzbelastung des Landes Berlin entstehen. 

Für die genannten 8 Objekte, deren Valuten oberhalb des Verkehrswertes liegen, wurde ermittelt, 
dass die Differenz zwischen Valuten und Verkehrswert (die vom Land zu tragen wäre) bei durch
schnittlich 350,54 EUR/ m2 Wohnfläche liegt. 

Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 54. 7 41 WE 
mit 3.721.839 m2 Wfl.; inkl. Barwertablösungen mit Restrate) ebenfalls zu 46 % von einer Zuzah
lung des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 3.721.839 m2 Wfl. X 46 % = 1.712.046 m2 Wfl. X 350,54 EUR/ m2 

= 600.140.600 EUR 

Objekte, die von der Nichtgewährung der Anschlussförderung betroffen sind: 

Die Erhebung wurde auf fünf Objekte beschränkt. Davon liegen bei 3 Objekten (die allerdings 88 
% der untersuchten Gesamtwohnfläche entsprechen) die Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteil) 
oberhalb der Verkehrswerte, durchschnittlich um 477,82 EUR/ m2 Wfl. 

Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 19.298 WE 
mit 1.393.315 m2 Wfl., davon einige inzwischen ohne AD) ebenfalls zu 88 % von einer Zuzahlung 
des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 1.393.315 m2 Wfl. X 88 % = 1.226.117 m2 Wfl. X 477,82 EUR/ m2 

= rd. 585.863.200 EUR 

In diesem Segment ist eine Einschätzung besonders problematisch aufgrund der geringen Anzahl 
von Musterfällen und den sehr individuellen Lösungen, die die Eigentümer nach Wegfall der För
derung gefunden haben. 

Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

Es wurden drei Musterobjekte zur Ermittlung der durchschnittlichen Belastung mit Aufwendungs
darlehen, Bundessondermittel und Eigenkapitalanteil berücksichtigt. Weitere Fremdmittel wurden 
nicht berücksichtigt. 

Für die Valuten der Baudarlehen liegt eine Erhebung per 30.04.2014 vor (insg. 1.109.373,97 
EUR). 

Auf Basis der Valuten der Baudarlehen, der sonstigen Valuten (AD, Bundessondermittel) und der 
EK-Verzinsung ergibt sich für das Gesamtportfolio (12.901 WE mit 881.470 m2 Wfl.) ein 

Gesamtbetrag der Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteil) von rd. 1.170.385.160 EUR 
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Verkehrswert (auf Basis einer Durchschnitts-Ist-Miete von 5,97 EUR/ m2
) 867 .863.900 EUR 

Zuzahlung Land Berlin 302.521.260 EUR 

zusammenfassend ergibt sich zunächst folgender Schätzwert für die zu erwartende Belastung für 
das Land Berlin: 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 - 1986): 
Objekte ohne Anschlussförderung (ab WP 1987): 
Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

600.140.600 EUR 
585.863.200 EUR 
302.521.260 EUR 

1.488.525.060 EUR 

Von den betroffenen Objekten befinden sich berei ts im Eigentum städtischer Gesellschaften 17 % 
im Segment WP 72-86(mit Anschlussförderung), 18 % im Segment ab WP 1987 (ohne Anschluss
förderung) und 40 % im Segment IBB-Baudarlehen ab WP 1989. 

Somit ergibt sich für das Land folgende Gesamtbelastung, bezogen auf die verbleibenden Eigen
tümer: 

Objekte mit AFÖ {WP 1972 -1986): 600.140.600 EUR x 83 % = 498:116.700 EUR 
Objekte ohne AFÖ (ab WP 1987): 585.863.200 EUR x 82 % = 480.407.800 EUR 
Objekte mit IBB-Baudarl. (ab WP 1989): 302.521.260 EUR x 60 % = 181.512.800 EUR 

. 1.160.037.300 EUR 

Durch den Erwerb der Objekte ergibt sich für die Wohnungsbaugesellschaften eine Grunder
werbssteuerpflicht. Unter Zugrundelegung der zuvor stehenden Berechnungen berechnet sich ein 
Verkehrswert für die zu erwerbenden Objekte von 3.017.392.626 €.Damit wären durch die Gesell
schaften Grunderwerbssteuern von insgesamt 196.130.520 €zu entrichten. Diese würden dem 
Land Berlin als Einnahmen zufließen. Da sich diese Zahlungssfröme aufheben, werden diese Be
träge weder bei den Einnahmen noch bei den Kosten berücksichtigt. 

Zur Finanzierung des Erwerbs. der Objekte müssen die Gesellschaften entsprechendes Eigenka-. 
pital nachweisen. Üblicherweise wird von den finanzierenden Banken ein ~igeilkapitalanteil von 
30% erwartet. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Gesellschaften aufgrund der sonsti-

( 
\ 

gen von den Gesellschaften erwarteten Aufgaben zusätzliche Sicherheiten angeboten werden. ( · 
Geht man von einem Verkehrswert der zu erwerbenden Objekte in Höhe von 3.017 Mio.€ aus, ist \ 
ein Eigenkapital von 907 Mio.€ aufzubringen. Unter Berücksichtigung der Erstattung an die Ge
sellschaften nach§ 10 in Höhe von 540 Mio.€ müsste das Land Berlin den Gesellschaften zum 
Erwerb der Objekte ein ?Usätzliches Eigenkapital von 367 Mio. €zur Verfügung stellen. 

Anmerkung zu § 15 Gewährträgerhaftung, Anstaltslast und Rechtsaufsicht: 

Als Gewährträger für die Gesellschaften übernimmt das Land Berlin die Haftung für die Gesell
schaften, wenn Zahlungsansprüche der Kreditinstitute. Die derzeitigen Kreditverbindlichkeiten bei 
Kreditinstituten betragen 8 Mrd.€. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Prof. Dr. Ing. 
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· Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Staatssekretär 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwell - 10707 Berlin StS BW 

V. 
1. 
Herrn Staatssekretär 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

-----

Berlin, den .04.2015 

Begründung und Erläuterung der Amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 
zum Volksbegehren „Mietenvolksentscheid" 

Anlage 

1. Anlass und Ergebnis der amtlichen Kostenschätzung 

Der Mietenvolksentscheid e.V. i.G., c/o Stadtteilbüro Friedrichshain, Warschauer Straße 23, 10243 
Berlin, hat am 03. März 2015 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport den Entwurf „Ge
setz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin (Berliner Wohnraum
versorgungsgesetz) - redigierte Entwurfsfassung; Stand 03. März 2015" eingereicht und zu die
sem Entwurf die Durchführung der amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Ab
stimmungsgesetz beantragt. 
Der Gesetzentwurf wurde meinem Haus am 04.03.2015 mit der Bitte um Kostenschätzung inner
halb eines Monats übersandt. 

Dazu habe ich neben eigener Sachkunde fachliche Informationen der Investi tionsbank Berlin und 
des Vorstandes der Gesobau AG als Sprecher für die sechs städtischen Wohnungsbaugesell
schaften herangezogen sowie die Senatsverwaltung für Finanzen um Mithi lfe gebeten .. 

Als Ergebnis der Kostenschätzung teile ich folgendes mit: 

„Die Kosten des Gesetzentwurfs werden auf rd ..... Mio. € im ersten Jahr sowie rd. „ „ Mio. €für 
den Vierjahreszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung geschätzt." 

Die nach Einzelvorschriften des Gesetzentwurfs aufgegliederte Begründung und Erläuterung der 
Kostenschätzung bitte ich der beigefügten Anlage zu entnehmen. Ich setze Sie davon in Kenntnis, 
dass ich diese zu gegebener Zeit auf der website der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt "leröffentlichen werde. 

Sprechzeiten 
nach telefonischer Vereinbarung 

E-Mail 
~enstadtum.berlin.de 

Dienstgebäude: Württembergische Straße 6, 10707 Berlin-Wilmersdorf 
Telefon: 030 90139-4010 intern: (9139) 4010 
Fax: 030 90139-4011 
E-Mail: StSBW@senstadtum.berlin.de 

Internet 
www.stadtentwicklung.berlin.de 

Fahrverbindungen: 
rn 3, 7 Fehrbelliner Platz 
1!i9 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz 
Internet: www.stadtentwicklung.berlin.de 
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_;_ 

Lfd. §und Absatz Kostenart in Stichworten Kosten im Kosten in fünf 
Nr. des Gesetz- ersten Jahr Jahren 

entwurfs (2017) (2017 - 2021) 
in Mio.€ in Mio.€ 

1 §5 
Zuführungen an den 

170,7 853,5 
Wohnraumförderfonds 

2 § 7 (2) 
Personal- und Sachmittelaufwand 

0,2 1,2 
Wohnraumförderfonds Berlin 

Umwandlung der städtischen 
3 §§ 10-12 Wohnungsbaugesellschaften in 109,1 545,1 

Anstalten öffentlichen Rechts 

4 § 22 (9) 
Vermögensschaden-Haftpflicht 

0,03 0,15 
Gesamt-Mieterrat 

Mietensubvention für Sozialmieter 
5 § 30 der Einkommensklasse 100% bis 13,2 29,8 

140% § 9 (2) WoFG 

Mietensubvention für Sozialmieter 
6 1 § 31 der Einkommensklasse unter 100% 17,0 43,2 

_§_9.ß2_WoFG 

Mietensubvention für 
7 § 32 Transferleistungsbeziehende nach 21, 1 100,1 

SGB II und XII 

8 § 33 
Mietausgleich bei Wohnungen ohne 

79,8 366,7 
AnschlussförderuQ9_ 

-'-

9 § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 21, 1 66,3 
. 

10 § 37 (2) 
a) Übertragung von Sozial-

464,0 1.160,0 
mietwohnungen auf Berlin 

b) zusätzliche EK-Erhöhung 146, 1 367,2 

11 insgesamt 
Summe der Kosten 

1.042,3 3.533,3 
(lfd. Nrn. 1 -10) 
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2. Erläuterung der amtlichen Kostenschätzung 

Nachfolgend werden die Grundlagen, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Kostenschät
zung zu den einzelnen Positionen wie folgt erläutert: 

Der Kostenschätzung liegen folgende Annahmen zugrunde: 

(1) Die Initiatoren des Volksbegehrens würden ihr Ziel erreichen, gleichzeitig mit den Wahlen zum 
Berliner Abgeordnetenhaus einen Volksentscheid über ihren Gesetzesvorschlag durchzufüh
ren. 

(2) Der Gesetzesvorschlag (im Folgenden „GE" abgekürzt) würde im Volksentscheid angenom
men und träte damit im letzten Quartal 2016 in Kraft. 

(3) Das erste vollständige Haushaltsjahr, in dem der GE Kosten verursachen würde, wäre dann 
das Jahr 2017. Für dieses Haushaltsjahr wurde die Kostenschätzung vorgenommen. 

(4) Der angenommene GE würde während der der Legislaturperiode 2016 - 2020 längere Zeit 
unverändert fortgelten. Zusätzlich zur Kostenschätzung für 2017 wird deshalb - angelehnt an 
die Systematik der mehrjährigen Finanzplanung - eine Kostenschätzung für den Zeitraum 2017 
- 2021 erstellt. 

(5) Für die Vorschriften des GE zur Wohnraumförderung bei Modernisierung und Neubau (§§ 38 
bis 49 GE) wurden keine Kosten geschätzt. Es bleibt jeweils dem Berliner Abgeordnetenhaus 
vorbehalten, darüber zu entscheiden, welches Fördermittelvolumen für die Förderung der Mo
dernisierung und Instandsetzung und des Neubaus von Wohnungen bereitgestellt werden soll. 

(6) Für die Regelung des Gesetzentwurfes zur Fehlförderabgabe in § 40 wurde gleichfalls keine 
Kostenschätzung vorgenommen, da Umfang und Höhe einer solchen Abgabe vom Erlass ei
ner Rechtsverordnung abhängen, deren Maßgaben aktuell nicht feststehen oder abgeschätzt 
werden könnten. Hieraus erzielte Einnahmen/ Minderausgaben wären zudem kostenneutral, 
weil sie zusätzlich dem Förderfonds zufließen sollten. 

Die Kostenschätzung wird nachfolgend für die jeweiligen Vorschriften des GE erläutert, soweit 
diese als kostenwirksam eingeschätzt wurden. 
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2.1 Zu lfd. 1: § 5 Einnahmen des Wohnraumförderfonds 

Einnahmen aus der Wohnraumförderung werden im Landeshaushalt im Einzelplan der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bei Kapitel 12 95 veranschlagt. Von 2010 bis 2014 
hat Berlin hier insgesamt 1.132, 7 Mio. €aus den Rückflüssen (Verzinsung und Tilgung) von Dar
lehen der Wohnungsbauförderung früherer Förderjahrgänge vereinnahmt. 

Ist-Einnahmen aus der Wohnungsbauförderung 2010 - 2014 (in Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2010 2011 2012 2013 2014 _g_esamt 
1295/16141 Zinsen 29,2 30,7 23,3 21,4 17,0 121,6 
1295/18141 Ti!g_urig_ 91,5 148,6 229,0 281,0 261,0 1.011,1 .:::::, ?>6„ 
Der geltende Haushaltsplan 2015 sowie die geltende Finanzplanung 2016 bis 2021 erwarten Ein
nahmen von insgesamt 1.009,3 Mio.€. Diese Einnahmen bzw. Einnahmeerwartungen teilen sich 
wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre auf: 

Veranschlagtes Einnahmen-Soll aus der Wohnungsbauförderung 2015 - 2021 (in Mio. €) 

Haushaltstitel Einnahme 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 gesamt 
1295/16141 Zinsen 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 192,0 
1295/18141 Tilgung_ 117,3 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 717,3 

Aus dem Vergleich zwischen Ist-Einnahmen und geplanten Einnahmen ist zum einen erkennbar, 
dass die Tilgungseinnahmen in den Jahren 2011 bis 2014 - mit starken Schwankungen zwischen 
den einzelnen Haushaltsjahren - erheblich über den im Landeshaushalt veranschlagten planmäßi
gen Ansätzen für Rückflüsse aus der Darlehenstilgung lagen. Zum andern waren die tatsächlich 
erzielten Zinseinnahmen rückläufig. Sie lagen seit 2013 unter dem in der Haushaltsplanung veran
schlagten Einnahmensoli. Beides erklärt sich vor allem damit, dass bis Ende 2013 Aufwendungs
darlehen vorzeitig zum Barwert zurückgezahlt werden konnten und dass es bei dem anhaltend 
niedrigen Kapitalmarktzinsniveau für Fördernehmer z.T. wirtschaftlich attraktiv ist, die Förderdarle
hen zum Nominalbetrag freiwillig vorzeitig zurückzahlen. Bei freiwilliger vollständiger vorzeitiger 
Rückzahlung von Förderdarlehen enden die Förderbindungen mit dem Ablauf des zehnten Jahres 
nach dem Jahr der vollständigen Rückzahlung (siehe im Einzelnen § 16 Wohnungsbindungsge
setz). 

Der GE möchte die vorzeitige Rückzahlung von Aufwendungsdarlehen künftig dadurch ausschlie
ßen, dass den Fördernehmern die Möglichkeit eröffnet werden soll, Förderobjekte gegen Erstat
tung ihrer Eigenmittel und der noch valutierenden Fremdmittel an landeseigene Unternehmen zu 
übertragen (siehe§ 37 des Gesetzentwurfs). Weiter unten (siehe im Einzelnen Abschnitt 2.6) wird 
erläutert, dass diese Regelung finanziell so attraktiv ist, dass voraussichtlich ein Großteil der För
dernehmer die Gelegenheit nutzen wird, um sich auf diesem Wege von ihren Wohnungsbeständen 
im Sozialen Wohnungsbau zu trennen. Aus diesem Grund wird die Einnahmeerwartung der Jahre 
2017 ff ohne einen weiteren Zuschlag für vorzeitige freiwillige Ablösungen von Aufwendungsdarle
hen in die amtliche Kostenschätzung übernommen. 

Bisher fließen die genannten Einnahmen dem allgemeinen Landeshaushalt zu und können für 
sämtliche Zwecke verwendet werden, die das Berliner Abgeordnetenhaus bei seinen Entschei
dungen über den Landeshaushalt beschließt. Würde der Gesetzesvorschlag geltendes Recht, so 
würde die Entscheidungskompetenz des Landesgesetzgebers entsprechend eingeschränkt, und 
gemäß § 5 Nr. 1 und 2 des Gesetzentwurfs würden entsprechende Einnahmen ausschließlich 
dem Wohnraumförderfonds zufließen. 

Nach geltender Rechtslage enden die Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Ent
flechtungsgesetz (bisher rd. 32,6 Mio.€ pro Jahr) im Jahr 2019. Bei Einnahmeposition§ 5 Nr. 1 
wurde deshalb für 2020 und 2021 die Einnahmeerwartung auf 0 €gesetzt. 
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Da das Gesetz erst ab Ende 2016 rechtskräftig werden könnte, wird für den Zeitraum 2017 bis 
2021 noch nicht mit wesentlichen Einnahmen aus§ 5 Nr. 3 und 4 gerechnet. Für diese Einnah
menpositionen wird deshalb jeweils ein „Erinnerungsbetrag" von 0, 1 Mio. € pro Jahr und Einnah
megruppe angesetzt. Für§ 5 Nr. 5 und 6 werden keine Kosten veranschlagt. 

Der GE sieht in § 5 Nr. 7 zudem vor, dass Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds (EFRE) für 
die energetische Sanierung des privaten Wohnungsbestandes und die Nutzung erneuerbarer 
Energien in den Fonds fließen sollen. Berlin erhält in der bis 2020 laufenden Strukturfondsperiode 
des Europäischen Regionalfonds voraussichtlich rd. 635 Mio. € EFRE-Mittel. Die EU-Kommission 
hat am 16.12.2014 das von Berlin vorgelegte operationelle Programm fürdie Berliner EFRE
Förderung genehmigt. Im operationellen Programm sind EFRE-Mittel in Höhe von rd. 95 Mio. €für 
Maßnahmen der C02-Minderung vorgesehen (Prioritätsachse 3). Diese Mittel sollen in etwa gleich 
hohen Jahresraten von rd. 14 Mio.€ pro Jahr für Projekte der C02-Minderung einschließlich der 
Sanierung öffentlicher Gebäude fließen. Erhielte das Wohnraumversorgungsgesetz Gesetzeskraft, 
so müssten dann die für 2017 bis 2020 vorgesehenen Jahresraten von insgesamt rd. 56 Mio.€ 
aus den bisher im operationellen Programm vorgesehenen Verwendungen abgezogen und dem 
Wohnraumförderfonds zugeführt werden. Da zumindest bisher die Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung des Wohngebäudebestandes und des Wohnungsbaus mittels EFRE
Förderung durch eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen der EU und Deutschland ausge
schlossen ist, müsste diese Vereinbarung geändert werden, um über diese EU-Mittel für die ange
dachten Maßnahmen verfügen zu können. 

Gemäß § 5 Nr. 8 entscheidet der Haushaltsgesetzgeber darüber, ob und wie viele weitere Haus
haltsmittel dem Wohnraumförderfonds noch zuzuführen sind. Da heute nicht vorhergesagt werden 
kann, wie der Haushaltsgesetzgeber jeweils entscheidet, wird für diese Einnahmenposition keine 
zusätzliche Einnahme angesetzt. 

1 nsgesamt ergibt sich somit folgende Einnahmeschätzung für den Zeitraum 2017 bis 2021: 

__§_ 5 Nr, „. 2017 2018 2019 2020 2021· _g_esamt 
1 32,5 32,5 32,5 0 0 97,5 
2 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 
3 0,1 0, 1 0, 1 0,1 0, 1 0,5 
4 0, 1 0, 1 0,1 0,1 0, 1 0,5 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 
Gesamt 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 853,5 

2.2 Zu lfd. Nr. 2: § 7 Personal- und Sachmittelaufwand für die Verwaltung des Wohnraum
törderfonds 

Es wird davon ausgegangen, dass die Verwaltung des als nicht rechtsfähiges Sondervermögen zu 
führenden Wohnraumförderfonds etwa vier zusätzliche Personalstellen erfordert mit folgenden· 
Eingruppierungen: 

Eine Dienstkraft höherer Dienst als Fondsverantwortliche Titelverwaltung mit Titelverwal
tungsbefugnissen und Aufgabenschwerpunkten Vertretung des Fonds nach außen, Fi
nanzmanagement (Gehaltsstufe E 14 ), 
Eine Dienstkraft gehobener Dienst (Gehaltsstufe E 12) als Stellvertretung der Fondsver
antwortlichen sowie Aufgabenschwerpunkt Liquiditätsplanung, Controlling und Reporting 
Zwei Dienstkräfte gehobener Dienst (Gehaltsstufen E 9 und E 10) mit Aufgabenschwer
punkten Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen 

Da das Sondervermögen keine Rechtsfähigkeit haben soll, wird davon ausgegangen, dass es in
nerhalb der öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist und dort bereits vorhandene Räumlichkeiten 
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und Ausstattungen nutzt. Als Sachkosten werden somit die üblichen Kosten für vier Büroarbeits
plätze in der Hauptverwaltung angesetzt 

Kostenschätzung zu Lfd. Nr. 2: 

Personal-

kosten 
2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt 

E 14 68.240€ 69.605€ 70.997€ 72.417 € 73.865 € 355.124€ 

E 12 57.150€ 58.293€ 59.459€ 60.648 € 61.861 € 297.411 € 

E 10 54.450€ 55.539€ 56.650 € 57.783 € 58.938€ . 283.360 € 

E9 48.110€ 49.072€ 50.054€ 51.055 € 52.076€ 250.366€ 

Sachkosten 9.024€ 9.204 € 9.389€ 9.576€ 9.768€ 46.961 € 

in~esamt 236.974€ 241.713€ 246.548 € 251.479 € 256.508 € 1.233.222 € 

(Erhöhung um 2% p.a.) 

2.3 Zu lfd. Nr. 3: §§ 10-12 Umwandlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in 
Anstalten öffentlichen Rechts 

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften werden Ende 2015 voraussichtlich einen Bestand 
von rd. 300.000 Wohnungen haben (mindestens aber Ende 2016). 

§ 11 Abs. 1 GE sieht vor, dass die Nominalkapitalausstattung der in Anstalten öffentlichen Rechts 
umzuwandelnden Wohnungsbaugesellschaften um 1.800 € pro Wohnung erhöht werden soll. 

Die insgesamt zuzuführende Erhöhung des Nominalkapitals beläuft sich somit auf rd. 

300.000 Wohnungen x 1.800 €/Wohnung = rd. 540 Millionen €. 

Von diesen werden die fünf Jahresraten 2017 bis 2021 in der Kostenschätzung angesetzt. 

Zur Bildung von gemeinsamen Tochtergesellschaften ist für jede Tochtergesellschaft ein Stamm
kapital von 25.000 €erforderlich. Somit fallen für vier Gesellschaften einmalige Kosten von insge
samt 100.000 €an. 

Für die zusätzliche zu erbringenden Sozialarbeitsleistungen nach § 11 SGB XI 1 we.rden 1 Mio. € 
jährlich eingeschätzt. Damit sind für 2017 bis 2021 insgesamt 5 Mio.€ zu veranschlagen. 

Anmerkung zu§ 15 Gewährträgerhaftung, Anstaltslast und Rechtsaufsicht: 

Als Gewährträger für die Gesellschaften übernimmt das Land Berlin die Haftung für die Gesell
schaften, wenn Zahlungsansprüche der Kreditinstitute. Die derzeitigen Kreditverbindlichkeiten bei 
Kreditinstituten betragen rd. 8.000.000.000 €. 

2.4 Zu lfd. Nr. 4: § 22 Absatz 9: Vermögensschadenshaftpflicht für Gesamt-Mieterrat 

Als Kosten für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Mietglieder des Gesamtmieter
beitrats werden insgesamt 30.000 €pro Jahr geschätzt (insgesamt 150.000 €). 
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2.5 Zu lfd. Nrn. 5 bis 9: §§ 30, 31, 32, 33 und 35: Mietensubvention im Sozialen Wohnungs
bau 

2.5.1 Vorbemerkung zum Verständnis des Gesetzentwurfs 

Der Vierte Abschnitt des Gesetzentwurfs (§§ 29 - 37 GE) regelt die Mietensubvention für Mieter
haushalte in Sozialwohnungen. Dabei sollen gemäß § 33 Abs. 3 GE auch die Haushalte einen 
Anspruch auf Mietsubventionen haben, die bereits vor dem Ende der Eigenschaft öffentlich geför
dert Mieterinnen und Mieter in Häusern ohne Anschlussförderung waren und diese auch weiterhin 
noch bewohnen. · 

Diverse Formulierungen der§§ 29 - 37 GE sind unklar. Zudem stimmen die Texte der Gesetzes
begründung in einigen Punkten nicht mit den Texten des Gesetzentwurfs überein. Deshalb wird 
der folgenden Kostenschätzung zunächst eine Erläuterung vorangestellt, wie die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt den vorgelegten Gesetzentwurf im Falle bestehender Un
klarheiten bzw. fehlender Übereinstimmung zwischen Gesetzestext und Text der Gesetzesbe
gründung auslegt: 

(1) Stichtag der Mietenfestlegung: Aus § 30 Abs. 1 Satz 1 GE ergibt sich, dass „die vertraglich 
geschuldete Einzelmiete auf den Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten noch 
zum 31. Dezember des Kalenderjahres vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geförderten Woh
nungen festzulegen" ist. Dies ist der 31.12.2015. Denn im Falle der Durchführung eines Volks
entscheids gleichzeitig mit den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im Jahre 2016 würde 
der Entwurf bei für die Initiative positivem Ausgang des Volksentscheids gemäß§ 40 Abs. 1 
Abstimmungsgesetz dann noch im Jahr 2016 Gesetzeskraft erlangen. Falsch ist dagegen die 
Erläuterung in der Gesetzesbegründung tu § 30 Abs. 1, wonach die Obergrenze der dann ak
tuell festzusetzenden vertraglich geschuldeten Einzelmiete 5, 7 4 €/m2 betragen solle. Denn bei 
dem Wert ~TI74 €/m2 monatlich handelt es sich um die von der Investitionsbank Berlin ermittelte 
durchschnit iche monatliche Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche im Jahr 2013.~iehe IBB Woh
nungsmarktbericht 2014, S. 65.)0ffensichtlich war es nicht die Absicht der Initiatoren, einen 
bestimmten Mietenfestbetrag afs Bezugsgröße für die Bemessung der Mietensubvention zu 
benennen. Daraus ergibt sich für die amtliche Kostenschätzung die Schwierigkeit, eine Prog
nose darüber aufzustellen, wie hoch der Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten _Einzelmie
ten im öffentlich geförderten Wohnungsbau zum 31.12.2015 und zum 31.12.2017 voraussicht
lich sein wird. 

(2) Begriff der vertraglich geschuldeten Einzelmiete: Mangels genauerer Erläuterung in der Geset
zesbegründung wird a,us dem Sinnzusammenhang „vertraglich geschuldete" Miete heraus da
von ausgegangen, dass hiermit die Miete gemeint ist, zu deren fristgemäßer Zahlung sich die 
jeweilige Mietpartei mit Unterzeichnung des Mietvertrages dem jeweiligen Vermieter gegen
über verpflichtet hat. Nicht gemeint sein dürfte hingegen die sich aus der Kostenmiete gemäß 

/ 

2 
§ 8 Abs. 1 Wohnungsbindungsgesetz errechnende Einzelmiete gemäß § 8 a Abs. 5 Woh
nungsbindungsgesetz. Oiese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil die tatsächlich verlang-
ten Mieten z.T. deutlich unterhalb der mietpreisrechtlich zulässigen Kostenmiete liegen. Für die .: .ff'f- -
amtliche Kostenschätzung ist somit zu prognostizieren, wie hoch der Durchschnitt der ge- ft,t:fe 
schuldeten Einzelmieten gemäß der hier erläuterten Auslegung des§ 30 Abs. 1 Satz 1 Ende 
2015 sowie wie der Durchschnitt der geschuldeten Einzelmieten gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 
Ende 2017 und Ende 2019 sein wird. 

(3) Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche monatlich als Bezugsgröße: Weiter-hin wird davon ausge
gangen, dass die Bezugsgröße für die Mietensubvention die monatliche Nettokaltmiete pro m2 

Wohnfläche sein soll. Umlagen, Zuschläge und Vergütungen gemäß §§ 20 - 28 Neubaumie:
tenverordnung werden nicht in die Durchschnittsbildung einbezogen. Würde auf die Miete pro 
Wohnung und/oder auf die Bruttokalt- oder Bruttowarmmiete abgestellt, so ergäben sich ge
wisse Quersubventionierungseffekte zwischen Haushalten, die mehr oder weniger Wohnfläche 
angemietet haben, höhere oder geringere Betriebskosten haben usw. 
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(4) ,,Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten ... geförderte Wohnungen" gemäß§ 
30 Abs. 1 Satz 1: Dies wird so ausgelegt, dass die tatsächlich verlangten Mieten sämtlicher 
vermieteten Wohnungen, für welche zum Stichtag 31.12.2015 noch die Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" gemäß § 13 Wohnungsbindungsgesetz galt, in die Ermittlung des Durchschnitts ein
bezogen werden (einschließlich der Wohnungen ohne Anschlussförderung und Eigenschaft 
„öffentlich gefördert"). 

2.5.2 Schätzung des Durchschnittswertes gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 sowie ge
mäß§ 31 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 

Die Investitionsbank Berlin hat für den Monat November 2014 in einer Vermieterbefragung objekt
bezogene Durchschnittswerte der im Sozialen Wohnungsbau !gtsächlich verlangten Mieten ermit
telt. Die Befragung erbrachte für 66 % des Sozialmietwohnungsbestandes auswertbare Ergebnis
se. Sie wird somit als eine für Zwecke der Kostenschätzung ausreichende Datengrundlage ange
sehen. 

Die im November 2014 durchschnittlich tatsächlich verlangte Miete im Sozialwohnungsbestand 
belief sich auf 5,91 €/m2 Wohnfläche monatlich. Der Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen 
Miete betrug zum diesem Zeitpunkt 7,33 €/m2

• Die diesen Werten zugrunde liegenden objektbezo
genen Durchschnittswerte der erfassten Bestände sind Ausgangspunkt für die Prognose der vo
raussichtlichen Durchschnittswerte zu den Stichtagen 31.12.2015 und 31.12.2017. 

Beim überwiegenden Anteil der Berliner Sozialmietwohnungen erfolgt nach geltendem Fördersys-
tem zum 01 .04. eines jeden Jahres ·z 

• bei Förderobjekten, die sich noch in der Grundförderung (Objekte ohne Anset'11'GSsförde- ( 
~ng) bzw. in der Anschlussförderung befinden, eine Verminderung der monatlichen lau
fenden Aufwendungshilfen um 0, 1278 €/m2 Wohnfläche, 

• bei Objekten, die sich schon in der Bedienphase der Aufwendungsdarlehen befinden, so
wie bei Objekten, die mittels Baudarlehen der IBB gefördert worden sind, eine Zinsanhe
bung um den Zinssatz, welcher einer Erhöhung der preisrechtlich zulässigen Miete um 
0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich entspricht, 

• bei Objekte, die sich noch in der „Ruhephase" der Förderung befinden (d.h. nach Ablauf 
der Anschlussförderung die Aufwendungsdarlehen noch nicht bedienen müssen, weil vor
rangig zu bedienende Kapitalmarktmittel noch nicht vollständig getilgt sind), eine Mietan
hebung jährlich um nicht mehr als 0, 1278 €/m2 Wohnfläche. 

Otre,, · 
Hinzu kommt im 3-jährlichen Rhythmus die Erhöhung der lnstandhaltungspauschalen (zuletzt zum ( 
1.1.2014 ), deren Umfang durchschnittlich rund 0, 10 €/m2 Wohnfläche mtl. umfasst. 

Bei den Wohnungen ohne Anschlussförderung, in denen aufgrund des Wegfalls der Anschlussför
derung die Kostenmiete ohne Förderung verlangt werden kann, erhöht sich der förderrechtliche 
Mieterhöhungsspielraum nur durch die Anpassung der lnstandhaltungspauschale. 

Würde der Gesetzesvorschlag Gesetzeskraft erlangen, so würde die zum 01.04.2016 anstehende 
fördersystembedingte Mietenanhebung um jährlich 0, 1278 €/m 2 Wohnfläche letztmalig möglich 
sein ~enn aus der Erläuterung zu § 34 Abs. 2 ergibt sich, dass mit der Formulierung „eine de- ! I 
grel sive Ausgestaltung der Rückzah lungsvereinbarungen von Fördermitteln ist nicht zulässig" das 
Land Berlin verpflichtet wird, ab 2017 keine jährliche Mietenanhebung im Sozialen Wohnungsbau 
mittels Zinserhöhung bzw. Verminderung der laufenden Aufwendungshilfen mehr vorzunehmen. 
Erhöhungen bleiben dann mithin auf die dreijährliche Erhöhungen der lnstandhaltungspauschalen 
zum 1.1,2017 und 1.1.2020 beschränkt. 

Die Fördernehmer bzw. Vermieter haben jederzeit die Möglichkeit, von den Mietern die förder
rechtlich zulässige Miete zu verlangen. Die Veränäerung des o.g. Unterschieds zwischen vertrag
lich verlangter Miete sowie der nach der Fördersystematik preisrechtl ich zulässigen Miete ist maß
geblich vom einzuschätzenden Verhalten der Fördernehmer abhängig. Gemäß den Ergebnissen 
der Vermieterbefragung 2014 der Investitionsbank Berlin schöpften nur 15 % der Vermieter die 
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preisrechtlich zu lässige Miete voll aus. Für diese Vermieter wird sich im geltenden Fördersystem 
noch zweimal - zum 01.04.2015 und zum 01 .04.2016 - die Möglichkeit der Mieterhöhung um je'" 
weils 0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich ergeben. Sämtliche anderen Vermieter haben darüber 
hinaus die rechtliche Möglichkeit, die tatsächlich verlangte Miete auf das Niveau der preisrechtlich 
zulässigen Miete anzuheben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der GE zwar künftige Steige
rungen der förderrechtlich zulässigen Miete begrenzt bzw. ausschießt, der GE aber keine Eingriffe 
in die bestehenden Rechte zum Verlangen der Miete vorsieht, sodass der Fördernehmer auch 
nach Einführung des Gesetzes die bis 2016 „aufgebaute" preisrechtlich zulässige Miete erst 2017 
oder später verlangen kann. 

Es ist damit zu rechnen, dass vor der Gesetzeseinführung die Eigentümer in etwa im bisherigen 
Rahmen die Mieten erhöhen bzw. weiterhin nicht in vollem Umfang die förderrechtlich zulässige 
Miete verlangen. Denn bei hohen Mietverlangen würden Mieten von Mieterinnen/Mietern gefordert, 
die eher geringe Einkommen haben (siehe unten), aber zu diesem Zeitpunkt (noch) keine Subven
tionsberechtigung besitzen, so dass ein. massiver Umzugsdruck erzeugt würde. Nach Einführung 
des Gesetzes kann hingeg~n die bis zum 01 .04.2016 jährlich gestiegene förder-/preisrechtlich 
zu lässige Miete verlangt werden, wobei für die Mehrheit der MieterinneoLM.ieter-fsiehe unten) die { 
Subventionierung auf ein niedrigeres Niveau gewährleistet ist~b 2017 ist daher damit zu rech-
nen, dass die Eigentümer von Sozialmietwohnungen die rechtlich zulässige Miete flächendeckend 
verlangen, da aufgrund der Mietsubventionierung die Bezahlbarkeit gewährleistet ist (ggf. durch 
Nachzug subventionsberechtigter Mieter/Mieterinnen, sofern die verlangte Miete für Mieterinnen 
und Mieter ohne Subventionsberechtigung nach§§ 30-33 nicht mehr tragfähig ist). 

Für die vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2015 wird daher eine Fortentwicklung 
der tatsächlichen/geschuldeten Miete vom November 2014 (Vermieterbefragung) bei Objekten, bei 
der die verlangte Miete der preisrechtlich zulässigen Miete entspricht, mit einer weiteren Erhöhung 
des rechtlich Zulässigen (Erhöhung 1.4.2015) gerechnetAnsonsten wird eine Erhöhung der 
durchschnittlich verlangten Miete um +5 % des ObjeG~Eo nitts erwartet (entspricht im Ge
samtdurchschnitt 4, 7%). Im Ergebnis wird zum 31.1 .2015 ei e durchschnittlich verlangte Einzel
mi~e~ ~§ 30 Abs. 1 Satz 1 von 6, 19 €/m2/Wo äe e/mtl. sowie gemäß § 31 Abs. 1 Satz 
1 v 5,57 f,Jin 2 (6,19 abzgl. 10 %) prognostiziert, die den Subventionsberechnungen der Jahre 
20 . 0--2"518 zu Grunde gelegt wird. 

Die vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31 . 1~rden im Durchschnitt den preis
rechtlich zulässigen Miete entsprechen (d_prge~_Ä~~~v.errvenangter:-und-preisrechtlich 
~~äss~te}.Eür die Berechnungen wurde aie preisrechtlich zulässige Miete um die bis dahin 
zulässigen Turnuserhebungen (1.4.2015 und 1.4.2016) sowie eine durchschnittliche E_rhgJ:l~~ 
lnstandhaltungspauschalen zum 1.1 .2017 (durchschnittlich 0, 10 €/m2

) fortges~·ebeql,-§ 30 Abs. e~· 1f 
1 Satz 2 von 7,66 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß§ 31 Abs. 1 Satz 2 v n 6,89 €/m2 (7,66 
abzgl. 10 %) prognostiziert, die den Subventionsberechnungen der Jahre 201 - r:i0~20 zu Grun-
de gelegt wird. · · _ 

u-;· 
Der Durchschnitt der vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2019 entspricht wie 2017 ri( 
dem Durchschnitt der preisrechtlich zu lässigen Miete. Da zwischen dem 31.12.2017 und · 
31 .1 2.2019 aufgrund§ 34 GE keine Erhöhung der rechtlich zulässigen Miete erfolgt (erst wieder 
lnstandhaltungspauschalenerhöhung 1.1.2020), bleibt der Durchschnitt der vertraglich geschulde-
ten Einzelmieten zum 31.12.2019 gegenüber dem 31.12.2017 unverändert. Für die Subventions
berechnungen im Jahr 2021 wird daher für § 30 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 7,66 
€/m2/Wohnfläche/mtl. sowie gemäß für§ 31 Abs. 1 Satz 2 ein Wert von 6,89 €/m2 (7,66 abzgl. 
1 O % ) zu Grunde gelegt. 

Die für§§ 30, 31 GE geschätzten Durchschnittwerte zum Stand 31 .12.2015, 31 .12.2017, 
31.12.2019 gelten auch für Subventionierungen aufgrund §§ 33 Abs. 1 und 3 GE (Haushalte in 
Beständen ohne Anschlussförderung). 
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2.5.3 Mietwert für Transferleistungsbeziehende nach SGB II und XII (§ 32 sowie§ 33 GE) 

Gemäß§ 32 Abs. 1 GE wird die Miete auf den Betrag der nach den SGB II /SGB II sowie Asylbe
werberleistungsgesetz per Bescheid anerkannten Kosten der Unterkunft festgesetzt, wobei die 
Kosten inklusive Betriebs- und Heizkosten zu berücksichtigen sind. Diese Schätzungen beziehen 
sich ausschließlich auf den Nettokaltmietanteil bzw. es liegt die Annahme von nicht über
/unterproportionalen angemessenen Betriebskosten im Sozialwohnungsbestand zu Grunde. 
Grundlage der Berechnungen der Mietsubventionierung nach § 32 GE (Bestände mit Anschluss
förderung) sowie§ 33 (Transferleistungsbezieher in Beständen ohne Anschlussförderung) sind 
5,83 €/m2/Wohnfläche/mtl. Dies entspricht dem "mittleren Wert" der personenabgängigen Orien
tierungswerte für Nettokaltmieten gern. AV Wohnen (5,30 €/m2

) zzgl. des im März 2015.eingeführ
ten 10 %-Zuschlags für Sozialmietwohnungen. 

2.5.4 Maßgeblicher Wohnungsbestand und Schätzung der Bestände mit potenzieller 
Mietsubvention 

Für Subventionen aufgrund §§ 30-32 und 33 Abs.1, 2 GE wird der gemäß AbschmelzQrozess sich 
reduzierende Bestand an Sozialmietwohnungen zu Grunde gelegt: 

Bestand 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1 .2019 1.1.2020 1.1.2021 
Sozialmietwohnungen mit 
Anschlussförderung 105.176 99.924 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 
Sozialmietwohnungen ohne 
Anschlussförderung (mit 
Eigenschaft "öffentlich ge-
fördert") 18.215 18.197 18.101 17.925 17.91 5 17.890 17.785 

Der Anteil der Wohnungen, bei denen die Miete oberhalb der entsprechenden Werte nach §§ 30-
32 GE liegt, wird für Bestände mit Anschlussförderung (§§ 30-32) sowie ohne Anschlussförderung 
und Eigenschaft „öffentlich gefördert" (§ 33 Abs. 1, 2) geschätzt, in dem für die einzelnen in der 
Vermieterbefragung erfassten Objekte für die Jahre 2017 - 2021 die preisrechtlich mögliche bzw. 
dann auch geforderte Miete mit den jeweiligen Grenzwerten (siehe oben 2.5.2 und 2.5.3) vergli
chen wird. Für Bestände mit Überschreitung wird zusätzlich der durchschnittliche Umfang der 
Überschreitung bestimmt, der die durchschnittliche Subventionierung pro m2 Wohnflächen von 
berechtigten Haushalten darstellt. So können z. B. 2017 bei 79 % der Wohnungen mit Anschluss
förderung Mieten oberhalb des Grenzwertes von § 30 GE (6, 19 €/m2

) verlangt werden, wobei dann 
bei Haushalten mit einem Einkommen von 100-140 % gern. § 9 Abs. 2 WoFG durchschnittlich 
0,92 €/m2 zu subventionieren wären; bei Wohnungen mit Anschlussförderung liegen die Mieten zu 
100 % oberhalb des Grenzwertes aufgrund §§ 33 i. V. m § 30 GE von 6, 19 €/m2, wobei dort bei 
Haushalten l't}it einem Einkommen von 100 - 140 % gern. § 9 Abs. 2 WFG durchschnittlich 7,2r 
€/m2 zu subventionieren wären. . 

Für Subventionen aufgrund§ 33 Absatz 3 und 4 GE ist der Bestand ohne Anschlussförderung und 
ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" (ehemalige Sozialmietwohnungen) Ausgangspunkt der 
Schätzung: Bei 9.685 Wohnungen dieser ehemaligen Sozialmietwohnungen wird ein Anteil 70 % 
mit Mieterhaushalten geschätzt, die zum Ende der Förderung dort wohnten (=6. 779 Wohnun
gen/Haushalte ).1 Weitere mögliche Erhöhungen der Wohnungszahl ohne Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" aufgrund § 5 WoG sind für die Kostenschätzung zu vernachlässigen (Haushalte für 10 
Jahre subventionsberechtigt gern. § 33 Abs. 4 GE) 

Die maximale Miete für Mieterinnen/Mieter von Wohnungen ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert" 
richtet sich nach dem BGB. Die dortigen Mieten werden daher in Anlehnung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete geschätzt. Gemäß Mietspiegel 2013 beträgt für die typische Baujahrsklasse die
ser Bestände (Baujahr 1991-2002) in mittlerer Lage und der prägenden Wohnungsgröße 60-90 m2 

Bei einer Gültigkeit des WoG Berlin von 6 Jahren im Jahr 201 7 ergibt sich eine mittlere Ausschei
dungszeit von 3 Jahren. Bei einer üblichen Fluktuation von 10 % p.a. ergibt sich eine Gesamtum
zugsquote von 30 %. 
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die ortsübliche Vergleichsmiete 6,87 €/m2 (Spannenmitte); bei einer angenommenen Steigerung 
um 5 % alle 2 Jahre ergeben sich durchschnittliche erwartete Mieten von 7,57 €/m2 (2017) bzw. 
7,95 €/m2 (2019), die jeweils über den o.g. Mietwerten gemäß§§ 30-32 liegen. 

2.5.5 Schätzung des Anteils der Mieter mit Berechtigung einer Mietsubvention 2017 sowie 
2018 ff. 

Von Mietsubventionen ausgeschlossen sind Mieterinnen und Mieter, deren Einkommen oberhalb 
der Berliner Einkommensgrenzen des Sozialen Wohnungsbaus liegen (Überschreitung der Ein
kommensgrenze gemäß§ 9 Abs. 2 WFG um mehr als 40 %). Gemäß einer vom Institut Analyse & /l 
Konzepte im Februar/März 2015 durchgeführten Mieterbefragung lag der Anteil dieser Haushalte 'J · ? .. 
bei rd. 34 °)o. Des Weiteren liegt der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von 100 - 140 % 
Einkommen gern. § 9 Abs. 2 WoFG (Berechtigtenkreis § 30 GE) bei 23 % sowie mit Einkommen 
unter 100 % Einkommen gern. § 9 Abs. 2 WoFG, aber ohne Grundleistungsbezug (Berechtigten-
kreis § 31 GE) bei rd. 17 %. Auf Grundleistungsbezieher-Haushalte (Berechtigtenkreis § 32 GE) 
entfallen 26 %. Die Einkommensgrenzen nach§§ 30-32 GE gelten auch für Subventionen nach§§ 
33 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 3. Für die Schätzung wird mit einer gleichmäßigen Verteilung der Ein
kommensgruppen innerhalb der verschiedenen Bestandstypen gerechnet (miUohne Anschlussför-
derung bzw. mit/ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert"). Es werden bei unveränderten Rahmen-

( bedingungeil bis 2017 keine maßgeblichen Veränderungen der Bewohnerstr~ktur erwartet. 

( 

Die Anteile der Haushalte 2017 verteilen sich wie folgt 
Einkommen über >140 % § 911 WoFG 34% 
Einkommen zwischen 100 % und 140 % § 911 WoFG 23% 
Einkommen unter 100 % § 9 II WoFG (ohne Grundleistungsbezieher) 17% 
Grundleistungsbezug SGB II/XII bzw. Leistungen§ 3 AsyllBG 26% 

Ab 2018 wird sich der Anteil der Haushalte mit Einkommen über 140 % § 9 II WöFG reduzieren, 
da a) bei normaler Fluktuation (10 % p.a.) aufgrund§ 36-GE eine Neuvermietung nur an Wohnbe
rechtigte (mit Einkommen bis 140 % § 9 II WoFG) erfolgen kann und b) auch verstärkte Woh
nungswechsel dieser Gruppe höchstwahrscheinlich sind (gestiegenes Mietniveau, aber keine 
Subventionsberechtigung). Es wird von einer jährlichen Reduzierung der Einkommensgruppe über 
140 % § 9 Abs. 2 WoFG um 3 Prozentpunkte und eine Erhöhung der anderen drei Gruppen um 
jeweils 1 Prozentpunkt ausgegangen. · · 

2.5.6 Hochrechnung der Mietsubvention auf den Gesamtbestand 
Für den fortgeschriebenen Bestand mit und ohne Anschlussförderung 2017-2021 sowie die nach 
§§ 33 Abs. 3, 4 berechtigten Mieterhaushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen erfolgt jeweils die 
Hochrechnung der Subventionsfä.lle. anhand 

der 2017-2021 fortgeschriebenen Zahl der Sozialmietwohnungen (§§ 30-32, 31Abs. 1) 
bzw. Haushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen (§ 33 Abs. 3) 
der Quoten von Beständen mit Überschreitung der Miet-Grenzwerte nach § 30-32 (Anteil 
Bestände bzw. durchschnittliche Überschreitung pro qm), 
der Anteile der Haushalte der jeweiligen Berechtigtenkreise, 
einer durchschnittlichen Wohnfläche von 70 m2 pro Wohnung. 

2.5.7 zu Lfd. Nr. 5-8 Mietsubvention nach§§ 30-33 GE 

Die folgende Übersicht zeigt das Ergebnis der Kostenschätzung zur Mietsubventionierung auf
grund §§ 30-33 GE nach Einzeljahren bzw. das Berechnungsergebnis gemäß der unter 2.5.2-2.5.6 
dargestellten Datengrundlagen und Annahmen. Details der Berechnungen der Kostenschätzungen 
sind in der Anlage dargestellt. 
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Geschätzte Kosten §§ 30-33 GE in Mio. € 2017 2018 2019 2020. 2021 
2017-
2021 

Mietsubventionierung Bestand mit Anschlussförde-
ru'!9_ 
lfd. Nr. 5 / § 30 GE (Einkommen 100 %-140 % § 9 II 13,2 12,8 1,3 1,2 1,2 29,8 
Wo FG) 
lfd. Nr. 61 § 31 GE (Einkommen unter 100 % § 9 II 17,0 16,6 3,3 3,2 3,1 43,2 
WoFG) 
lfd. Nr. 7 / § 32 GE J_Grundleistungsbeziehe1:l_ 21, 1 20,6 19,9 19,4 19, 1 100, 1 
Mietsubventionierung Bestand ohne Anschlussförde-
rung 
lfd. Nr. 8 /§ 33 insgesamt, darunter 79,8 79,2 68,9 68,8 70, 1 366,7 
mit Eigenschaft öff. gefördert(§ 33 Abs. 1/2 i.V.m. §§ 30- 73,4 72,7 64,2 64, 1 63,7 338,2 
32 GE) 
ohne Eigensch. öff. gefördert(§ 33 Abs. 3/4 i.V.m. §§ 30- 6,3 6,5 4,7 4,7 6,3 28,5 
32G~ 

2.6 Zu lfd. Nr. 9: § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 

§ 35 GE trifft Regelungen zum Antragsverfahren für die Mietsubvention nach dem vierten Ab
schnitt. Dabei sieht§ 35 Abs. 2 GE für die Bescheinigungen oder Bescheide nach §§ 30 bis 32 
explizit einen Erneuerungsrhythmus von zwei Jahren vor. Für Anträge auf Subventionen nach § 33 
Abs. 1, 2 GE (Bestände mit Anschlussförderung und Eigenschaft öffentlich gefördert) sowie§§ 33 
Abs. 3, 4 GE(Mieter von ehern. Sozialmietwohnungen ohne Anschlussförderung) wurden hingegen 
keine zeitlichen Regelungen getroffen. Für die Antragsverfahren nach § 33 GE wird für die Kos
tenschätzung der gleiche Zweijahresrhythmus angenommen, wiß er für§§ 30 bis 32 GE vorgege
ben ist. 

Für die zweijährlichen Prüfungen erscheint es als höchstwahrscheinlich, dass (fast) alle Mieter
haushalte eine Prüfung/Bescheidung in den Jahren 2017, 2019 und 2021 beantragen werden. 
Auch von Nichtberechtigten sind i. d. R. Anträge zu erwarten, da Mieterhaushalte mit weit über 
den Grenze liegendem Einkommen unwahrscheinlich sind (so auch die Mietbefragung 2015) und 
dementsprechend insbesondere 2017 eine Mietsubvention durch entsprechende Anträge ange
strebt wird. Die Zahl der Wohnungen mit potenzieller Mietsubvention (siehe oben) entspricht d.aher 
der Anzahl der zu erwartenden Bescheide/Bescheinigungen. · 

In den Jahren 2018 und 2020 wird für Zwischenprüfungen wegen reduziertem Einkommen auf 
Antrag gemäß § 35 Abs. 3 GE sowie Neubescheidungen bei Mieterwechsel ein Umfang von 10 % 
der Haushalte/Wohnungen angenommen. 

Als Kosten für die Prüfung/Bescheidung werden die durchschnittlichen Produktkosten der Bearbei
tung für einen Wohngeldantrag zu Grunde gelegt (Dezember 2014: 174 €/Bescheid), da die dorti
gen Schritte der Prüfung des Einkommens, der einschlägigen Miethöhe sowie der Zahlbarma
chung einer Subvention den Anforderungen der§§ 30 ff. GE am nächsten kommt. Die Produktkos-

. ten erhöhen sich um 1 % p. a. · 

Der Verwaltungsaufwand setzt sich im Betrachtungszeitraum somit folgendermaßen zusammen: 

2017 T 2018 _l 2019 _l 2020 1 2021 
2017-
2021 

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 30-32 GE 92.922 90.601 87.632 85.546 84.277 

Pot. Wohnungen für Subventionierung nach§§ 33 Abs. 1, 2 GE 18.101 17.925 17.915 17.890 17.785 

Pot. Haushalte für Subventionieru"ll_ nach ~~ 33 3, 4 GE 6.765 6.942 6.952 6.977 7.082 

Regelanträge/Bescheide nach§ 35 II GE (100%-2-jährlich) 117.788 0 112.499 0 109.144 
Änderungsanträge/Bescheide nach§ 35 III GE + Fluktuation 

0 11.779 0 11.250 0 (10% in Jahren ohne Regelprüfung) 

Antriig_e in~samt 117.788 11.779 112.499 11.250 109.144 

Kosten _l)fO Antr~ 179 181 183 185 187 

Antragsverfahren nach § 35 GE insg.(Mio. €) 21,1 2,1 20,6 2,1 20,4 66,3 
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2.7 Zu lfd. Nr.10: § 37 Absatz 2 Übertragung von Sozialmietwohnungen auf Berlin 

Das geltende Recht des Sozialen Wohnungsbaus enthält keine Vorgaben, zu welchem Kaufpreis 
ein Fördernehmer ein Förderobjekt des Sozialen Wohnungsbaus veräußern kann. 

Kaufpreise für Immobilien ergeben sich üblicherweise aus dem Verhältnis von Angebot und Nach
frage am jeweiligen Immobilienmarkt, sowie im Ergebnis der Vereinbarungen, welche Verkäufer 
und Käufer im Kaufvertrag festlegen. 

Mit § 37 Absatz 2 des GE soll erstmals eine gesetzliche Regelung dafür eingeführt werden, dass 
die gemäß diesem Gesetz zu gründenden Anstalten öffentlichen Rechts einem veräußerungswilli
gen Eigentümer ein Förderobjekt unabhängig von den Marktverhältnissen und dem Zust.and des 
Objektes abnehmen müssen. Der Preis für die Übernahme des Objektes bemisst sich nämlich 
weder an den Angebots- und Nachfrageverhältnissen, noch am laufenden Mietertrag oder am je
weiligen lnstandhaltungszustand des Förderobjektes. Ausschlaggebend sind allein 

• die „noch valutierenden Fremdmittel" sowie 
• das „dem Objekt zuzurechnende Eigenkapital" 

Für die Zwecke der amtlichen Kostenschätzung wird angenommen, dass mit den genannten Grö
ßen die Eigenkapital- und Fremdmittelansätze aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 2 ff 
Zweite Berechnungsverordnung gemeint sind, nicht aber die aus eventuellen Weiterverkäufen der 
resultierenden Finanzierungen, welche nicht in die Kostenmietberechnung einfließen. 

Nicht berücksichtigt wurden anteilige Restvaluten und anteilige Verkehrswerte zu Gewerbeteilen. 
Diese lassen sich maschinell nicht ermitteln. Es ist unverbindlich davon auszugehen, dass sich 
aus den Gewerbeteilen keine potentielle erhöhte Belastung des Landes ergeben würde, weil die 
hierauf lastenden anteiligen Restvaluten in keinem schlechteren Verhältnis zu den anteiligen Ver
kehrswerten stehen dürften, als die geförderten Wohnteile. Die Erhebung basiert also ausschließ-· 
lieh auf den Daten der Wohnteile. 

Die Höhe der noch valutierenden Fremdmittel und des eingebrachten Eigenkapitals lässt sich 
ebenfalls nicht maschinell ermitteln. Diese Daten wurden daher manuell ermittelt für 17 ausge
wählte Objekte. Einige davon befinden sich bereits im Eigentum städtischer Unternehmen. Wir 
gehen aber davon aus, dass sich. hieraus keine signifikanten Abweichungen im Hinblick auf Ent
schuldung, Ist-Miete usw. ergeben. 

( Die Ist-Mieten bilden die Grundlage der Objektschätzwerte (die erfahrungsgemäß etwas unterhalb 
der Beleihungswerte und aktuell deutlich unterhalb der Verkehrswerte liegen dürften). 
Die Ist-Mieten wurden für die Musterobjekte entsprechend der für die statistische Mietenauswer
tung eingereichten Daten berücksichtigt. Wurden . keine Daten gemeldet, wurde von Durch
schnittswerten der jeweiligen WP-Jahre ausgegangen. 

Auf die ermittelten Objektschätzwerte wurde ein Aufschlag von 20 % vorgenommen, um realisti
schere aktuelle Verkehrswerte zu ermittteln. 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 - 1986): 

Auf dieser Basis wurde festgestellt, dass für einen Teil der 17 Objekte die Valuten zuzüglich Ei
genkapitalanteil oberhalb der Verkehrswerte liegen, nämlich bei 8 Objekten bzw. 46 % (bezogen 
auf die anteilige Wohnfläche). Beim Rest der Objekte liegt der Verkehrswert oberhalb der Restva
luten (zuzüglich Eigenkapitalanteil). Hier würde also durch einen Verkauf zum Verkehrswert keine 
Zusatzbelastung des Landes Berlin entstehen. 

Für die genannten 8 Objekte, deren Valuten oberhalb des Verkehrswertes liegen, wurde ermittelt, 
dass die Differenz zwischen Valuten und Verkehrswert (die vom Land zu tragen wäre) bei durch
schnittlich 350,54 EUR/ m2 Wohnfläche liegt. 
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Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 54.741 WE 
mit 3. 721.839 m2 Wfl.; inkl. Barwertablösungen mit Restrate) ebenfalls zu 46 % von einer Zuzah
lung des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 3.721.839 m2 Wfl. x 46 % = 1.712.046 m2 Wfl. x 350,54 EUR/ m2 

= 600.140.600 EUR 

Objekte, die von der Nichtgewährung der Anschlussförderung betroffen sind: 

Die Erhebung wurde auf fünf Objekte beschränkt. Davon liegen bei 3 Objekten (die allerdings 88 
% der untersuchten Gesamtwohnfläche entsprechen) die Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteil) 
oberhalb der Verkehrswerte, durchschnittlich um 477,82 EUR/ m2 Wfl. 

Auf dieser Basis wurde unterstellt, dass der Gesamtbestand in diesem Segment (insg. 19.298 WE 
mit 1.393.315 m2 Wfl., davon einige inzwischen ohne AD) ebenfalls zu 88 % von einer Zuzahlung 
des Landes betroffen wäre. 

Daraus ergibt sich folgende Ermittlung: 

Gesamtbestand: 1.393.315 m2 Wfl. X 88 % = 1.226.117 m2 Wfl. X 477,82 EUR/ m2 

= rd. 585.863.200 EUR 

Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

Es wurden drei Musterobjekte zur Ermittlung der durchschnittlichen Belastung mit Aufwendungs
darlehen, Bundessondermittel und Eigenkapitalanteil berücksichtigt. Weitere Fremdmittel wurden 
nicht berücksichtigt. 

Für die Valuten der Baudarlehen liegt eine Erhebung per 30.04.2014 vor (insg. 1.109.373,97 
EUR). 

Auf Basis der Valuten der Baudarlehen, der sonstigen Valuten (AD, Bundessondermittel) und der 
Eigenkapitalanteile ergibt sich für das Gesamtportfolio (12.901 WE mit 881.470 m2 Wfl.) ein 

Gesamtbetrag der Valuten (zuzügl. Eigenkapitalanteile) von rd. 
Verkehrswert (auf Basis einer Durchschnitts-Ist-Miete von 5,97 EUR/ m2

) 

Zuzahlung Land Berlin 

1.170.385.160 EUR 
867.863.900 EUR 
302.521.260 EUR 

zusammenfassend ergibt sich zunächst folgender Schätzwert für die zu erwartende Belastung für 
das Land Berlin: 

Objekte mit Anschlussförderung (WP 1972 - 1986): 
Objekte ohne Anschlussförderung (ab WP 1987): 
Objekte mit IBB-Baudarlehen (ab WP 1989): 

600.140.600 EUR 
585.863.200 EUR 
302.521.260 EUR 

1.488.525.060 EUR 

Von den betroffenen Objekten befinden sich bereits im Eigentum städtischer Gesellschaften 17 % 
im Segment WP 72-86 (mit Anschlussförderung), 18 % im Segment ab WP 1987 (ohne Anschluss
förderung) und 40 % im Segment IBB-Baudarlehen ab WP 1989. 
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Somit ergibt sich für das Land folgende Gesamtbelastung, bezogen auf die verbleibenden Eigen
tümer: 

Objekte mit AFÖ (WP 1972 • 1986): 600.140.600 EUR x 83 % = 
Objekte ohne AFÖ {ab WP 1987): 585.863.200 EUR x 82 % = 
Objekte mit IBB-Baudarl. {ab WP 1989): 302.521.260 EUR x 60 % = 

498.116.700 EUR 
480.407.800 EUR 
181.512.800 EUR 

1.160.037.300 EUR 

Durch den Erwerb der Objekte ergibt sich für die Wohnungsbaugesellschaften eine Grunder
werbssteuerpfücht. ·Unter Zugrundelegung der zuvor stehenden Berechnungen berechnet sich ein 
Verkehrswert für die zu erwerbenden Objekte von 3.017 .392. 626 €. Damit wären durch die Gesell
schaften Grunderwerbssteuern von Insgesamt 196.130.520 €zu entrichten. Diese würden dem 
Land Berlin als Einnahmen zufließen, müssten aber den Gesellschaften vom Land Berlin erstattet 
werden .. Da sich diese Zahlungsströme aufheben, werden diese Beträge weder bei den Einnah
men noch bei den Kosten berücksichtigt. 

Zur Finanzierung des Erwerbs der Objekte müssen die Gesellschaften entsprechendes Eigenka· 
pital nachweisen. Üblicherweise wird von den finanzierenden Banken ein Eigenkapitalanteil von 
30% erwartet. Es ist nicht davon auszugehen~ dass durch die Gesellschaften aufgrund der sonsti
gen von den Gesellschaften erwarteten Auf gaben zusätzliche Sicherheiten angeboten werden. 
Geht man von einem Verkehrswert der zu erwerbenden Objekte in Höhe von 3.017 Mio. €aus, ist 
ein Eigenkapital von 907 Mio. € aufzubringen. Unter Berücksichtigung der Zuführung von Eigen
kapital an die Gesellschaften nach § 1 O in Höhe von 540 Mio. € müsste das Land Berlin den Ge
sellschaften zum Erwerb der Objekte ein zusätzliches Eigenkapital von 367 Mio. €zur Verfügung 
stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Prof. Dr. Ing. 
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2 Kopie von 1. an GR C 

3. DU von 1. an SenFin, IBB und Herrn Wilkens -GESOBAU, FF für die 6 WBG's - jeweils mit 
Dank für die Zuarbeit und Hinweis, dass die Anregungen in unseren Überlegungen eingeflos
sen sind ( mit e.U. IV A) 

StSBW (E.U.) 

l.A. 
IV Abtl 

IVA 

IVA2 

IVA22 
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Senalsverwallung ror Sladlen~Yicklung und Umwelt - 10707 Be1Jin - IV A 24 -

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Über die Verbindungsstelle -

Bearbeiter 

Dienstgebäude: 
Württembergische Str. 6 
10707 Berlin-Wilmersdorf 
t immer 

Telefon 030 90139-4761 
·Fax 030 90139-47.01' 32. 
intern (9139) 

Datum Mä~2015 

Begründung.und Erläuterung der Amtliche Kostenschätzung gemäß§ 15Absatz1 Satz·1 
zum ~olksbegehren „Mietenvolksentscheid" 

1. Anlass und Ergebnis der amtlichen Kostenschätzung 

Der Mietenvolksentscheid e.V. i.G., c/o Stadtteilbüro Friedrichshain, Warschauer Straße 23, 10243 . 
Berlin, hat am 03. März 2015 bei d~r Senatsverwaltung für Inneres und Sport den Entwurf „Ge
setz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin (Berliner Wohnraum
versorgungsgesetz) - redigierte Entwu.rfsfassung; Stand 03. März 2015" eingereicht und zu die
sem Entwurf die .Durchführung der amtlichen Kostenschätzun gemäß § 15 Absatz ·1 Satz 1 Ab-

. stimmu~gsgesetz beantragt. ~r q e f,!JV.Ar,l<_ . • • vtJl-t, {litt '""~ttefl dtt Uvtv 
· ~ Cztti tf. 1 -'l~ JC t#M•f rlP -~'lf't ~ /f.-O(ku~/'f~WJ htt1 6 ~ ~11.N!!„~.n-au.(I-~ 

.u. '4Jl:-·-c~ ~ie Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwel~in Verbin~u~g mit der Senatsve~2'D' 

[l 

. 7 <ung f pr Finanzen diese Kost~nsc~ätzung ?urchgeführt. D~~u ~aben die S~natsverwal~r:igen ne-
t' ben eigener Sachkunde fachliche Informationen der lnvest1t1on"sbank Berlin und ßeSVorstandes 
\ der Gesobau AG als Sprecher für die sechs städtischen Wohnungsbaugese schatten herangezo-

. 1 

gen. 

Die.amtliche Kostenschätzung kommt zu dem. Ergebnis, dass- e~ Gesetzentwu~sten ~on rd . 
. . . . . Mio . . € im ersten Jahr sowie rd ..... Mio. €für den Vier;fahreszeitraum der mittelfristigen Finanz-

planung verursachen wird. · /. . 

Diese geschätzten_ Kosten setzen sich a_,/ßerlgenden Einzelpos~tion~I'} zus_§lmm~n: . . · . 

. ~ /} ~t]wv ~HJ(.~ 4rfdlJ!llfy~ 
'® ~ ~~ fffl.~ kl<f. $M ~~i#, ~ 

A- ~~~"lvz ~r ~~ -f4u,,, i . i 7"J4-r 
tl~~ W,\.r,l . ~' +ri'vt- t:vl~l ~u-Jt- ~~ 

Sprechzeiten E-Mail 4 /J..w„"tAu ~~~et ~'?-- ,ltM~(;..A.l~ . 
nach telefonischer Vereinbarung - senstadtum.berlin.de 1 -· www.stadtenlwicklung.berlin.ae 

Fahrverbindungen: 
l!I 3, 7 Fehrbelliner Platz 
~ 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz 

Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
Postbank Berlin Kfo.Nr. 58-100 
Berliner Sparkasse Kto.Nr. 0 990 007 600 
Bundesbank, Filiale Berlin Klo.Nr. 10 001 520 

BLZ 100 100 10 
BLZ 100 500 00 
BLZ 100 000 00 
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Lfd. § und Absatz Kostenart in Stichworten 
Nr. des Gesetz-

Kosten im 
ersten Jahr 
(201 7) in Mio. 
€ 

entwurfs 

1 §5 

2 § 7 ~) 

3 §§ 10-12 

4 § 22 (9) 

5 § 30 

§ 31 

7 § 3~ 

§ 33 

9 § 35 

10 § 37 (2) 

11 insgesamt 

12 Saldo 

Einnahmen des 
Wohnraumförderfonds 
Personal- und Sachmittel
aufwand Wohnraumförder
fonds Berlin 
Umwandlung der städti- . 
sehen Wohnungsbauge
sellschaften in Anstalten 
öffentlichen Rechts 
Vermögensschaden
Haftpflicht Gesamt
Mieterrat 

. 1Mietensubvention für So
zialmieter der Einkom
mensklasse 100% bis 
140% __§_ 9 J..21 WoFG 
Mietensubvention für So
zialmieter der Einkorn- · 
mensklasse unter 100% 

_§_ 9 J..21 WoFG 
Mietensubvention für 
Transferleistungsbezie- . 
hende nach SGB II und XII 

' Mietausgleich bei Woh
nungen ohne Anschluss-

170,9 

0,2 

108,0 

14,3 

15,0 

20,3 

80,8 

Förderun_g_ ~ 
Verfahrenskosten Mieten- ;f 
subvention \..1 

Übertragung von Sozial- 450,0 
mietwohnung_en auf Berlin 
Summe der Kosten lfd. Nr. 
2 -10 
Einnahmen Nr. 1 minus 
Kosten Nr. 11 

Kosten in vier 
Jahren (2017 
- 2020) in 
Mio.€ 
650,7 

1,0 

432,0 

-

307 1 

34,8 

77,8 

298,8 

1.800,0 

Seite 2 von 19 

Bemerkungen 

I 
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2. Erläuterung der amtlichen Kostenschätzung · 

Nachfolgend werden die Grundlagen, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Kostenschät- . 
zung zu den einzelnen Positionen wie Y!läutert: / 

. . .~{#-

Der Kostenschätzung liegen folgende Annahmen zugrunde: 

(1) Die Initiatoren des Volksbegehrens würden ihr Ziel erreichen, gleichzeitig mit den Wahlen zum 
Berliner Abgeordnetenhaus einen Volksentscheid ·über. ihren Gesetzesvorschlag durchzufüh
ren. 

(2) Der ~esetzesvorschlag (im Folgenden "GE" abgekürzt) würde im Volksentscheid angenom
men und träte dam_it im letzten Quartal 2016 in Kraft. 

(3) Das erste vollständige Haushaltsjahr, in dem der GE Kosten verursachen würde, wäre dann 
das Jahr 2017. Für dieses Haushaltsjahr wurde die Kostenschätzung vorgenommen. 

(4) Der angenommene GE würde während der der Legislaturperiode 2016- 2020 längere Zeit 
unverändert fortgelten. Zusätzlich zur Kostenschätzung für 2017 wird deshalb - angelehnt an 
die Systematik der mehrjährigen Finanzplanung - eine Kostenschätzung für-den Zeitraum 2017 
- 2020 erstellt. 

(5) Für die Vorschriften des GE zur Wohnraumförderung bei Modernisierung und Neubau (§§ 38 
bis 49 GE) wurden keine Kosten geschätzt. Es bleibt jeweils dem Berliner Abgeordnetenhaus 
vorbehalten, darüber zu entscheiden, welches Fördermittelvolumen für die Förderung der Mo> demisierung und lnstan.dsetzung und des Neubaus von Wohnungen bereitgestellt werden soll. 

Die Kostenschätzung wird nachfolgend für die ~weiligen Vorschriften des GE erläutert, soweit 
diese als kostenwirksam eingesc~ätzt wurden.[ reifte l\:esteAschötzun~e-; - . 

~ 1 f<-v· Ru. ~er"' ~ 

·! 

~ (G) §ü) tli._ [Jf~l~ ~ ~- u. . J fo ·Wvite fJ{'fv~ft/tJ L' 
'~~,llc.~ 1/o-fr::>VLt,vu,~ ' 11 ~tMfa ~{ !1-vt/,lv<. .f.,~ APt~ 
Pqv'>f ~ (l,~ ~ ~~~- tt,4 Clc-v~~ t ~~ rk/rk 

( ~-et( 1-u-'41- ·~ €)(~ . ß(;trv,'frfr · ~~ ~·1ttte-u . 
..... 
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2.1 Zu lfd. 1: § 5 Einnahmen des Wohnrauinförderfonds 

Einnahmen aus der Wohnraumförderung werden im Landeshaushalt i.m Einzelplan der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bei Kapitel 12 95 veranschlagt. Von 2010 bis 2014 
hat Berlin hier insgesamt 1.132, 7 Mio. €aus den Rückflüssen (Verzinsung und Tilgung) von Dar
lehen der Wohnungsbauförderung früherer Förderjahrgänge vereinnahmt. 

Der geltende Haushaltsplan 2015 sowie die geltende Finanzplanung 2016 bis 2019 erwarten Ein
nahmen von insgesamt 637,3 Mio.€. Diese Einnahmen bzw. Einnahmeerwartungen teilen sich 
wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre auf: 

a) Ist-Einnahmen aus der Wohnungsbauförderung 2010 - 2014 (in Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2010 2011 2012 2013 2014 _g_esamt 
1295/16141 Zinsen 29,2 30,7 23,3 21,4 17,0 121,6 
1295/18141 Tilgul'!9_ .· 91,5 148,6 229,0 281,0 261,0 1.011,1 

b) Verans<;hlagtes Einnahmen~Soll aus der Wohnungsbauförderung 2015 - 2019 (in Mio.€) 

Haushaltstitel Einnahme 2015 2016 2017 2018 2019 _g_esamt 
1295/16141 Zinsen 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 120,0 
1295/18141 Tilgung 117,3 100,0 100,0 100,0 100,0 517,3 

Aus dem Vergleich zwischen Ist-Einnahmen und geplanten Einnahmen ist zum einen erkennbar, 
dass die Tilgungseinnahmen in den Jahren 2011 bis 2014 - mit starken Schwankungen zwischen 
den einzelnen Haushaltsjahren - erheblich über den im Landeshaushalt veranschlagten planmäßi
gen Ansätzen für Rückflüsse aus der Darlehenstilgung Jagen. Zum andern waren die tatsächlich 

. erzielten Zinseinnahmen rückläufig. Sie lagen seit 2013 unter dem in der Haushaltsplanung veran
schlagten Einnahmensoli. Beides erklärt sich vor allem damit, dass bis Ende 2013 Aufwendungs
darlehen vorzeitig zum Barwert zurückgezahlt werden konnten und dass es bei dem anhaltend 
niedrigen Kapitalmarktzinsniveau für Fördernehmer z:T. wirtschaftlich attraktiv ist, die Förderdarle
hen zu ihrem vollen Restbetrag freiwillig vorzeitig zurückzahlen. Bei freiwilliger vollständiger vor
zeitiger Rückzahlung von Förderdarlehen enden die Förderbindungen mit dem Ablauf des zehnten 
Jahres nach dem Jahr der vollständigen Rückzahlung (siehe im Einzelnen§ 16 Wohriungsbin
dungsgesetz). 

Der GE möchte die vorzeitige Rückzahlung von Aufwendungsdarlehen künftig dadurch ausschlie
ßen, dass den Fördernehmern die Möglichkeit eröffnet werden soll, Förderobjekte gegen Erstat
tung ihrer Eigenmittel und der noch valutierenden Fremdmittel an landeseigene,si!nternehmen zu 
übertragen (siehe§ 37 des Gesetzentwurfs). Weiter unten (siehe im Einzelnen Abschnitt 2.6) wird 
erläutert, dass diese Regelung aufgrund der Bemessung des Erstattungsbetrages an den Ge
samtkosten (und nicht am Marktwert) der geförderten Objekte finanziell so attraktiv ist, dass vo
raussichtlich die meisten Fördernehmer die Gelegenheit nutzen werden, um sich auf diesem Wege 
vom Sozialen Wohnungsbau in Berlin zu verabschieden. Aus diesem Grund wird die Einnahmeer
wartung der Jahre 201 ~ohne einen weiteren Zuschlag für vorzeitige freiwillige Ablösungen von . 
Aufwendungsdarlehen in die amtliche Kostenschätzung übernommen. · 

Bisher fließen die genannten Einnahmen dem allgemeinen Landeshaushalt zu und können für 
sämtliche Zwecke verwendet werden, die das Berliner Abgeordnetenhaus bei seinen Entschei
dungen über den Landeshaushalt beschließt. Würde der Gesetzesvorschlag geltendes Recht, so 
würde die Entscheidungskompetenz des Landesgesetzgebers entsprechend eingeschränkt, und 
gemäß § 5 Nr. 1 und 2 des Gesetzentwurfs würden entsprechende Einnahmen dem Wohnraum- · 
förderfonds zufließen. 
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Nach geltender Rechtslage enden„die Kompensationszahlungen des Bundes nach dem Ent-
flechtungsgesetz (bisher rd. 32,~Mio. €pro Jahr) 2019. Bei Einnahmeposition§ 5 Nr. 1 wurde / 
deshalb für 2020 die Einnahmeerwartung auf 0 €gesetzt. 

Da das Gesetz erst ab Ende 2016 rechtskräftig werden könnte, wird für den Zeitraum 2017 bis 
2020 noch nicht mit wesentlichen Einnahmen aus § 5 Nr. 3, 4, 5 und 6 gerechnet. Für diese Ein
nahmenpositionen wird deshalb jeweils ein „Erinnerungsbetrag" von 0, 1 Mio. €pro Jahr und Ein
nahmegruppe angesetzt. 

Der GE sieht in § 5 Nr. 7 zudem vor, dass Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds (EFRE) für 
die energetische Sanierung des privaten Wohnungsbestandes und die Nutzung erneuerbarer 
Energien in den Fonds fließen sollen. Berlin erhält in der bis 2020 laufenden Strukturfondsperiode 
des Europäischen Regionalfonds voraussichtlich rd. 635 Mio.€ EFRE-Mittel. Die EU-Kommission 
hat am 16.12.2014 das von Berlin vorgelegte operationelle Programm für die Berliner EFRE
Förderung genehmigt. Im operationellen Programm sind EFRE-Mittel in Höhe von rd. 95 Mio.€ für 
Maßnahmen der C02-Minderung vorgesehen (Prioritätsachse 3). Diese Mittel sollen in etwa gleich 
hohen Jahresraten von rd. 14 Mio. € pro Jahr .für Projekte der C02-Minderung einschließlich der 
Sanierung öffentlicher Gebäude fließen. Erhielte das Wohnraumversorgungsgesetz Gesetzeskraft, 
so müssten dann die für 2017 bis 2020 vorgesehenen Jahresraten von insgesamt rd. 56 Mio. € 
aus den bisher im operationellen Programm vorgesehenen Verwendungen abgezogen und dem 
Wohnraumförderfonds zugeführt werden. Da zumindest bisher die Förderung der Modernisierung 
und Instandsetzung des Wohngebäudebestandes und des Wohnungsbaus mittels EFRE
Förderung durch eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen der EU und Deutschland ausge
schlossen ist, werden entsprechende EU-Mittel nicht zu erzielen sein. 

Gemäß § 5 Nr. 8 entscheidet der Haushaltsgesetzgeber darüber, ob und wie viele weitere Haus
haltsmittel dem Wohnraumförderfonds noch zuzuführen sind. Da heute nicht vorhergesagt werden 
kann, wie der Haushaltsgesetzgeber jeweils entscheidet, wird für diese Einnahmenposition keine 
zusätzliche Einnahme angesetzt: 

Insgesamt ergibt sich somit folgende Einnahmeschätzung für den Zeitraum 2017 bis 2020: 

~ 

]:5Nr, ... 2017 2018 2019 2020 Jlesamt 
1 32,5 32,5 32,5 0,0 97,5 
2 124,0 124,0 124,0 124,0 496,0 
3 0, 1 0, 1 0, 1 0,1 0,4 
4 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,4~ 
5 0,1 0, 1 0,1 0,1 0,4 
6 0, 1 0, 1 0, 1 0,1 0,4 
7 14,0 14,0 14,0 14,0 56,0 
Gesamt 170,9 170,9 170,9 138,4 650,7 
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2.2 Zu lfd. Nr. 2: § 7 Personal- und Sachmittelaufwand für die Verwaltung des Wohnraum
förderfonds · 

. . 

Es wird davon ausgegangen, dass die Verwaltung des als nicht rechtsfähiges Sondervermögen zu 
führenden Wohnraumförde'rfonds etwa vier zusätzliche Personalstellen erfordert mit folgenden 
Eingruppierungen: 

Eine Dienstkraft höherer Dienst als Fondsverantwortliche Titelverwaltung mit Titelverwal- . 
tLingsbefugnissen und Aufgabenschwerpunkten Vertretung des Fonds nach außen, Fi
nanzmanagement (Gehaltsstufe E 14 ), 

- Eine Dienstkraft gehobener Dienst (Gehaltsstufe E 12) als Stellvertretung der Fondsver
antwortlichen sowie Aufgabenschwerpunkt Liquiditätsplanung, Controlling und Reporting 
Zwei Dienstkräfte gehobener Dienst (Gehaltsstufen E 9 und E 10) mit Aufgabenschwer
punkten Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen 

Da das Sondervermögen keine Rechtsfähigkeit haben soll, wird davon ausgegangen, dass es in
nerhalb der öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist und dort bereits vorhandene Räumlichkeiten 
und Ausstattungen nutzt. Als Sachkosten werden somit die üblichen Kosten für vier Büroarbeits
plätze in der Hauptverwaltung angesetzt · 

K t os ensc a zuh_g_ zu Lfd N 2 r. 
Personal-

kosten 
2017 2018 2019 2020 Gesamt 

E 14 ·68.240 € 69.605 € 70.997 € 72.417 € 281.259 € 

E 12 57.150 € . 58.293 € 59.459 € 60.648 € 235.550 € 

E 10 54.450 € 55.539 € 56.650 € 57.783 € 224.422 € 

E9 48.110 € 49.072 € . 50.054 € 51.055 € 198.291 € 

Sachkosten 9.024 € 9.204 € 9.389 € 9.576 € 37.193 € 

insgesamt 236.974 € 241.713 € 246.54ff'€ 251.479 € 976.71ß€ 

Erhöhun g um 2% p.a. 1 s- 1( 
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2.3 Zu lfd. Nr. 3: §§ 10-12 Umwandlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in 
Anstalten öffentlichen Rechts 

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaft.en werden Ende 2015 voraussichtli_ch einen Bestand 
von rd: 300.000 Wohnungen haben. 

§ 11 Abs. 1 GE sieht vor, dass .die Nominalkapitalausstattung der in Anstalten offentlichen Rechts 
umzuwandelnden Wohnungsbaugesellschaften um 1.800 €pro Wohnung erhöht werden soll. 

Der insgesamt zuzuführende Erhöhung des Nominalkapitals beläuft sich somit auf r.d. 

300.000 Wohnungen x 1.800 €/Wohnung = rd. 540 Millionnen €. 

Diese werden gem_ä~ § 1OAbsatz3 GE in fünf gleichen Jahresraten zu je 108 Millionen € ·fällig. 

Von diesen werden die vier Jahresraten 2017 bis 2020 in der Kostenschätzung angesetzt. 

\. HIERZU BEITRÄGE SENFIN und GESOBAU ABWARTEN. Zu schätzende Kosten insbesondere: 
a) Kosten der Umwandlungsvorgänge bei den AG bzw. GmbH (Rechtsberatung, Ausarbeitung 

vo'ri Satzungen, Notarkosten, Kosten der Löschung im Handelsregister), · 
· b) 7Fällt Grunderwerbsteuer an? J ~ · . · 
c) "Kosten der Reorganisation I Grµndung gemeinsamer Gesells·chaften usw. (hierzu ggf. das 

Gutachten 'Ernst & Young zu s11ared services aussschlachten????) 

J 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t
j_'_ HIERZU BEITRÄGE SENFIN und GESOBAU ABWARTEN. Kann wahrscheinlich sehr knapp ab-

gehandelt werden • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.4 Zu lfd. Nr. 4: § 22 Absatz 9: Vermögensschadenshaftpflicht für Gesamt-Mieterrat 
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2.5Zu lfd. Nrn. 5 bis 9: §§ 30, 31, 32, 33 und 35: Mietensubvention im Sozialen Wohnungs
. bau 

2.5.1 Vorbemerkung zum Verständnis des Gesetzentwurfs 

Der Vierte Abschnitt des Gesetzentwurfs(§§ 29 - 3~E) regelt die Mietensubvention für Mieter
haushalte in Sozialwohnungen. Dabei sollen gemäß § 33 Abs. 3 GE auch die Haushalte einen 
Anspruch auf Mietsubventionen haben, die bereits vor dem Ende der Eigenschaft öffentlich geför
dert Mieterinnen und Mieter ih Häusern ohne Anschlussförderung waren und diese auch weiterhin 
noch bewohnen. 

Diverse Formulierungen der§§ 29 - 37 GE sind unklar. Zudem stimmen die Texte der Gesetzes
begründung in einigen Punkten nicht mit den Texten des Gesetzentwurfs überein. Deshalb wird 
der folgenden Kostenschätzung zunächst eine Erläuterung vorangestellt, wie die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und Umwelt den vorgelegten Gesetzentwurf im Falle bestehender Un
klarheiten bzw. fehlender Übereinstimmung zwischen Gesetzestext und Text der Gesetzesbe-
gründung auslegt: · 

(1) Stichtag der Mietenfestlegung: Aus§ 30 Abs. 1 Satz 1 GE ergibt sich, dass ,;die vertraglich 
geschuldete Einzelmiete auf den Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten noch 
zum 31. Dezember des Kalenderjahres vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geförderten Woh
nunge.n festzulegen" ist. Dies ist der 31.12.2015. Denn im Falle der Durchführung eines Volks
entscheids gleichzeitig mit den Wahlen zum Berliner Abg'eordnetenhaus im .Jahre 2016 würde 
der Entwurf bei für die Initiative positivem Ausgang des Volksentscheids gemäß § 40 Abs. 1 
Abstimmungsgesetz dann noch im Jahr 2016 Gesetzeskraft erlangen. Falsch ist dagegen die 
Erläuterung in der Gesetzesbegründung zu§ 30 Abs. 1, wonach die Obergrenze der dann ak
tuell festzusetzenden vertraglich geschuldeten Einzelmiete 5, 7 4 €/m2 betragen solle. Denn bei 
dem Wert 5,74 €/m2 monatlich handelt es sich um die von der Investitionsbank Berlin ermittelte 
durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche im Jahr 2013. Siehe IBB Woh
nungsmarktbericht 2014, S. 65. Offensichtlich war es nicht die Absicht der Initiatoren, einen 
bestimmten Mietenfestbetrag als Bezugsgröße für die Bemessung der Mietensubvention zu 
benennen. Daraus ergibt sich für die amtliche Kostenschätzung die Schwierigkeit, eine Prog
nose darüber aufzustellen, wie hoch der Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmie
ten im öffentlich geförderten Wohnungsbau zum 31.12.2015 und zum 31.12.2017 voraussicht
lich sein wird. 

(2) Begriff der vertraglich geschuldeten Einzelmiete: Mangels genauerer Erläuterung in der Geset
zesbegründung wird aus dem Sinnzusammenhang „vertraglich geschuldete" Miete heraus da
von ausgegangen, dass hiermit die Miete gemeint ist, zu deren fristgemäßer Zahlung sich die 
jeweilige Mietpartei mit Unterzeichnung des Mietvertrages dem jeweiligen Vermieter gegen
über verpflichtet hat. Nicht gemeint sein dürfte hingegen die sich aus der Kostenmiete gemäß 
§ 8 Abs. 1 Wohnungsbindungsgesetz errechnende Einzelmiete gemäß § a· a Abs. 5 Woh
nungsbindungsgesetz. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil im Berliner Sozialwoh
nungsbestand die tatsächlich verlangten Mieten z.I. deutlich unterhalb der rriietpreisrechtlich 
zulässigen Kostenmiete liegen. Für die amtliche Kostenschätzung ist somit zu prognostizieren, 
wie hoch der Durchschnitt der geschuldeten Einzelmieten gemäß der hier erläuterten Ausle
gung des § 30 Abs. 1 Satz 1 Ende 2015 sowie wie der Durchschnitt der geschuldeten Einzel
mieten gemäß§ 30 Abs. 1 Satz 2 Ende 2017 sein wird. 

(3) Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche monatlich als Bezugsgröße: Weiterhin wird davon ausge
gangen, dass die Bezugsgröße für die Mietensubvention die monatliche Nettokaltmiete pro m2 

Wohnfläche sein soll. Umlagen, Zuschläge und Vergütungen gemäß §§ 20 - 28 Neubaumie
tenverordnung werden nicht in die Durchschnittsbildung einbezogen. Würde auf die Miete pro 
Wohnung und/oder auf die Bruttokalt- oder Bruttowarmmiete abgestellt, so ergäben sich ge
wisse Quersubventionierungseffekte zwischen Haushalten, die mehr oder weniger Wohnfläche 
angemietet haben, höhere oder geringere Betriebskosten .haben usw. 
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(4) „Durchschnitt aller vertraglich geschuldeten Einzelmieten ... geförderte Wohnungen" gemäß§ 
· 30 Abs. 1 Satz 1: Dies wird so ausgelegt, dass die tafsächlich verlangten Mieten sämtlicher 

vermieteten Wohnungen, für welche zum Stichtag 31.12.2015 noch die Eigenschaft „öffentlich 
gefördert" gemäß § 13 Wohnungsbindungsgesetz galt; in die Ermittlung des Durchschnitts ein
bezogen werden (einschließlich der Wohnun en ohne Anschlussförderung und Eigenschaft 
,;öffentlich gefördert"). Ju c. - "' . - = - -~ 

~--=--~~==-===::::::==---~~- uir~~lh~ t !De~ li,ll..Cf ~~ r li ~ 
: . ~ "' $/•,ft,, tfet ~h~ 

2.5.2 $c~ätzung d~ Durchschnittswertes gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, ~o~{e ge- ( ""'9 
mäßt§ 31 AbS: ~ ?tf1Yn~ Sätz2i . · ._ · . /1~4~{y ttlft 

ltit ~~ < ~tf. ==p /f676 t w~"iJfA;,~ ).,,,. ~ 
Die Investitionsbank Berlin hat für'den Monat November 2014 in einer Vermieterbefragung obj~kt- · (/) 
bezogene Durchschnittswerte der im $ozialen Wohnungsbau·tatsächlich verlangten Mieten errriit-
telt. Die Befragung erbrachte für 66 % des Sozialmietwohnungsbestandes auswertbare Ergebnis-
se. Sie wird somit als eine für Zwecke der Kostenschätzung ausreichende Datengrundlage ange-
wh~. · 

Die im November 2014 durchschnittlich tatsächlich 'verlangte Miete im Sozialwohnungsbestand 
belief sich auf 5,91 €/m2 Wohnfläche monatlich. Der Durchschnitt der preisrechtlich zulässigen 
Miete betrug zum diesem Zeitpunkt 1,33 €/m2

. Die diesen Werten zugrunde liegenden objektbezo
genen Durchschnittswerte der erfassten Bestände sind Ausgangspunkt für die Prognose der vo
raussichtlichen Durchschnitt~wert~ zu den Stichtag~n 31.12.2015 und 31.12.201?: 

Beim überwiegenden Anteil der Berliner Sozialmietwohnungen e.rfolgt nach geltendem Fördersys-
tem zum 01.04. eines jeden Jahres . 

• bei Förderobjekten, die sich noch in der Grundförderung (Objekte ohne Anschlussförde
rung) bzw. in der Anschlussförderung befinden, eine Verminderung der mc,:inatlichen lau
fenden Aufwendungshilfen um 0, 1278 €/m2 Wohnfläche, 

• · bei Objekten, die sich schon in der Bedienphase der Aufwendungsdarlehen befinden, so~ 
wie bei Objekten, die m[ttels Baudarlehen der IBB gefördert worden sind, eine Zinsanhe
bung um deri Zinssatz, welcher einer Erhöhung der preisrechtlich zulässigen Miete um 
0, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich entsprich~. . 

• Fördernehmer, deren Objekte sich noch in der „Ruhephase" der Förderung befinden (d.h. 
·nach Ablauf der Anschlussförderung die Aufwendungsdarlehen noch nicht bedienen müs
sen, weil vorrangig zu bedienende Kapitalmarktmittel noch nich~ vollständig getilgt sind)~ 
sowie Fördernehmer von Objekten, c;lie zwischen 1969 und 1971 mittels Annuitätshilfen 
gefördert worden sind, haben sich ebenfalls dazu verpflichtet, die Miete jährlich um nicht 
mehr als 0, 1278 €/m2 Wohnfläche anzuheben. 

Hinzu kommt im 3-jährlichen Rhythmus die Erhöhung der lnstandhaltungspauschalen (zuletzt zum 
1.1.2014 ), d_eren Umfang durchschnittlich rund 0, 10 €/m2 Wohnfläche mtl. umfasst. 

I 

I 

Bei den Wohnungen ohne Anschlussförderung, in denen aufgrund dE;Jfwegfcilif der Anschlussför- /( 
derung~~et"Kostenm1e@ohne Förderung verlangt werden kann, erhöht sich der förderrechtliche / { 
MieterhÖKÜngsspiefraum nu( durch die Anpassung der lnstandhaltungspauschale. . 

'Würde der Gesetzesvorschlag Gesetzeskraft erlangen, so würde die zu~ 01.04 . .2016 anst~he.nde 
fördersystembedingte Mietenanhebung um jährlich 0, 1278 €/m2 Wohnfläche letztmalig möglich 
sein ." Denn aus der Erläuterung zu § 34 Abs. 2 ergibt sich, dass mit der Formulierung „eine de
gressive Ausgestaltung der Rückzahlungsvereinbarungen von Fördermitteln Ist n'icht zÜlässig" das 
Land· Berlin verpflichtet wird, ab 2017 keine jährliche Mietenanhebung im Sozialen Wohnungsbau 
mittels Zinserhöhung bzw. Verminderung der laufenden Aufwendungshilfen mehr vorzunehmen. 
Erhöhungen bleiben dann mithin auf die 3-jährliche Erhöhungen der lnstandhaltungspauschalen 
zum 1.1.2017 und 1.1.2020 beschränkt. · 

. · Die .Fördernehmer bzw. Vermieter haben.Jederzeit die Möglichkeit, von den Mietern die förder-
rechtlich zulässige Miete zu verlangen. Ef;fveränderung des o.g. Unterschieds zwischen vertrag- / 

ß/ 
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lieh ~er;angter Miete sowie der nach der Fördersystematik preisrechtlich zulässig;t Miete ist maß
geblich vom einzuschätzenden Verhalten der Fördernehmer abhängig. Gemäß den Ergebnissen 
der Vermieterbefragung 2014 der Investitionsbank Berlin schöpften nur 15 % der Vermieter die 
preisrechtlich zulässige Miete voll aus: Für diese Vermieter wird sich im geltenden Fördersystem 
noch zweimal - zum 01.04.2015 und zum 01 .04.2016 - die Möglichkeit der Mieterhöhung um je-
weils Q, 1278 €/m2 Wohnfläche monatlich ergeben. Samtliche anderen Vermieter haben dar.über ,/ 
hinaus die rechtlichf öglichkeit, die tatsächlich verlangte Miete auf das Niveau der preis rechtlich A / 
zulässigen Miete an uheben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzesentwurf zwar~ / -
künftige Steigerungen der förderrechtlich zulässigen ·Miete begrenzt bzw: ausschießt, der-Geset
zesentwurf aber keine Eingriffe in die bestehenden Rechte zum Verlangen der Miete vorsieht, so-
dass der <je( Fördernehmer auch nach Einführung des Gesetzes die bis 2016 „aufgebaute" preis- r/ 
rechtlich zulässige Miete erst 2017 oder später verlangen kann. 

Es ist damit zu rechnen, dass vor der Gesetzeseinführung die Eigentümer in etwa im bisherigen 
Rahmen die Mieten-erhöhen .bzw. weiterhin nicht in vollem Umfang die förderrechtlich zulässige 
Miete verlangen. Denn bei hohen Mietverlangen würden Mieten von Mietrinnen/Mietern gefordert, 
die eher geringe Einkommen haben (siehe unten), aber zu diesem Zeitpunkt (noch) keine Subven
tionsberechtigung besitzen, so dass ein massiver Umzugsdruck erzeugt würde. Nach Einführung 
des Gesetzes kann hingegen die bis zum 01.04.2~6 jährlich gestiegene förder-/preisrechtlich_ / 
zulässige Miete verlangt werden, wobei für die Mehrheit der Mieterinnen/Mieter (siehe unten) die 
Subventionierung auf ein niedrigere_s Niveau gewährleistet ist. Ab 2017 ist daher damit zu rech-
nen, dass die Eigentümer von Sozialmietwohnungen die rechtlich zulässige Miete flächendeckend 

.verlangen, da aufgrund der Mietsubventionierung die Bezahlbarkeit gewährleistet ist (ggf. durc_h 
Nachzug subventionsberechtigter Mieter/Mieterinnen, sofern die verlangte Miete für Mieterinnen 
und Mieter ohne Subventionsberechtigung nach§§ 30-33 nicht m ehr tragfähig ist). 

Jp 
Für e~'n'vertrag lich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2015 wird daher eine Fortentwicklung 
der tatsächlichen/geschuldeten Miete vom November 2014 (Vermieterbefragung) b~i Objekten, bei 
der die verlangte Miete der preisrechtlich zulässigen Miete entspricht, mit einer weiteren Erhöhung 
des rechtlich Zulässigen (Erhöhung 1.4.2015) gerechnet, ansonsten wird eine Erhöhung der 
durchschnittlich verlangt~n Miete um +5 % des Objektdurchschnitts erwartet (entspricht im Ge
samtdurchschnitt 4, 7% ). 1 m Ergebnis wird zum 31: 12.2015 eine durchschnittlich verlangte Einzel-
miete emäß 30 Abs. 1 Satz 1von619 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie emäß 31 Abs. 1 Satz { ~ >Z", ~ 
1 von 5 57 €/m2 6 19 abz 1. 1 Yo ro nostiziert die den Subventionsberechnun en der Jahre ,,- ~ 
2017 und 2018 zu Grunde gelegt wird. Diese Werte gelten auch für Subventionierungen aufgrund 
§§-33 Abs. 1 und 3 GE (Haushalte in Beständen ohne Anschlussförderung). 

Für den Durchs.chnitt der vertraglich geschuldeten Einzelmieten zum 31.12.2017 ist ein Durch
schnitt in Höhe des Durchschnitts der preisrechtlich zulässige·n Miete zu erwarten (dargelegte An
gleichung von verlangter und preisrechtlich zulässiger Miete). Für die Berechnungen wurde die 
preisrechtlich zulässige Miete um die bis dahin zulässigen Turnuserhebungen (1 .. 4.2015 und 
1.4.2016) sowie eine durchschnittliche Erhöhung der lnstandhalturigspauschalen zum 1.1.2017 . 
(durchschnittlich 0, 10 €/m2

) fortgeschrieben.' Im Ergebnis wird zum 31.12.2017 eine durchschnitt-
lich verlangte Einzel.miete gemäß§ 30 Abs. 1 Satz 2 von 7,77 €/m2/Wohnfläche/mtl. sowie ge-. 

1
_ 

mäß 31 Abs. 1 Satz 2 von 6 99 €/m2 7 77 abz 1. 1 o ro nostiziert die den Subventionsbe
rechnungen der Jahre 2019 und 2020 zu Grunde qeleq wird. 
Diese Werte gelten auch für Subventionierungen aufgrund §§ 33 Abs. 1 und 3 GE (Miete in Be-
ständen ohne Anschlussförderung). 2 

- r ;/tt"d-4. ~e ~"1- ~~6--r>~~ (!) ( 

2.~.3 Mietwert für Transferleistu_ngsbezieh~nde nach SGB II und XII(§ 32~owie § 33) 

Gemäß § 32 Abs. 1 GE wird die .Miete auf den Betrag der nach den SGB 11 /SGB,tr'I soyvie Asylbe- / 
werberleistungsgesetz per Bescheid anerkannten Kosten der Unterkunft festgesetz.t, wobei die 
Kosten inklusive Betriebs- und Heizkosten zu berücksichtigen sind. Diese Schätzungen beziehen 
~ich ausschließlich auf den Nettokaltmietanteil bzw. -es liegt die Annahme von nicht über
/unterproportionalen angemessenen Betriebskos_ten im Sozialwohnungsbestand zu Grunde. 
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Grundlage der Berechnungen der Mietsubventionierung nach§ 32·GE (Bestände mit Anschluss
förderung) sowie § 33 (Transferleistungsbezieher in Beständen ohne Anschlussförderung) sind 
5,83 €/m2/Wohnfläche/mtl. Dies entspricht dem "mittleren Wert" der personenabgängigen Orien
tierungswerte für Nettokaltmieten gern. AV Wohnen (5,30 €/m2

) zzgl. des im März 2015 eingeführ
ten 10 %-Zuschlags für Sozialmietwohnungen. 

~~~~~..:_..~-~~~~~~~~~~ 

2.5.4 Maßgeblicher Wohnungsbestand und.Schätzung der Bestände mit potenzieller 
Mietsubvention · 

Für Subventionen aufgrund §§ 30-32 und 33 Abs.1. 2 GE wird der gemäß Abschmelzprozess. sich · 
reduzierende Bestand an Sozialmietwohnungen zu Grunde gelegt: 

Bestand 01.01 .2015 01.01 .2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01 .01 .2020 
Sozialmietwohnungen mit 
Anschlussförderung 105.176 99.924 92.922 90.601 87.632 85.546 
Sozialmietwohnungen ohne 
Anschlussförderung (mit 
Eigenschaft "öffentlich ge-
fördert") 18.215 18.197 18.101 17.925 17.915 17.890 

Der Anteil der Wohnungen, bei denen die Miete oberhalb d~r: entsprechenden Wert~ nach §~ 
32 GE liegt, wird für Bestände mit Anschlussförder-ung (§§ 30-32) sowie ohne Anschlussförderung 
und Eigenschaft „öffentlich gefördert" (§ 33 Abs. 1, 2) geschätzt, in dem für die einzelnen in der 
Vermieterbefragung erfassten Obj~kte für die Jahre 2017 - 2020 die preisrechtlich mögliche bzw. 
dann auch geforderte Miete mit den jeweiligen Grenzwerten (siehe oben 2.5.2 und 2.5.-3) vergli
chen wird. Für Bestände mit Ü~erschreitung wird zusätzlich der durchschnittliche Umfang der 
Überschreitung· bestimmt, der die durchschnittliche Subventionierung pro m2 Wohnflächen von 
berechtigten Haushalten darstellt. So können z. B. 2017 bei 79 % der Wohnungen mit Anschluss- /' 
förderung Mieten oberhalb des Grenzwertes von § 30 GE (6, 19 €/m2) verlangt werden, wobei MI · 
dann bei Haushalten mit einert\Einkommen von 100 - 140 %~~pigem. § 9 Abs. 2 WoFG !/ 
durchschnittlich 0,92 €/m2 zu subventionieren wären; bei Wohnungen mit Anschlussförderung lie-
gen die Mieten z~ .100 % oberhalb des Grenzwertes aufgrund§§ 33.i, V. m § ~9, G,J: von 6, 19 · 
€/m2 , wobei dort bei Haushalten mit eine111 Einkommen von 100 - 140 % ~~p.gem. § 9 Abs. /( 
2 WFG durchschnittlich 7,27 €/m~ zu subVentionieren wären. / . Z 

. "'4\!1 _JftA.ftth-- ? P ll5? f4<.v...(;,.. <l· JcJJ.bs-~ AA "' 
Für Subventionen aufgrund §lm3'.4 GE"ist der Besfand o~ne Anschlusslötderung und ohne Ei- I 
genschaft „öffentlich gefördert" (ehemalige Sozialmietwohnungen) Ausgangspunkt der Schä.tzung: 
Bei 9.685 Wohnungen dieser ehemaligen Sozialmietwohnungen wird ein Anteil 70 % mit Mieter
haushalten geschätzt, die zum Ende der Förderung dort wot:mten (=6.779 Wohnun- 1? 
gen/Haushalte).1 Weitere mögliche Erhöhungen der Wohnungszahl ohne Eigensehaft „öffentlich &. 
gefördert" aufgrund § 5 WoG sind.für die Kostenschätzung zu vernachlässigen (Haushalte für 10 v~"/ 
Jahre subventionsberechtigt gern. § 33 Abs. 4 GE) · { 

Die maximale Miete für Mieterinnen/Mieter von Wohnungen ohne Eiger.ischaft „offentlich gefördert" 
richtet sich nach-dem BGB. Die dortigen Mieten werden daher in Anlehnung an die ortsübliche 
Vergleichsmiete geschätzt. Gemäß Mietspjegel 201.3 beträgt für die typische Baujahrsklasse die-
ser Bestände (Baujahr 1991-2002) in mittlerer Lage und der prägenden Wohnungsgröße 60-90 m2 

die ortsübliche Vergleichsmiete 6,87 €/m2 (Spannenmitte); bei einer angenommenen Steigerung 
um 5 % alle 2 Jahre ergeben sich durchschnittliche erwartete Mieten von 7,57 €/m2 (2017) bzw. 
7,95 €/m2 (201~). die jeweils über den o.g. Mietwerten ·gemäß§§ 30-32 liegen. 

2.5.5 Schätzung des Anteils der Mieter mit Berechtigung einer Mietsubvent ion 2017 sQwie 
2018 ff. 

Bei einer Gültigkeit des WoG Berlin von 6 Jahren im Jahr 2017 ergibt sich eine mittlere Ausschei
dungszeit von.3 Jahren. B'ei einer üblichen Fluktuation von 10 % p.a. ergibt sich eine Gesamtum
zugsquote von 30 %. 
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Von Mietsubventionen ausgeschlossen sind Mieterinnen und Mieter, deren Einkommen oberhalb 
der Berliner Einkommensgrenzen des Sozialen Wohnuntbaus liegen (ÜberschrOitung der Ein
kommensgrenze gemäß§ 9 Abs. 2 WFG um mehr .als 4 % ). Gemäß einer vom Institut Analyse & 
Konzepte im Februar/März 2015 durchgeführten Mieterbe ragung lag der Anteil dieser Haushalte 
bei rd. 35 %. Des Weiteren liegt der Anteil der Haushalte mit einem Einkommen von 100 -140 % 
Einkommen gern. § 9 Abs. 2 WoFG (Berechtigtenkreis § 30 GE) bei 25 % sowie mit Einkommen 
unter 100 % Eink9mmen gern. § 9 Abs. 2 WoFG, aber ohne Grundleistungsbezug (Berechtigten
kreis § 31 GE) bei r~. 15 %.:Auf Grundleistungsbezieher-Haushalte (Berechtigtenkreis § 32 G~E 
entfallen 25 %. Die Einkommensgrenzen -nach§§ 30-32 GE gelten auch für Subventionen nac §§ 
33 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 3. Für die Schätzung wird mit einer gleichmäßigen Vert~i l ur:ig der Ei -
kommensgruppen innerhalb der verschiedenen Bestandstypen gerechnet (mit/ohne Anschlussför-
derung bzw. mit/ohne Eigenschaft „öffentlich gefördert"). · · 

Die Anteile der Haushalte 2017 verteilen sich wie fol t 
Einkommen über >14 % ~9 II WoFG · · · 
Einkommen zwischen 1oq·3 und 1 4~o § 9 II WoFG 
Einkommen unter 1oc!% §'°§ II WoFG (ohne Grundleistungsbezieher) 
Grundleistungsbezug SGB II/XII bzw. Leistungen§ 3 AsyllBG 

3flol 25% 
15% [.) 
25% 

., 

Ab 2018 wird ·sich der Anteil°der Haushalte mit Einkommen über 14cf% § 9 II WoFG reduziere~. da 
a) bei normaler Fluktuation (1 ']fe p.a.) aufgrund§ 36 GE eine Neuvermietung nur an Wohnberech
tigte (mit Einkommen bis 140 fo § 9 II WoFG) erfolgen kann und b) auch verstärkte Wohnungs~ 
wechsel dieser Gruppe höchstwahrscheinlich sind (gestiegenes Mietniveau, ·aber keine Subve,BJ{ii
onsberechtigung). Es wird v9n einer jährlichen Reduzierung der Einkommensgruppe über 14(f/Q_ § 
9 Abs. 2 WoFG.um 3 Prozentpunkte und eine Erhöhung der anderen drei Gruppen um j eweils 1 
Prozentpunkt ausgegangen. 

l1 . 

2.5.6 Hochrechnung der Mietsubvention .auf den Gesamtbestand 
Für den fortgeschriebenen Bestand mit und ohne Anschlussförderung 201 7-2010 sowie die nach 
§§ 33 Abs. 3, 4 berechtigten Mieterhaushalte ehemaliger Sozialmietwohnungen erfolgt jeweils die 
HochreGhnung der Subventionsfalle anhand . . . 

der 2017-2020 fortgeschriebenen Zahl der Sozialmietwohnungen (§t0-32, 31 Abs.1 ) / 
bzw. Haushalte ehemaliger Soz!.almietwohnungen (§ 33 Ab~. 3) 1 . . f 
der Quoten von Bes~änden mit Uberschreitung der Miet-Grenzwerte nach § 30-32 (Anteil 
Bestände bzw. durchschnittliche Überschreitung pro qm), · 

l( der Ariteile der Haushalte der jeweiligen Berechtigtenkreise, 
' einer durchschnittlichen Wohnfläche ·von 70 m2 pro Wohnung. 

) (·. 

2.5.7 zu Lfd. Nr. 5-8 Mietsubvention nach §§ 30-33 GE . 
15E- . . 

Die folgende Übersicht zeigt das Ergebnis der Kostenschätzung zur Mietsubventionierung auf
grund §§ 30-33lnach Einzel)ahren bzw. das Berechnungsergebnis gemäß der unter 2.5.2-2.5.6 
dargestellten Dateng.rundlagen und Annahmen. Details der Berechnungen der Kostenschätzungen 
sind in Anlage #1 dargestellt. 

Geschätzte Kosten §§ 30-33 GE in Mio.€ 201 7 2018 2019 2020 . 2017-
2020 

Mietsubventionleru1!.9. Bestand mlt.Anschlussförderung 
lfd . Nr. 5 / § 30 GE (Ein~ommen· 1~140% § 911 WoFG) 14,3 14,0 1,2 1,2 30,7 
lfd. Nr. 6 / § 31 G.E (Einkommen unter 10~§ 9 II WoFG) 15,0 14,6 2,3 2,3 34,3 
lfd. Nr. 7 1§32 GEJGrundleistu1!9_sbezie er 20,3 19,8 19 1 18,7 778 
Mietsubventionierung Bestand ohne An~chlussförderung 
lfd. Nr. 8 /§ 33 insgesamt, darunter ~ 80,8 ·80,2 68,9 68,9 298,8 
mit Eigenschaft äff. gef9rc.:lert (§ 33 Abs. 1/2 l.V. . . 0-32 GE) 74,6 73,9 64,7 64,6 277,,9 
ohne Ejg_enschaft öff._g_efördert (§ 33 Abs. 3/4 i.V.fu,..30-32 GS}_ 6,2 6.3 4,2 4 ,2 20,9 

. 7 $\ 

/ 
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2.5.8 Zu lfd. Nr. 9: § 35 Verfahrenskosten Mietensubvention 

. HIER DIE SCHON VON HERRN - ERSTELL TE SCHÄTZUN EINFÜGEN. ALTEN TEXT 
RAUSWERFENll!! · · 

Der Gesetzentwurf sieht in § 35 Absatz 1 („ ... haben die Verfügungsberechtigten die erforderlichen 
Unterlagen an die Bewilligungsstelle zu übermitteln ... ")die Einbindung der Vermieter in das Ver
~ahren vor. Nach geltendem Recht kennt der Vermieter lediglich die jeweils geschuldete Einzelmie
le gemäß §§ 30 bis 32 des Gesetzentwurfs. Er kennt aber nicht die Einkommensverhältnisse sei-
ner Mieterschaft. · · 

. Die Offenlage der Einkommensverhältnisse ist gemäß § 35 Absatz 2 mindestens im Zweijahres
abstand erforderlich, damit eine Zuordnung der Mieterschaft nach der Höhe ihres Gesamteinkom
mens gemäß §§ 20 bis 24 Wohnraumförderungsgesetz in die Gruppen 

• Haushalte, die keine Mietsubvention erhalten, weil ihr Gesamteinkommen die Einkom
mensgrenze des § 9 Absatz 2 Wohnraumförderungsgesetz um mehr als 40% überschrei-
tet, · 

• Haushalte, die eine einkommensabhängige Mietsubvention gemäß § 30 des Gesetz 
entwurfs erhalten, weil ihr Einkommen die Einkommensgrenze des § 9 Absatz 2 Wohn
raumförderungsgesetz um bis zu 40% überschreitet, 

• Haushalte, die eine einkommensabhängige Mietsubvention gemäß§ 31 des Gesetz
entwurfs erhalten, weil ihr Einkommen die Einkommensgrenze des § 9 Absatz 2 Wohn
raumförderungsgesetz unterschreitet, 

• Haushalte, die eine einkommensabhängige Mietsubvention gemäß § 32 des Gesetz
entwurfs erhalten, weil sie Leistungen nach SGB II , SGB XII bzw. nach dem Asylbewerber
leistungsgesetz beziehen. 

. . 
Nach § 33 Absatz 3 des Gesetzentwurfs sollen zudem auch diejenigen Haushalte in die Mietsub-

. vention einbezogen werden, die zum Zeitpunkt des Endes der Eigenschaft öffentlich gefördert in 
Förderobjekten ohne Anschlussförderung wohnten, bei denen auf der Grundlage von§ 5 Wohn
raumgesetz Berlin die Eigenschaft „öffentlich gefördert" infolge von Eigentümerwechsel und/oder 
wesentlichen Änderungen bei der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt endete. Da diese Förderob
jekte somit nicht mehr der Eigenschaft „öffentlich gefördert" unterliegen, bestehen auch keinerlei 
Rechtsgrundlagen mehr, die Eigentümer bzw. wirtschaftlich Verfügungsberechtigten zur Vornah
me von Handlungen nach dem Gesetzentwurf zu verpflichten. Für diesen Kreis der Verfügungsbe
rechtigten läuft somit die Vorschrift des § 35 zur Einbindung in das Antragsverfahren leer. 

Allerdings enthält § 34 Absatz 4 des Gesetzentwurfs - im Gegensatz zu § 35 des Gesetzentwurfs 
- eine Ermächtigung zum Erlass von Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu Antragstellung und 
Bewilligungsverfahren der einkommensabhängigen Mietensubvention. Diese Ermächtigung müss
te genutzt werden, um dem Personenkreis gemäß§ 33 Absatz 3 die Möglichkeit zu eröffnen, auch 
ohne Zwischenschaltung ihres Vermieters einen Antrag auf Mietsubvention stellen zu können. 

Insgesamt ergäbe sich im Falle eines erfolgreichen Volksentscheides und Inkrafttreten des Ge
setzentwurfs im IV. Quartal 2016 somit folgender Verfahrensablauf: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Verfahrensschritt Zeitpunkt, Zuständige Tätigkeitsinhalte Kosten-
Zeitraum Instanz und I oder Schätzung 

Mengen- in Mio.€ 
schätzun_g~ 

(1) Anschreiben an Verfü- IV. Quartal Wohnraum- Anschreiben an 
gungsberechtigte zwecks 2016 förderfonds rd ..... Förder-
Mitte·ilun_g_ der zum nehmer; Auf-
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31 .12.2015 vertraglich wand ca. 15 
geschuldeten Einzelmie- Minuten pro 
ten .. Objekt; entspre-

chend insge-
samt .... Stun-
den zu ... €/h 

(2) Mahnschreiben und ggf. IV. Quartal Wohnraum- Ca. 20% Mahn-
Festsetzung von Bußgel- 2016 förderfonds schreiben 

· dern aufgrund von § 52 Und 1 Ca. 10% Buß-
Absatz 1 Nr. 6 Wohn- .Quartal · geldandrohun-
raumförderungsgesetz 2017 gen; Aufwand je 

1 Stunde pro 
Fall , entspre-
chend ... Stun-
den zu .. . €/h 

(3) Mieterhaushalte beantra- 1. und und Bezirkliche Ca. 80. % der in 
gen Einkommensbe- II. Quartal Wohnungsämter Förderbindun-
scheinigungen nach §§ 20 2017 gen befindlichen· 

24 Wohnraumförde- Wohnungen; 
rungsgesetz bei den Entsprechend 
Wohnungsämtern .. . Fälle mit Kos-

ten von €/Fall 
gemäß Kosten-
und Leistungs-
rechnung_ 2013 

(4) Entgegennahme, Prüfung 1. bis IV. Wohnraum- Insgesamt .... 
. der von den Förderneh- Quartal förderfonds Förderobjekte 
mern eingereichten Unter- 2017 mit Aufwand 
lagen durchschnittlich 

... Minuten/ 
Förderoblekt 

(5) Entgegennahme der von 1. bis IV. Jeweils 1 Stun-
Mietern aus ehemaligen Quartal de pro Fall bei 
Förderobjekten gemäß § 2017 .. .. Ca. Fällen 
5 WoFG direkt eingereich-
ten Antri:!g_e 

(6) Bescheiderteilung an För- 1. bis IV. Wohnraum- Bescheidertei-
dernehmer und Mieter; . Quartal . förderfonds lung ca. 1 O Mi-

2017 nuten pro Woh-
nung, entspricht 
bei insgesamt 
.... Wohnu'!_g_en 

(7) Bearbeitung von Wider- 1. bis IV. Wohnraum- Annahme: 30% 
sprüchen; Widerspruchs- Quartal förderfonds Widerspruchs-
bescheide 2017 quote; Bearbei-

tungsaufwand 4 
Stunden pro 
Fall ; entspricht 
bei .... Woh-
nungen ... 
Stunden 

(8) Klageverfahren ab II. Quar- Wohnraum- Annahme: 20% 
tal 2017 förderfonds der Widersprü-

ehe; Bearbei-
tungsaufwand 
20 Stunde~ B_ro 
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Fall; entspricht 
bei ... Wohnun- . 
gen .... Stunden 

Gesamtkosten für erstmalige 
Bescheidun_g_ 

Es wird angenommen, dass bei jeweils 5% der in Bindungen befindlichen Wohnungen innerhalb 
eines Jahres · 
a) Mieterwechsel stattfinden, die zu Neuanträgen führen 
b) Sich Einkommensverhältnisse verändern. 

Pro Jahr ergeben sich somit ca. 10% der Gesamtkosten für die erstmalige Bescheidung 

Im Abstand von jeweils zwei Jahren sind die oben erläuterten Arbeitsschritte zu widerholen. Die 
erstmalige Wiederholung würde 2019 anstehen. Es wird angenommen, dass sich die Kosten für 
die Wiederholung um ca. 20% senken lassen. Zudem hat sich bis dahin die Zahl der noch in Bin
dungen befindlichen Wohnungen voraussichtlich um xx % reduziert. Hieraus ergibt sich für 2019 
ein Aufwand von insgesamt ca ..... Mio.€. 

Der Verwaltungsaufwand im Betrachtungszeitraum. setzt sich somit folgend.ermaßen zusammen: 

.2017 2018 2019 2020 in~gesamt 

Erst-. bzw. Folgeerfas-
sun_g_ Mietsubvention 
laufende Anpassungen 
bei Mieterwechsel und 
Einkommensänderun_g_en 
Gesamtkosten 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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2.7 Zu lfd. Nr. 10: § 37 Absat~ 2 Übertragung von Sozialmietwohnungen auf Berlin 

Das geltende Recht des Sozialen Wohnungsbaus enthält keine Vorgaben, zu welchem Kaufpreis 
ein Fördernehmer ein Förderobjekt des Sozialen Wohnungsbaus veräußern kann. 

Kaufpreise für Immobilien ergeben sich üblicherweise aus dem Verhältnis von Angebot und Nach
frage am jeweiligen Immobilienmark~ J owie im Ergebnis der Vereinbarungen, welche Verkäufer t( 
und Käufer im Kaufvertrag festlegen. . · 

Mit § 37 Absatz 2 des Gesetzentwurfs soll erstmals eine gesetzliche Regelung dafür eingeführt 
werden, dass die gemäß diesem Gesetz zu gründenden Anstalten öffentlichen Rechts einem ver
äußerungswilligen Eigentümer ein Förderobjekt unabhängig von den Marktverhältnissen und dem 
Zustand des Objektes abnehmen müssen. Der Preis für die Übernahme des Objektes bemisst sich 
nämlich weder an· den Angebots- und Nachfrageverhältnlssen, noch am laufenden Mietertrag oder 
am jeweiligen lnstandhaltungszustand des Förder.objektes. Ausschlaggebend sind allein 

• die „noch valutierenden Fremdmittel" sowie 
• das „dem Objekt zuzurechnende Eigenkapital" 

Für die Zwecke der amtlichen Kostenschätzung wird angenommen, dass mit den genannten Grö-
ßen die E!genkapital- und Fremdmittelansätze aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § :{!i_ / 
zweite Berechnungsverordnung gemeint sind, nicht aber die aus eventuellen Weiterverkäufen deo/' I 
resultierenden Finanzierungen, welche nicht in die Kostenmietberechnung einfließen. 

Anzunehmen ist weiterhin, dass von der geplanten Regelung nur solche verkaufswilligen Eigentü
mer Gebrauch machen werden, die vo,n der Übertragung der Objekte auf das Land Berlin einen 
höheren Verkaufserlös erwarten, als sie diesen am Markt erzielen könnten. Die Preisuntergrenze, 
zu der ein zum Verkauf anstehendes Förderobjekt !s Sozialen Wohnungsbaus auf Berlin über
tragen würde, entspricht somit dem Marktpreis: Ve , ufswillige Eigentümer werden ein .Objekt an 
Berlin übertragen, wenn sie aus der o.g. Erstattungs ö~ung zt.1mindest den Preis erzielen würden, 
deri sie am Markt auch erzielen könnten. Erzielen sie weniger als den Marktpreis, werden sie den 
Verkauf an Private vorziehen. 

Da Berlfn im Falle der Übernahme des Objektes einen Gegenwert erhält, dessen Höhe durch den 
Marktpreis bestimmt ist, sind als Kosten der Erstattungsreg~lung nur die über dem Marktpreis lie
genden Kostenanteile zu veranschlagen. · 

Würde der Gesetzesvorschlag im Volksentscheid angenommen, so würde die Nettokaltmiete im 
Sozialen Wohnungsbau 2017 voraussichtlich bei einem Durchschnittswert von rd f{, 17 €/m2 Wohn
fläche monatlich liegen (siehe oben Abschnitt 2.5.2). Der Marktwert einer zur Veri'ilietung bestimm
ten Immobilie lässt sich überschlägig als Vielfaches seiner Jahresnettomieteinnahme abschätzen. 
Dieses Vielfache ist deutlichen Angebots~ und Nachfragesc;;hwankungen unterworfen. Im länger
fristigen Mittel dütite es etwa bei dem 14fachen der Jahresnettomiete liegen. D.h„ der durchschnitt-
liche Marktwert einer Sozialmietwohnung liegt 2017 voraussichtlich bei ._, . 

7, 17 x €/m2 ·Nettomieteinnahme monatlich x 12 Monate = rd. 1.200 €/m~ Wohnfläche, 
entsprechend rd. 84.000 € pro Wohnung für eine durchschnitt.lieh 70 m2 große geförderte Woh
nung. 

Die Jahresberichte der IBB weisen jeweils die Gesamtkosten der in den Wohnungsbauförderpro
grammen geförderten Wohnungen nach Programrr:iformen und Förderjahrgängen aus. Demnach 
beliefen sich die durchschnittlichen Gesamtkosten der zwischen 1977 und 1996 mittels Auf
wendungshilf~n geförderten Sozialmietwohnungen auf rd. 144.000 €pro Wohnung, entsprechend 
rd. 2.057 €/m2 Wohnfläche. . · 

Die Differenz zwischen den Gesamtkosten und dem Marktwert der Förderobjekte ist mit dt.,irch
schnittlich rd. 850 €/m2 Wohnfläche bzw. durchschnittlich rd .. 60.000 €pro Wohnung s9 groß, dass 
es bei rein wirtschaftlicher Betrachtungsweise für jeden Eigentümer Sinn machen würde, umge-. . 

/ 
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hend nach dem Inkrafttreten des Gesetzes an Berlin mit einem Übernahmeverlangen heranzutre
ten. Lediglich bei rd. 39.000 Sozialmietwohnungen, die bereits im Eigentum Berlins sind, wü.rde 
diese Regelung nicht greifen. · 

Berlin müsste sich somit darauf einrichten, dass im ·Jahre 2017 ein Gesamtbestand von rd . 7 4.000 
(die rd. 113.000 im Jahre 2017 noch in Bindungen befindlichen Soz:ialmietwohnungeri abzüglich 
39.000 Wohnungen, die sich schon im Bes.tand der städtischen Wohnungsbaugesellschaften be- . 
finden) bisher privaten Sm-;ialmietwohnungen von den in Anstalten des öffentlichen Rechts umge
wandelten städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu übernehmen wäre. 

Das Gesamtvolumen dieser Transak~ion liefe sich auf rd. 10,65 itlfarden € .(144.000 €pro. Ä t/~1. 
Wohnung x 2.057 €/m2 Wohnfläche). MeiMi:fr-den...Grur:ld är_eo-v.GR-EleA-i:ieerrwhmeAden i._''<{[V:J 
städtischen Wohnungsbaugesellsch ften rd. 640 Mio. €_ Gr aerwerbsteuer aufzubringen, wel~ . ~,.. 
ehe allerdings dem Landeshaushalt als Einnahmen zufli en und deshalb in der folgenden Kos-~ 
tenschätzung nicht veranschlag~ werd~ · · ~~ .9-

Vom Transaktionsvolumen abzusetzen wären weiterhin rd. 2, 7 Milliarden € Aufwendungsdarle-
hen. Bei diesen Forderungen Berlins findet lediglich ein Schuldnerwechsel von dem bisherigen 

! privaten Schuldner auf die erwerbenden Anstalten öffentlichen Rechts statt. 

Somit verbleiben rd. s .. o Milliarden€, welche die Anstalten öffentlichen Rechts als Finan~ierung · 
für die Transaktion aufwenden müssten. Geht man davon aus, dass ihnen - wie oben erläutert -
durch die Transaktion nach d~m Marktwert bewertete Vermögenswerte in Höhe von 84.000 € / 
Wohnung, entsprechend insgesamt rd. 6,2 Milliarden€ zufließen, so verbleibt eine Differenz von 
rd. 1,6 ·Milliarden€, welche das Land den Anstalten zum Ausgleich von Vermögensnachteilen 
zwecks Ausgleichs des Erwerbs zu Preisen oberhalb des Marktwertes erstatten müsste. 

Diesen Betrag innerhalb eines Haushaltsjahres aufzubringen, würde das Land voraussichtlich fi
nanziell überfordern. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Auszahlung zu vier gleichen 
Raten von jeweils 450 Mio.€ pro Jahr verteilt auf vier Jahre erfolgt. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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2.8 Zu Nr. 12 Saldo von Einnahmen und Kosten 

-



--------------------
Von: 
Gesendet: 
An: 

Betreff: Website der Initiative Mietenvolksentscheid 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

beiliegend sende ich Ihnen die url der Initiative Mietenvolksentscheid zK: 

http://mietenvolksentscheidberlin.de/ 

1\/1.E. ist d iewebsite - im Gegensatz zum Gesetzentwurf- .sehr professionell gestaltet und thematisch übersichtlich 
( ~Jfgebaut (berlin.de könnte davon noch einiges lernen). Bitte beachten, dass ihre mailadresse nach Besuch der 

website durch die Betreiber rückverfolgt werden kann. Man kann angeblich die Rückverfolgung abschalten. Aber 
ob's funktioniert??? 

Beste Grüße, 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Württembergische Straße 6 
10702 Berlin 

1 



mllllmlll-----------------------------------Von: 
Gesendet: 14:11 
An: 
Ce: 
Betreff: WG: BBU zum Mietenvolksentscheid: Schwarzes Loch für den 

Landeshaushalt? 

Von bu.de 
Gesendet: Dienstag, 10. März 2015 14:08 
An: 
Betreff: BBU zum Mietenvolksentscheid: Schwarzes Loch für den Landeshaushalt? 

BBU·Medleninformation ( . . 
\" ... . 

Mietenvolksentscheid birgt unkalkulierbare Risiken für den Landeshaushalt 

Berlin..:. Die „Initiative Berliner Mletenvolksentscheid" hat heute ihre Vorschläge vorgestellt. Hierzu ein 
Kommentar von Maren Kern, Vqrstand beim BBU Verband Ber11n-Brandenburglscher Wohnungsunternehmen 
e.V.: „ Durch das Mletenvolksbegehren würde die Wohnungspolitik zum unkalkulierbaren Risiko für die Stadt 
und den Landeshaushalt. Die mühsam errungenen Sanierungserfolge, auf die die Berlinerinnen und Berliner 
so stolz sind, würden leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Mit solider Zukunftsplanung im Sinne breiter Schichten 
der Bevölkerung hat das nichts zu tun." · 

·Kern weiter: „Berlin muss klug investieren. Die wachs~nde Stadt braucht Wohnungen, aber auch Schulen; 
Krankenhäuser, Verkehrswege und eine starke Verwaltung. Das Mietenvolksbegehren würde im Falle eines Erfolgs 
den Landeshaushalt aber trockenlegen. Dadurch würde Geld von dringend erforderlichen anderen 
lnveslitionsaufgaben abgelenkt. Das wäre zum Nachteil aller Berlinerinnen und Berliner." 

Der Gesetzesentwurf berge zahlreiche Risiken. Neben der völlig ungeklärten Finanzierung bestehe vor allem auch 
die Gefahr neuer sozialer Brennpunkte. Darüber hinaus würde die propagierte Umstrukturierung die landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften auf Jahre hinaus substanziell schwächen und in ihrem Handeln extrem schwerfällig 

( . Jerden lassen. „Gerade in einer Zeit, da Berlin unbedingt mehr Wohnungsbau durch die städtischen 
Wohnungsunternehmen braucht, würden sie auf Jahre hinaus mit sich und ihrer so aufwändigen wie nicht 
zielführen.den Umorganisation beschäftigt", unterstrich Kern. 

Sozialpolitisch sei zudem bedenklich, dass mit dem Volksbegehren eine Gruppe von Mieterinnen und Mietern letztlich 
besonders begünstigt würde. 

Wer lsl der BBU? 
Unter dem Dach des BBU sind rund 360 landeseigne, kommunale, genossenschaftliche, private und kirchliche 
Wohnungsunternehmen in Berlin-Brandenburg vereint Die BBU-Mitgliedsunternehmen bewirtschaften gut 1, 1 
Millionen Wohnungen. Das sind etwa 40 Prozent aller Mietwohnungen in Berlin und rund 50Prozent der 
Mietwohnungen·im Land Brandenburg. 

1.316 Zeichen 
Bei Rückfragen wenden Sie .sich bille an: 
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. 

t 
Pressesprecher 
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Pressesprecher 

BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. 
Lentzeallee 107114195 Berlin . . 
Fon: 030/8 97 81-1 18 I Mobil: 0172/3 29 97001Fax:030/8 97 81- 4118 
E-Mail: david.eberhart(at)bbu.de ! Internet: http://www.bbu.de 
Vorstand: Maren Kern, Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand · 

Diese E-Mail enthält ggf. vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Sollten Sie nicht der richtige Adressat sein 
oder diese E-Mall irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese E-Mail 

· ··· ~ · · > ~ · ~ · '<· ~ · „- ~ · · · : , , „. 
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Senatsverwaltung für· Stadtentwicklung und Umwelt . 
- Pressestelle -

Pressemitteilu~g 

be.~ 

Berlin, 10. März20·15 

. Senator Andreas o·eisel ·zum Berliner Mietenvolksentscheid . . . . ' . . . . „ . . 
Berliner Senat arbeitet bereits an wichtig~n Anliegen der Initiative - starke kommunale 
Wohnungsuntern~hmen, wirksame Neubau.förderun9 .und soziat gerecf\te Mietenpolltik 

Die Initiative Berliner Mietenvolksentscheid hat heute ihre Vorschläge öffe~tlic~ präsentiert. Der.· 
Senat von Berlin erstellt bereits die nach dem Absümmungsgesetz effQrderliche amtliche 
Kostenschätzung. Diese ist notwendig„ um die fil)anziellen Auswirkungen auf den · 
Landeshaushalt zq en.nitteln: · · 

Der SenatorfUr Stadtentwicklung und Umwelt, Andreas Geisel, sagt z.1.rden Vorschläge!): 
„Der Mie1envolksentscheid behändelt wichtige Anliegen. ·An vielen arbeiten vvir bereits intensiv: 
Wir.erhöhen das Angebot bezahlbarer Wohnungen in Berlin, wir haben leistungsfähige 
kommunale Wohnungsunternehmen und wir s~tzen uns dafür ein, df;t~S die Mieten im sozialen. 
Wohnungsbau auch künftig bezahlbar bleiben.~ · · 

. ·Oie wichtigsten Anfü~gen der Initiative. werden bereits vom Berliner $en~~ ar\gewendet: 

• Der Sen.et.fördert seit 2014 wieder den Neubau von Sozi;:tlwohnungen - denn nur 
zusätzliche bezaJllbare ~ohnungen werden· den Mietmarkt entlasten. Dazu V11Urde ein · 
revolvierender Wohnungsneubaufonds aufgelegt. Der Fonds ·wird in den nächsten 
Jah.ren cjeutrich aufgestockt Oie Förderkonditionen werden verbessert und stäiker am· 
t;:inkOmmen ger Mieter ausgeifo.htet. · · 

• . Die städtis~hen WOhnungsbaugesellschaften sind als Aktiehgesellschaft~n bzw. 
. $mbH gegenwärtig guf aufgestellt: In diesen Rechtsformen können sie schnell und 

flexlbef auf sich bietende Gelegenheiten am Immobilienmarkt reagieren. Dadurch 
werden si~ das Ziel.erreichen können, die Bestände bis 2016 mittels Ankauf und 
Neubau von Wohnungen auf 300.000 zu erweitem, so wie es vom Senat gefordert . 
wurde. Mittelfristi~ streben sie einen Bestand von 400.000 Wohnungen an. Der Senat 
nutzt seine Einflussmöglichkeiten auf die komplett landeseigenen Unteroehmen. Eine 
kurzfristige. Veränderung der Rechtsfonn, wie von der Initiative gewüns~ht, würde da,s 

A~ Warttembe~e SbaßG 6, 10707 Berllri •Fernruf: (030) 90139 ~· FIDr. (030) 90139 4041 • Emall: prei;sesteile@$em.tadhJm.blirlln.de. 



nicht ändern, könnte aber die Gefahr einer Selbstbesc;häftigung der Gesellschaften mit 
sich bringen. Das gegenwärtig erreichte Arbeitstempo der Unternehmen darf nicht 
gefährdet werde.n. · 

• ·Mit dem Mietenbündnis wurden u.a. die Chancen einkommensschwächerer Haushalte 
auf die Anmietung von Wohnungen bei den städtiScheri Wohnungsbaugesellschaften. 
erhöht und einkommensabhängige Grenzen für i;lie Mieterhöhung eingeführt: · 
. . 

• In deri Großsiedlungen des Sozialen Wohnungsbaus setzen wir rrut Mietenkonzepten 
den jährlichen Anstieg der Sozialmieten aus, sobald ein Schwellenwert von 5, 70 €/rrr ·. 

· Wohnfläche monatlich erreicht wird. 
. . . . . . . . : . . . . . 

J . . . . . - : . .„ 
• Mit dem 20j 1 .beschlossenen Wohnraumgesetz Berlin haben wir u.a. die Uberlegungs-

und Kündigungsfristen bei Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau verlängert, bei· 
mehr als 700 Wohnungen Mietsenkungen durchgesetzt und dafür gesorgt, dass im Falle 
des Eigentümerwe6hSels von Häusern ohne Anschlussförderung keine höhere Miete · 
mehr als .die misübliqhe Vergleichsmiete verlangt werden darf. 

• Eine von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unq Umwelt einberufene 
Expertenkommission, in der aucti Initiatorinnen des Mietenvolksentscheids vertreten· 
sind, arbeitet intensiv an Verbesserungen für die bestehem!en Sozialwohnungen. Im 
R1;1hmen dieser Diskussionen wird die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
l)rnwett im rrilhjahr. 2015 eirien Vorschlag unterbreiten, Wie die Mietbelastung von . . . 

Mi.eterinnen und Mietern in Sozialwohnungen auch künftig bezahlbar bleiben wird. 

• Der Senat nutzt aße bundes~ und lande.srechtlichen MögliChkeiten für eine sozial 
gerechte Mietenpolitik: Dazu gehört die zügige Anwendung der neuen 
Mietpreisbremse genauso wie die Kappungsgrenzenverordnung, das 
Zwei;kentfremdungsverbot oder die neue Umwandlungsverordnung. 

Senator Andreas Geillel: ,Ich teile die Ziele und Anliegen der Initiative grundsätzli(ih. Deshalb 
arbeite: ich intensiv daran, die Zahl der Wohnungen in kommunaler Hand zu· erhöhen, die . 
allgemeine Miete~eniwicklung zu bremsen und nicht zuletzt sehr schnell gereclite LäSungen für 
Härtefälle im Sozialwohnungsbestand anzubieten. 
Ich kann der amtlichen Kostenschätzung nicht v(lrgreifen, habe· aber den Einctruck, dass der 

·Vorschlag der Initiative einen· für den Landeshaushalt recht teuren und auch langwierigen 
Systemwechsel bedeuten könnte. Wir brauchen jetit aber in Berlin eine schnell umsetzbare 
und auch kur.z- und mittelfristig wjrkende Mietenpolitlk. Ich werde gerne.Ideen und Anregungen 
der Initiative diskutieren und gegebenenfalls auch übernehmen, sofern sie zielführend, schnell 
umsetzbar.und bezahlb<1r sind und nicM zu langwierigen bürokratischen Verfahren führen." 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Pallgen 

Sprecher der Senatsverwaltung · · 

für Stadtentwicklung und Umwelt 

WOrttembe~sche stf0~e6, 10707 Berlin.• remruf: (03Ö) 901°as 4040, Fax: (000) 90139 4041 • PQStahSChrift: 10702 6erlin Blatt2von2 
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